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***"Budget-Ziegel": BFRG, BFG, Strategiebericht, Budgetbericht, Personalplan, Teilhefte, Budgetbeilagen

Der Strategiebericht dient gemaf § 14 BHG 2013 der Erlduterung des von der
Bundesregierung dem Parlament vorzulegenden Bundesfinanzrahmens. Er
beschreibt die mittelfristige Budgetplanung auf Ebene des Gesamthaushalts des
Bundes und auf Ebene der Rubriken und Untergliederungen, jeweils auf der
Auszahlungsseite. Er gibt auBerdem einen Uberblick Gber die in den nachsten 4
Jahren geplanten Einzahlungen und Uber die gesamtstaatliche Budgetentwicklung

zur Darstellung der Einhaltung der Vorgaben des Europaischen Stabilitats- und
Wachstumspakts.

Der gegenstandliche Bericht wurde auf Grundlage des BFRG-Entwurfs verfasst. Die Angaben
erfolgen mit Stand 18. Méarz 2020 (in Mio. €, auf eine Stelle gerundet). Anderungen bleiben

vorbehalten, Rundungsdifferenzen sind maoglich. Der Bericht wird auch auf der Homepage
des BMF (www.bmf.gv.at) veroffentlicht.
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Kurzfassung

. . Erfolg v. Erfolg Bundesfinanzrahmen
Bundeshaushalt, in Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Auszahlungen 77.982,8 78.870,3 86.274,8 83.383,9 85.661,3 87.4124
Rubrik 0,1 Recht und Sicherheit 9.710,5 9.988,8 10.330,7 10.261,2 10.277,8 10.339,5
Rubrik 2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 38.888,6 39.818,9 41.737,2 43.293,3 44.797,8 46.651,8
Rubrik 3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 14.236,7 14.558,8 15.3259 15.723,9 159354 16.230,6
Rubrik 4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 9.688,4 9.785,5 14.429,8 9.807,8 10.376,5 10.578,2
Rubrik 5 Kassa und Zinsen 5.458,6 4.718,4 44512 4.297,7 4.273,8 3.612,2
Einzahlungen 76.878,6 80.356,3 81.790,8 84.067,5 86.273,2 88.879,9
Nettofinanzierungssaldo -1.104,2 1.486,0 -4.484,0 683,6 611,8 1.467,5

Ein funktionierendes und verldssliches Wirtschafts- und Finanzsystem bildet die Grundlage

fur den Erhalt unseres Wohlstandes, sichert die nachhaltige Finanzierung unseres

Sozialstaates und spielt eine Schlusselrolle in der Bewaltigung neuer Herausforderungen wie

der Globalisierung, des Klimaschutzes und der Digitalisierung.

Die Bundesregierung bekennt sich zu einer Budgetpolitik, die fiskalische Stabilitat sicherstellt

und den heimischen Unternehmerinnen bzw. Unternehmern und Arbeitnehmerinnen bzw.

Arbeitnehmern Planungssicherheit bietet. Der Staat soll dabei mit gutem Beispiel

vorangehen und mit dem Geld der Steuerzahlenden sorgsam umgehen, wahrend er Uberall

dort, wo es sinnvoll und notwendig ist, Spielrdume schafft, um durch 6ffentliche Investitionen

das Allgemeinwohl zu férdern.

Aktuell stellen der Ausbruch und die rasante Verbreitung von COVID-19 unsere Gesellschaft

vor eine neue Herausforderung, die es gemeinsam zu bewaltigen gilt. Fir die

Bundesregierung steht das Wohl der Bevolkerung an erster Stelle. Sie ist bestrebt alle

notwendigen MalRnahmen zu setzen, um die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der

Krise so gering wie mdoglich zu halten. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie andert somit

die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen und durchkreuzt die

urspringlichen budgetpolitischen Plane. Die Effekte von COVID-19 wurden daher bei der

Budgetplanung fir das Jahr 2020 bericksichtigt. Zum einen wird ein Verwaltungsfonds mit

einem Volumen von 4 Mrd. € beim Bundesministerium fir Finanzen eingerichtet. Dieser

Verwaltungsfonds stellt sicher, dass den Ressorts jederzeit budgetar notwendige Mittel fir

MaRnahmen zur Bewéltigung der COVID-19-Pandemie in Osterreich zur Verfigung stehen.

Zum anderen wurden die 6ffentlichen Abgaben im BVA-E 2020 an die aktuellen

Entwicklungen angepasst. Der bisher geplante Uberschuss im Jahr 2020 kann damit nicht

mehr erreicht werden. Die Planung sieht ab 2021 einen administrativen Uberschuss auf
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Bundesebene vor. Die Bundesregierung bestarkt ihr Bekenntnis zu einem ausgeglichenen

Haushalt, abhdngig von konjunkturellen Entwicklungen und Erfordernissen.

Neben einem sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit 6ffentlichen Mitteln sind
die spUrbare Entlastung der Menschen und die Okologisierung des Steuersystems zentrale
Anliegen der Bundesregierung. Insbesondere fir niedrige und mittlere Einkommen sollen die
Steuern auf Arbeit deutlich gesenkt und 6kologisch-nachhaltiges Verhalten gefordert
werden. Die umfassende 6kosoziale Steuerreform soll 6kologische Lenkungswirkung unter
Rucksicht auf soziale Vertraglichkeit und die Wettbewerbsfahigkeit der Wirtschaft entfalten

und wird in mehreren Schritten erarbeitet bzw. umgesetzt werden.

Auf gesamtstaatlicher Ebene kénnten — auf Basis aktueller Einschatzungen —die
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 zu einem Maastricht-Defizit von -1,0%
des BIP fUhren. Dieser Einschatzung liegt die Annahme zugrunde, dass der gesamte
COVID-19-Krisenbewaltigungsfonds iHv. 4 Mrd. € zur Ganze in Anspruch genommen wird.
Damit wird der strukturelle Saldo unter Heranziehung der Outputlicke der WIFO-Prognose
von Dezember 2019 -1,2% des BIP betragen. Ab dem Jahr 2021 sind wieder gesamtstaatliche
Uberschisse vorgesehen, auch der strukturelle Saldo wird dann wieder positiv sein. Die
Schuldenquote wird bis zum Ende des Jahres 2023 mit 60,9% des BIP auf den niedrigsten
Stand seit der EU-Mitgliedschaft Osterreichs sinken.

Gesamtstaat gem. ESVG2010, % des BIP, Rundungsdifferenzen 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Maastricht-Saldo

Bund -0,1 0,5 -1,2 0,0 0,1 0,3
Lander 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Gemeinden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SV-Trager 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Maastricht-Saldo Gesamtstaat 0,2 0,7 -1,0 0,2 0,3 0,4

Struktureller Saldo Gesamtstaat gem. Stabilitadts- und Wachstumspakt

Outputliicke 0,92 0,83 0,31 -0,02 -0,01 -0,01
Semi-Elastizitat 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Zykl. Komponente -0,5 -0,5 -0,2 0,0 0,0 0,0
EinmalmaRnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Struktureller Saldo -0,3 0,2 -1,2 0,3 0,3 04
Maastricht-Schuldenstand Gesamtstaat 74,0 70,3 68,2 65,7 63,2 60,9
Strategiebericht 2020 bis 2023 2von 145
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1 Wirtschafts- und Budgetpolitische
Herausforderungen, Ziele und
Strategie — der Bundesfinanzrahmen
2020-2023

Eine nachhaltige Budgetpolitik verbindet fiskalische Stabilitat mit zukunftsorientierten
Investitionen und Mal3nahmen, die Gesellschaft und Wirtschaft bestmaglich bei der
Bewaltigung neuer Herausforderungen unterstitzen. Sie starkt das Vertrauen und die
Glaubwirdigkeit in den Staat, auch in Zukunft den Wohlstand Osterreichs, die soziale

Stabilitat und die Attraktivitat des Osterreichischen Wirtschaftsstandortes zu sichern.

Aktuell stellt der Ausbruch und die rasante Verbreitung von COVID-19 unsere Gesellschaft
vor eine neue Herausforderung, die es gemeinsam zu bewaltigen gilt. Fir die
Bundesregierung steht das Wohl der Bevolkerung an erster Stelle. Sie ist bestrebt, alle
notwendigen MalRnahmen zu setzen, um die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der
Krise so gering wie mdoglich zu halten. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie andert somit
die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen und durchkreuzt die
urspringlichen budgetpolitischen Plane. Die Effekte von COVID-19 wurden daher bei der
Budgetplanung fir das Jahr 2020 bericksichtigt. Zum einen wird ein Verwaltungsfonds mit
einem Volumen von 4 Mrd. € beim Bundesministerium fir Finanzen eingerichtet. Dieser
Verwaltungsfonds stellt sicher, dass den Ressorts jederzeit budgetar notwendige Mittel fir
MaRnahmen zur Bewéltigung der COVID-19-Pandemie in Osterreich zur Verfigung stehen.
Dies erhoht im Jahr 2020 die Auszahlungsobergrenze gemaf? BFRG 2020-2023
dementsprechend. Zum anderen wurden die 6ffentlichen Abgaben im BVA-E 2020 an die
aktuellen Entwicklungen angepasst. Nach aktuellen Einschatzungen wird dies 2020 zu einem
Defizit im administrativen Haushalt fihren, der bisher geplante Uberschuss kann damit nicht
mehr erreicht werden. Im Jahr 2019 konnte im Bundeshaushalt der erste administrative
Uberschuss seit 1954 erzielt werden. Urspringlich war fir das Jahr 2020 ebenso ein
administrativer Uberschuss geplant, der aufgrund der MalRnahmen zur Bewaltigung der
COVID-19 Pandemie allerdings nicht erreicht werden kann. Die Planung sieht ab 2021 einen
administrativen Uberschuss auf Bundesebene vor. Die Bundesregierung bestarkt ihr
Bekenntnis zu einem ausgeglichenen Haushalt, abhangig von konjunkturellen Entwicklungen

und Erfordernissen. Im Kapitel 2 wird auf die momentan abgeschatzten Auswirkungen der
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COVID-19-Pandemie auf die heimische Wirtschaft und die 6ffentlichen Finanzen

eingegangen.

Grundsatzlich verfolgt die Bundesregierung mit ihrer Budgetpolitik 6konomische,
okologische und soziale Ziele: Wirtschaft, Umwelt und Arbeitswelt werden gemeinsam
betrachtet und verstanden und Herausforderungen wie Klimaschutz und Digitalisierung
werden nicht als Risiko wahrgenommen, sondern als Chance genitzt. Sowohl eine
okologisch-soziale Steuerreform als auch Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz und
Infrastruktur sind wesentlich, um den Klimawandel erfolgreich zu bekampfen und gleichzeitig
die Innovationskraft und Wettbewerbsfahigkeit der dsterreichischen Wirtschaft zu férdern
und auszubauen. Die damit verbundenen wachstums- und beschaftigungspolitischen Impulse

sind vor dem Hintergrund einer sich abkihlenden Konjunktur bedeutsam.

Die Bundesregierung steht fir nachhaltige o6ffentliche Finanzen, den sorgsamen Umgang mit
Steuergeld, die Entlastung der Osterreicherinnen und Osterreicher, eine effiziente
Mittelverwendung, notwendige Investitionen sowie einen ausgeglichenen Haushalt,
abhangig von konjunkturellen Entwicklungen. Die Bundesregierung kann damit auf
entsprechende externe Einflisse und die sich darauf ergebenden Notwendigkeiten reagieren.
Handlungsgrundlage sind dabei europaische und internationale Verpflichtungen,
insbesondere das Pariser Klimaabkommen sowie der Stabilitdts- und Wachstumspakt der
Europaischen Union. Konkret bekennt sich die Bundesregierung zu den
wirtschaftspolitischen Zielen

* eines ausgeglichenen Bundeshaushalts, abhangig von konjunkturellen Entwicklungen
und Erfordernissen,

e einer Senkung der Schuldenquote der Republik weiter in Richtung Maastricht-Ziel
von 60% des BIP bei gleichzeitiger Sicherstellung der notwendigen Klima- und
Zukunftsinvestitionen,

* einer Entlastung der Menschen einhergehend mit einer Okologisierung der Steuer-
und Abgabenstruktur und der mittelfristigen Senkung der Steuer und Abgabenquote
in Richtung 40% des BIP,

e einer 6kologisch-sozialen Reform mit Lenkungseffekten unter Bericksichtigung
vorhandener Umstiegsmdglichkeiten, sozialer Abfederung und regionaler
Unterschiede der Lebensverhaltnisse zur erfolgreichen Bekampfung des
Klimawandels,

e der Einhaltung des europdischen Stabilitats- und Wachstumspaktes sowie des

oOsterreichischen Stabilitatspaktes.
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Mit diesen Ubergeordneten wirtschaftspolitischen Zielen wird die Bundesregierung sowohl
einer nachhaltigen Haushaltspolitik gemaf3 nationalen und internationalen Vorgaben als auch
der Verantwortung gegeniber zukinftigen Generationen gerecht. Sie garantieren, dass die
Republik fir die Bewaltigung neuer Herausforderungen gewappnet ist. Gleichzeitig dienen
sie als Ausgangspunkt fur folgende budgetpolitische Weichenstellungen, die in der neuen
Legislaturperiode getroffen werden sollen:

* Entlastung der Menschen in unserem Land: Der Bundesregierung ist eine spirbare
steuerliche Entlastung fur die Bevélkerung, vor allem fur Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, Pensionistinnen und Pensionisten, Selbststandige sowie Land- und
Forstwirtinnen — und wirte mit niedrigen Einkommen, ein zentrales Anliegen. Geplant
ist eine Senkung der ersten drei Stufen des Lohn- und Einkommensteuertarifs auf
20%/30%/40%, um eine Entlastung des Faktors Arbeit zu erreichen. Uberdies soll der
Familienbonus Plus und der Kindermehrbetrag angehoben werden um speziell
Familien noch starker zu entlasten und die soziale Absicherung von Familien mit
niedrigen Einkommen sicherzustellen. Landwirtinnen und Landwirte sollen durch
Erhéhung der Buchfihrungsgrenze auf 700.000 €, Absenkung des fiktiven
Ausgedinges auf 10%, Erhohung der PV-Beitragsgrundlage fir hauptberuflich
Beschaftigte bis 27 Jahre, Angleichung der KV-Mindestbeitragsgrundlage auf das
ASVG-Niveau und eine 3-Jahres-Verteilung fir Gewinne weiter entlastet werden. Im
Gegenzug wird aus Grinden der Steuergerechtigkeit der Spitzensteuersatz von 55%

fur Einkommen Uber 1 Mio. € verlangert.

e Gewahrleistung eines friedlichen Zusammenlebens in einer rechtsstaatlichen
Gesellschaft: Die engagierte Arbeit der Polizei und der Justiz ist einer der Grinde,
warum Osterreich zu den sichersten Landern der Welt gehort. Um zentrale
Herausforderungen und Gefahren wie die transnational organisierte Kriminalitat,
Schutz vor Gewalt, Bekampfung von Extremismus oder Sicherheitsbedrohungen im
Cyber-Bereich, begegnen zu kdnnen, braucht es eine moderne Polizei und eine
effiziente Justiz, die personell gut aufgestellt sind. Darum bekennt sich die
Bundesregierung zur Fortfihrung der Personaloffensive bei der Polizei, die spirbar
zur Entlastung der Dienststellen beitragen wird. Auch vor dem Hintergrund der
demografischen Entwicklung und dem damit verbundenen Ausscheiden vieler
Polizistinnen und Polizisten aus dem Aktivdienst dienen die PersonalmalRnahmen der
Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes im polizeilichen Dienstbetrieb. Ebenso ist
der Bundesregierung eine ausreichend ausgestattete Justiz ein zentrales Anliegen.
Dies ist eine wesentliche Voraussetzung fur die Sicherstellung der unabhangigen

Gerichtsbarkeit und der Starkung der Rechtssicherheit. In den nachsten Jahren soll
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dariber hinaus soll die Digitalisierung vorangetrieben werden, das Service weiter

ausgebaut und effizientere Verfahren ermdglicht werden.

Vorantreiben der Okologisierung und erfolgreiche Bekampfung der Klimakrise:
Neben der Entlastung steht in den kommenden Jahren besonders die 6kologisch-
soziale Umsteuerung im Vordergrund. Kinftig soll 6kologisch-nachhaltiges Verhalten
spurbar attraktiviert werden, wahrend es bei 6kologisch-schadlichem Verhalten einer
starkeren Kostenwahrheit bedarf. Dabei wird die Transformation hin zu einer
klimaneutralen Gesellschaft und Wirtschaft unter Ricksicht auf die soziale
Vertraglichkeit und Wettbewerbsfahigkeit erfolgen. Erste Mal3nahmen werden
bereits 2021 gesetzt. So ist unter anderem geplant, die Flugticketabgabe einheitlich
auf 12 € pro Flugticket zu setzen und die Normverbrauchsabgabe, die LKW-Maut, das
Dienstwagenprivileg und die Pendlerpauschale zu 6kologisieren sowie MalRnahmen
gegen den Tanktourismus und den LKW-Schwerverkehr zu setzen. Ab 2022 wird eine
umfangreiche 6kosoziale Steuerreform folgen, die von einer im Februar 2020
eingesetzten Task Force erarbeitet wird. Ziel ist eine moglichst effiziente Bepreisung
von klimaschadlichen Emissionen zur schrittweisen Herstellung von Kostenwahrheit
bei CO,-Emissionen in den Sektoren, die nicht dem EU ETS unterworfen sind; zB.
durch CO,-Bepreisung Uber bestehende Abgaben oder ein nationales
Emissionshandelssystem. Um etwaige Mehrbelastungen fir Unternehmen und
Private auszugleichen, werden unter BeriUcksichtigung vorhandener
Umstiegsmaoglichkeiten, sektoraler Auswirkungen und regionaler Unterschiede der
Lebensverhaltnisse EntlastungsmalRnahmen getroffen, ohne dabei die

beabsichtigten Lenkungseffekte zu unterminieren.

Erhalt und Ausbau der Innovationskraft, Nachhaltigkeit und
Wettbewerbsfahigkeit der osterreichischen Wirtschaft: Der Erhalt und Ausbau der
internationalen Wettbewerbsfahigkeit der 6sterreichischen Wirtschaft sind essentiell
um Wertschdpfung und Arbeitsplatze in Osterreich zu halten und unseren Wohlstand
sicherzustellen. Zur Entlastung der heimischen Wirtschaft, vor allem von
Einpersonenunternehmen und KMUs, wird unter anderem der Grundfreibetrag von
30.000€ auf 100.000€ angehoben und die betragliche Grenze fir die
Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgitern (GWG) auf 1.000€ erhoht.
Im Gegenzug setzt sich die Bundesregierung fir mehr Steuergerechtigkeit im Bereich
der Steuerbetrugsbekampfung und der Digitalwirtschaft ein.

Gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Sozialpartnern wird eine umfassende
Standortstrategie entwickelt werden, um jene Zukunftsbranchen zu identifizieren, in
denen Osterreich international reissieren kann. In dieser Hinsicht ist es erklartes Ziel,

Osterreich beim Klima- und Umweltschutz sowie bei der Digitalisierung zu einem
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Vorreiter zu machen. Um den steten Strukturwandel am Arbeitsmarkt zu
adressieren, sind zudem Maf3nahmen zur Digitalisierung der dsterreichischen
Schulen, eine Digitalisierungsoffensive fir KMUs oder, auf Basis einer
Sozialpartnereinigung, die EinfGhrung eines Bildungskontos zur Férderung der
beruflichen Umorientierung sowie Aus- und Weiterbildung vorgesehen.

* Forderung des Allgemeinwohls mit 6ffentlichen Investitionen: Die
Herausforderungen der nachsten Jahre sind ohne Zukunftsinvestitionen der
offentlichen Hand kaum zu bewaltigen. Mit Blick auf den Klimaschutz plant die
Bundesregierung substanzielle Investitionen sowohl in den 6ffentlichen Nah- und
Regionalverkehr als auch bei erneuerbaren Energien. Ein Kernprojekt im
Verkehrsbereich ist die EinfUhrung eines 1-2-3 Osterreich-Tickets. Um den Ausbau
der erneuerbaren Energien zu forcieren, ist ein Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG)
vorgesehen, mit dem Ziel, die Stromversorgung bis 2030 auf 100% Okostrom bzw.
Strom aus erneuerbaren Energietragern umzustellen. Betreffend Digitalisierung
werden neben der laufenden Digitalisierung in der Verwaltung vor allem in den

Ausbau des Breitbandnetzes sowie der Mobilfunktechnik 5G investiert.

* Nachhaltige Sicherung der Finanzierung des Sozialstaats: Eine zentrale
budgetpolitische Herausforderung der nachsten Jahre und Jahrzehnte ist die
finanzielle Bewaltigung des demografischen Wandels in Osterreich ist, insbesondere
in den kostendynamischen Bereichen Pensionen, Pflege und Gesundheit. Um die
nachhaltige Finanzierung des Pensionssystems zu gewahrleisten, verfolgt die
Bundesregierung das Ziel, das faktische Pensionsantrittsalter an das gesetzliche
heranzufihren. Adaptionen im Pensionssystem sollen dem Grundsatz ,Pravention,
Rehabilitation und Erwerbsintegration vor Pension" folgen. Die Gesundheit der
Beschaftigten ist das beste und effektivste Mittel, um das tatsachliche
Pensionsantrittsalter anzuheben und Kosten im Gesundheits- und Pensionssystem zu
dampfen. Hierzu wird ua. die Unterstitzung des betrieblichen
Gesundheitsmanagements intensiviert und ausgebaut. Um Uberdies die
Frauenaltersarmut deutlich zu reduzieren, werden partnerschaftliche Formen der
Elternteilzeit sowie Pensionssplittingmodelle erarbeitet.

Die Bundesregierung bekennt sich zu einer menschwirdigen und hochwertigen
Pflege und zur Unterstitzung von pflegebedirftigen Menschen und deren
Angehorigen. Um die Finanzierung der Pflegevorsorge zu gewahrleisten, plant die
Bundesregierung eine Bindelung der bestehenden Finanzierungsstrome seitens des
Bundes sowie eine engere und strukturierte Zusammenarbeit zwischen allen
Akteurinnen und Akteuren. Am Ende steht eine Pflegeversicherung, die samtliche

derzeit bestehenden Finanzierungsstrome aus dem Bundesbudget unter
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Bericksichtigung der demografischen und qualitativen Entwicklungen bindelt (zB.

Pflegegeld, Pflegefonds, Hospizausbau, Zweckzuschuss Regress, Forderung 24-

Stunden-Betreuung, Pflegekarenz/Teilzeitgeld, Ersatzpflege, SV pflegender

Angehdriger etc.).

Sorgsamer Umgang mit Steuergeld: Die einzelnen Fachressorts und das

Finanzministerium werden gemeinsam durch mal3vollen Budgetvollzug sicherstellen,

dass die dem Budget 2020 zugrundeliegende Planung eingehalten wird, um mit

diesem gemeinsamen Bekenntnis zum Ziel des ausgeglichenen Bundehaushalts,

abhangig von konjunkturellen Entwicklungen und Erfordernissen, beizutragen.

Tabelle 1: Auszahlungen und Einzahlungen gemaf? BFRG 2020-2023

. . Erfolg v. Erfolg Bundesfinanzrahmen
Bundeshaushalt, in Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Auszahlungen 77.982,8 78.870,3 86.274,8 83.383,9 85.661,3 87.4124
Rubrik 0,1 Recht und Sicherheit 9.710,5 9.988,8 10.330,7 10.261,2 10.277,8 10.339,5
Rubrik 2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 38.888,6 39.818,9 41.737,2 43.293,3 44.797,8 46.651,8
Rubrik 3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 14.236,7 14.558,8 15.3259 15.723,9 159354 16.230,6
Rubrik 4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 9.688,4 9.785,5 14.429,8 9.807,8 10.376,5 10.578,2
Rubrik 5 Kassa und Zinsen 5.458,6 47184 4.451,2 4.297,7 4.273,8 3.612,2
Einzahlungen 76.878,6 80.356,3 81.790,8 84.067,5 86.273,2 88.879,9
Nettofinanzierungssaldo -1.104,2 1.486,0 -4.484,0 683,6 611,8 1.467,5
Tabelle 2: Gesamtstaatliche Eckwerte und struktureller Saldo
Gesamtstaat gem. ESVG2010, % des BIP, Rundungsdifferenzen 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Maastricht-Saldo

Bund -0,1 0,5 -1,2 0,0 0,1 0,3

Lander 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Gemeinden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SV-Trager 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Maastricht-Saldo Gesamtstaat 0,2 0,7 -1,0 0,2 0,3 0,4
Struktureller Saldo Gesamtstaat gem. Stabilitats- und Wachstumspakt
Outputliicke 0,92 0,83 0,31 -0,02 -0,01 -0,01
Semi-Elastizitat 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Zykl. Komponente -0,5 -0,5 -0,2 0,0 0,0 0,0
EinmalmaRnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Struktureller Saldo -0,3 0,2 -1,2 0,3 0,3 0,4
Maastricht-Schuldenstand Gesamtstaat 74,0 70,3 68,2 65,7 63,2 60,9
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2 Wirtschaftliche
Rahmenbedingungen unter
Berucksichtigung von COVID-19

2.1 Wirtschaftliche Entwicklung (2019 bis 2023)

Bei stabiler Inlandsnachfrage werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Osterreichs
von externen Faktoren mitgepragt. Im Vergleich zu 2018 ist der Welthandel in eine
Schwachephase eingetreten, welche die heimischen Exporte und damit die Industriedynamik
dampft. Handelskonflikte und die damit gestiegene Unsicherheit Gber die zukinftige
Ausrichtung der Handelspolitik fUhrten zu einer Abschwachung des globalen
Wirtschaftswachstums. Auch in der Eurozone zeigten sich Abschwachungstendenzen. Das
Wachstum sollte laut WIFO-Prognose vom Dezember 2019 in den kommenden Jahren bei

durchschnittlich 1,3% des BIP liegen.

Abbildung 1: Wachstum des realen BIP (Osterreich, Deutschland und die Eurozone)

3,0

1,5 S o

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Deutschland ——Eurozone

—Osterreich

— —Osterreich (Prognose) — —Deutschland (Prognose) — —Eurozone (Prognose)

Linke Skala: Verdnderung des realen BIP gegeniiber dem Vorjahr in Prozent
Quellen: BMF, EK, EUROSTAT
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Deutschland als groRte Volkswirtschaft in der EU und Osterreichs grofter Handelspartner
dirfte 2019 nur um 0,6% gewachsen sein. Hingegen sollte in dem fur Osterreichs Wirtschaft
sehr wichtigen Markt der mittel- und osteuropaischen Lander Polen, Slowakei, Slowenien,
Tschechien und Ungarn das Wachstum nach der vorliegenden offiziellen Prognose weiter
sehr robust bleiben und in den kommenden Jahren rund 3,0% betragen.

Vor diesem Hintergrund sank 2019 die Stimmung der 6sterreichischen und europaischen
Wirtschaftstreibenden merklich. Seit Ende des Jahres und Anfang 2020 stieg diese jedoch
wieder, was auf erste Erholungszeichen hindeutete. Ahnlich entwickelte sich die Stimmung
der Konsumentinnen und Konsumenten. Der Index fir Osterreich lag hier deutlich Gber dem
der Eurozone, was auf die relativ robuste wirtschaftliche Entwicklung in Osterreich

zurickzufihren ist.

Abbildung 2: Konsumentenvertrauen (Osterreich, Deutschland, Eurozone)

10 A
4

12 F

14
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

—Qsterreich ===Deutschland ===Eurozone

Linke Skala: Index
Quellen: BMF, Macrobond (Stand: 3. Marz 2020)

Das WIFO hat am 19. Dezember 2019 eine kurz- und eine mittelfristige Wachstumsprognose
fur Osterreich erstellt, welche bei Budgeterstellung urspringlich zu Grunde lag. Das WIFO
konnte in seiner Prognose keine neuen wirtschaftspolitischen MaRnahmen bericksichtigen.
Zudem waren in der WIFO-Prognose negative 6konomische Konsequenzen durch das
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COVID-19 noch nicht abgebildet. Jedoch wird im nachfolgenden Kapitel 2.2 auf die Effekte

von COVID-19 auf die heimische Wirtschaft und die 6ffentlichen Finanzen eingegangen.

Laut dem WIFO waren die kurzfristigen Wirtschaftsaussichten durch das externe Umfeld

gedampft aber noch stabil. Die gute Beschaftigung und Einkommensentwicklung sollten den

privaten Konsum stitzen. Fur das Jahr 2019 wird ein reales BIP-Wachstum von 1,6%

angenommen, fUr 2020 wurden noch im Dezember 2019 1,2% erwartet. Die

Verbraucherpreise (VPI) stiegen in Osterreich 2019 um 1,5%. Hauptverantwortlich sind die

Preisanstiege bei den Mieten, Wasser, Energie sowie Bewirtungsdienstleistungen. Die

Kerninflation lag zuletzt bei 1,5% und soll mittelfristig auf diesem Niveau bleiben.

Tabelle 3: Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Verdnderungen gegen das Vorjahr in %, Rundungsdifferenzen 2018 2019 2020Y 2021 2022 2023
Bruttoinlandsprodukt
real 2,4 1,6 0,8 1,4 1,4 1,3
nominell 4,2 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9
nominell in Mrd. € 385,7 398,5 411,3 4239 436,7 449,3
Outputliicke in % des BIP 0,92 0,83 0,31 -0,02 -0,01 -0,01
Verbraucherpreise 2,0 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6
Lohn- und Gehaltssumme brutto 5,0 4,4 3,2 3,0 2,9 2,7
Konsumausgaben p. Haushalte nominell 3,3 3,1 3,2 3,2 3,1 3,0
Zins auf 10-jahrige Bundesanleihen in% 0,7 0,1 -0,1 0,3 1,0 1,8
Arbeitsmarkt
Arbeitslosen-Quote, EUROSTAT in% 4,9 4,6 4,7 4,7 4,7 4,8
Arbeitslosen-Quote, national in% 7,7 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5
Registrierte Arbeitslose in 1.000 Personen 312,1 301,1 306,1 311,1 316,0 321,3
Unselbststandig aktiv Beschaftigte 2,5 1,6 1,1 1,1 1,0 0,9

Quelle: Statistik Austria, WIFO Konjunkturprognose Dezember 2019

1) Aktuelle Einschatzungin ROT. Das reale Wachstum It. WIFO-Prognose vom Dezember 2019 betragt fur 2020 1,2%.

FUr die mittelfristige Sicht bis zum Jahr 2023 sah das WIFO, bei einem durchschnittlichen

Potenzialwachstum von 1,7%, die durchschnittliche BIP-Wachstumsrate Osterreichs bei 1,4%

pro Jahr. Die Daten weisen das Jahr 2018 als Konjunkturspitze aus und die Differenz zwischen

Potentialwachstum und erzieltem Wachstum (Outputlicke) verkleinert sich und schlief3t sich

gemaf(3 der EU-Methode bis 2024.
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Abbildung 3: Zusammensetzung des realen Wachstums
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Linke Skala: Wachstumsbeitrdge der Nachfragekomponenten zum realen BIP in Prozentpunkten
Quellen: BMF, STAT, WIFO

Laut WIFO-Prognose vom Dezember 2019 blieb das Wachstum breit aufgestellt. Die
treibenden Faktoren waren die Konsumausgaben der privaten Haushalte sowie die
Bruttoanlageinvestitionen. Die privaten Konsumausgaben sollten sich 2019 bis 2023 real um
durchschnittlich 1,5% pro Jahr erhdhen, das lag zum Teil an den erwarteten stabilen
Reallohnzuwdchsen pro Kopf von durchschnittlich o,4%. Der private Konsum sollte damit
deutlich starker als 2013 bis 2018 (0,8% pro Jahr) wachsen. Ahnlich positiv sollten sich die
Bruttoanlageinvestitionen entwickeln, welche durchschnittlich 1,9% pro Jahr wachsen
sollten, davon sollten Ausristungsinvestitionen mit durchschnittlich 2,1% etwas kraftiger
wachsen. Die Exporte sowie die Importe sollten 2020-2023 im Jahresschnitt um 2,6% bzw.

2,7% wachsen. Die Inflation sollte im gleichen Zeitraum bei etwa 1,6% jahrlich liegen.

Die Anzahl aktiv Erwerbstatiger weitete sich trotz der konjunkturellen Eintribung im Jahr
2019 um etwa 62.000 Personen (1,5%) aus. Gleichzeitig erhohte sich auch das Angebot an
Erwerbspersonen um etwa 51.000 Personen. Den grof3ten Beitrag dazu lieferten auslandische
Arbeitskrafte. Die Erwerbsquote alterer Arbeitskrafte und von Frauen stieg ebenso an. Nicht
zuletzt stieg auch die Zahl erwerbstdtiger Asylberechtigter. Im Ergebnis sank die
Arbeitslosenquote gemafd EUROSTAT im Jahr 2019 um o,4 Prozentpunkte auf 4,5%.
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Abbildung 4: Aktiv erwerbstatige Personen und Arbeitslose (in Personen)
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Linke Skala: Aktiv erwerbstdtige Personen
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Quellen: AMS, BMSGPK, BMF, WIFO

Die kurz- und langfristigen Zinsen befinden sich in Osterreich seit 2008 auf einem
Abwartstrend. Dies ist den Mal3nahmen der Europdischen Zentralbank (EZB) und der guten
Bonitat der Republik Osterreich geschuldet. Die langfristigen 6sterreichischen Zinsen
(10jahrige Rendite der Staatsanleihen) sind zwischen 2016 und 2018 zwar minimal gestiegen,
sanken im Laufe des letzten Jahres jedoch massiv und wechselten erstmals in den
Negativbereich; der Zins lag im Jahresdurchschnitt 2019 bei 0,1%. Vor dem Hintergrund einer
Senkung der Leitzinsen durch die amerikanische Notenbank, der verschobenen
Zinsnormalisierung durch die EZB und einem niedrigeren Wirtschaftswachstum gingen die
Wirtschaftsforscher davon aus, dass die langfristigen Zinsen heuer bei -0,1% liegen und 2021
wieder auf 0,3% ansteigen werden. Die kurzfristigen Zinsen sollten diesem Trend mit einer

gewissen Verzégerung folgen.
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Abbildung 5: Entwicklungen der kurz- und langfristigen Zinssatze
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Die EK hat am 13. Februar 2020 ihre Winterprognose veroffentlicht, gleichermal3en haben
das Institut fr Hohere Studien (IHS) am 19. Dezember 2019 und die OECD am 10. Dezember
2019 ihre Prognosen fir die kommenden Jahre publiziert. Die EK sah das reale BIP Wachstum
2019 und 2020 bei 1,6% bzw. 1,3%. Auch das IHS sah das reale BIP-Wachstum 2019 bei 1,6%
und 2020 bei 1,3%. Die OECD prognostizierte fir 2019 1,5% und fir 2020 ebenfalls 1,3%. Die
OECD hat am 2. Méarz eine Zwischenprognose im Lichte einer Einschatzung des COVID-19
veroffentlicht. Dabei hat sie die Wachstumsprognose fir die Eurozone um o,3 Prozentpunkte
auf 0,8% fir das Jahr 2020 nach unten revidiert. Die OECD hat fur Osterreich keine

gesonderte Prognose erstellt.
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Tabelle 4: Vergleich unterschiedlicher Prognosen von Budget- und Wirtschaftsindikatoren

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Budgetsaldo (Maastricht), Gesamtstaat, in % des BIP

BMF 0,2 0,7 -1,0 0,2 0,3 0,4
WIFO-Dez 0,2 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4
EK - Herbst 0,2 0,4 0,2 0,4 - -
OeNB - Dez 0,2 0,5 0,2 0,2 0,6 -
IHS 0,2 0,5 0,2 0,4 - -
Fiskalrat 0,2 0,6 0,4 - - -
Verschuldungsquote, Gesamtstaat, in % des BIP

BMF 74,0 70,3 68,2 65,7 63,2 60,9
WIFO-Dez 74,0 69,7 67,0 64,2 61,9 59,7
EK - Herbst 74,0 69,9 67,2 64,6 - -
OeNB - Dez 74,0 70,4 68,2 66,0 63,4 -
IHS - - - - - -
Fiskalrat 74,0 69,7 66,8 - - -
Reales BIP-Wachstum, in %

WIFO-Dez 2,4 1,7 1,2 1,4 1,4 1,3
EK - Herbst 2,4 1,5 1,4 1,4 - -
OeNB - Dez 2,3 1,6 11 1,5 1,6 -
IHS 2,4 1,6 1,3 1,6 - -
Fiskalrat - - - - - -

Inflation, in %

WIFO-Dez 2,1 14 1,5 1,6 1,6 1,6
EK - Herbst 2,1 1,5 1,6 1,6 - -
OeNB - Dez 2,1 1,5 1,4 1,5 1,6 -
IHS 2,1 1,5 1,5 1,7 - -
Fiskalrat - - - - - -
Arbeitslosigkeit, EU-Definition

WIFO-Dez 4,9 4,6 4,7 4,7 4,7 4,8
EK - Herbst 4,9 4,6 4,6 4,6 - -
OeNB - Dez 4,8 4,6 4,7 4,8 4,7 -
IHS 4,9 4,6 4,8 4,8 - -
Fiskalrat - - - - -

Quellen: WIFO, Dezember 2019; EK-Herbstprognose, November 2019; OeNB, Dezember 2019; IHS, Dezember

2019; Fiskalrat, Dezember 2019.

2.2 COVID-19: Effekte auf die heimische Wirtschaft und die

offentlichen Finanzen

Seit Dezember 2019 breitet sich von China ein neuartiger Virus (,SARS-CoV-2") auf der
ganzen Welt aus, der die Atemwegserkrankung COVID-19 mit grippedhnlichen Symptomen
auslost. In Osterreich standen bis zur 1. Marzwoche praventive Mafinahmen im Vordergrund,
die auch weiter fortgefUhrt werden. In besonders betroffenen Landern wie China und in

Italien wurden seit Ausbruch deutlich drastischere MalRnahmen gesetzt. Die Europdische

Strategiebericht 2020 bis 2023 15VON 145

www.parlament.gv.at

21 von 156



22 von 156

Zu 56 der Beilagen XXVII. GP - Strategiebericht

Union hat erhebliche Mittel zur Erforschung des Virus freigegeben und es ist nicht
ausgeschlossen, dass je nach weiterem Verlauf auch weitergehende wirtschaftspolitische
MafRnahmen beschlossen werden. Osterreich wird sich an diesen MaRnahmen angemessen
beteiligen, wobei die 6ffentlichen Haushalte bereits ohne diese Mal3nahmen
konjunkturstarkend und auf die Erhohung der Kaufkraft ausgerichtet ist.

Aktuell stuft die WHO COVID-19 bereits als weltweite Pandemie ein. Bei einer Pandemie
verlangsamt sich das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben, da die Menschen zuhause
bleiben bzw. hospitalisiert werden. Waren werden nicht mehr ausgeliefert und damit auch
nicht mehr angeliefert. Fir die strategisch wichtige Infrastruktur (Energie, Kommunikation,
Verkehr, Geldverkehr) gibt es Notfallplane.

Derzeit kann noch keine belastbare Prognose der wirtschaftlichen Effekte in Osterreich
gegeben werden. Die wirtschaftlichen Indikatoren bis einschliel3lich Februar 2020, soweit
vorliegend, zeigten ein noch ginstiges Bild von den Sektoren Bau, Handel und Tourismus. Bei
den wirtschaftlichen Auswirkungen gibt es auch nicht nur Negativeffekte. Die Zinsen auf die
Staatsschulden und die Olpreise sind bereits gesunken (noch verstarkt durch Uneinigkeit der
Olexportierenden Lander). Ebenso kdnnte sich die CO,-Bilanz verbessern und zu sinkenden
Preisen bei Emissionszertifikaten fUr die vom Emissionshandel erfassten Sektoren fihren.

Es gibt drei grundsatzliche Moglichkeiten der Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum.
Der ungunstigste Verlauf ware eine dauerhafte Senkung des Wirtschaftswachstums
(,L"-Verlauf). Nach der Finanzkrise 2009 trat dieses Phanomen in einigen Staaten der EU auf.
In Osterreich war hingegen 2009 ein ,V*-férmiger oder auch ein ,,\/“-fbrmiger Verlauf zu
beobachten. Ein V-férmiger Verlauf fGhrt dazu, dass das Niveau des Bruttoinlandsprodukts
absinkt und dann mit den normalen Wachstumsraten weiterwachst. Bei einem ,,\/“-férmigen
Verlauf wirde der Wachstumsverlust im Folgejahr Gberkompensiert, sodass das Land das
urspringlich erwartete Niveau des Bruttoinlandsprodukts wieder erreichen wirde. Dies kann
dadurch erklart werden, dass bei stabiler Nachfrage/stabilen Auftragen ein Produktionsstopp
(wegen dem Virus) zunachst das Bruttoinlandsprodukt senkt, aber nach Beendigung des
Produktionsstopps durch Sonderschichten die Produktion Uberdurchschnittlich ausgeweitet
wird, um die Nachfrage zu befriedigen. Wird dies auch noch durch weitere befristete
Malnahmen der Geld- und Fiskalpolitik unterstitzt, so kann das Bruttoinlandsprodukt
tempordr sogar Uber den urspringlichen Pfad hinausgehen. Danach tritt wieder ,Normalitat"

ein.
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Abbildung 6: Wachstumsverlauf des Bruttoinlandsprodukts 2008-2011
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Linke Skala: Jahresdurchschnitt (in Prozent)
Quellen: STAT

Derzeit ist davon auszugehen, dass selbst ein schwerer Ausbruch von COVID-19 den
Welthandel mit Waren und Dienstleistungen (Tourismus) und das Wachstumspotenzial
Osterreichs nur einige Monate beeintrachtigen wirde. Liquiditatsunterstitzungen fur
betroffene Unternehmen sind notwendig, um voribergehende negative 6konomischen
Effekte abzumildern und eine Abwartsspirale zu verhindern. Dies kann zB. durch Kredite oder
Garantielbernahmen der 6ffentlichen Hand erfolgen. Die Banken kénnen ebenso ihren Teil
beitragen, indem sie offene Kreditforderungen nicht sofort fallig stellen. In weitere Folge
waren auch Steuerstundungen oder weitere MalRnahmen der Nachfragebelebung durch zB.
Vorziehen von Infrastrukturprojekten denkbar. Auch die Europaische Zentralbank und die
Europaische Investitionsbank konnen mit ihren Instrumenten unterstitzen. Die Europdische
Union hat am 10. Marz 2020 ein Unterstitzungspaket von 25 Mrd. € beschlossen. Sollten
MafRnahmen der Bundesregierung von EU-Seite beihilfenrechtliche Anderungen erfordern,

so wird Osterreich dafir eintreten, diese zeitlich befristet zu erleichtern.

Die Unternehmen wiederum kdnnen Arbeits- und Urlaubsplane an die Nachfragesituation
anpassen. Ebenso gibt es in Osterreich seit langem das Instrument der Kurzarbeit fir
Unternehmen mit zeitlich befristen Problemen, das auch im Jahr 2009 erfolgreich eingesetzt

wurde. Hier konnen die Mittel nach Bedarf aufgestockt werden.

Das WIFO ging in der 2. Marzwoche 2020 davon aus, dass die virusbedingten

Produktionseinbriche ab dem 2. Halbjahr 2020 zumindest im verarbeitenden Gewerbe
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kompensiert wirden. Damit bleibt also die wirtschaftliche Entwicklung, wie in der
mittelfristigen Prognose des WIFO vom Dezember 2019 skizziert, grundsatzlich gultig. Die
Bundesregierung plant fir die Jahre 2021-2024 eine Reihe von expansiven MalRnahmen, die
das WIFO in seiner mittelfristigen Prognose noch nicht bericksichtigt hat. Gegeben der
momentan herrschenden Unsicherheit wird fur die Darstellung eines angemessenen Bildes
der mittelfristigen Wirtschaftsentwicklung daher nur das Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2020 angepasst. Auf Basis einer ad-hoc Einschatzung des
WIFO von der 2. Marzwoche 2020, geht die Bundesregierung fir das Jahr 2020 von einer
realen BIP-Wachstumsrate von 0,8% aus. Der Maastricht-Saldo belauft sich auf -1,0% des
BIP, der Schuldenstand sinkt auf 68,2 % des BIP.
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3 Maldnahmen zur Pravention und
Bekampfung von COVID-19

FUr die Bundesregierung steht das Wohl der Bevolkerung an erster Stelle. Um dies auch in
angespannten Situationen wie der jetzigen durch COVID-19 garantieren zu konnen, wurde im
BMI ein ressortibergreifender, permanent besetzter Koordinierungs- und Krisenstab im
Rahmen des staatlichen Krisenmanagements (SKKM) eingerichtet. Das Ziel ist, die
bestmdgliche Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Einrichtungen zu gewahrleisten.
Organisatorisch sind derzeit primar das 6ffentliche Gesundheitssystem und das BMI
gefordert. Das BMSGPK hat eine Taskforce mit externen Expertinnen und Experten (zB.
Osterr. Rotes Kreuz und hochkaréatige Expertinnen und Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus dem Kreis der 6sterreichischen Universitaten) zur medizinisch-
wissenschaftlich Beratung und Unterstitzung beim Krisenmanagement eingerichtet. Fir die
Bevdlkerung stehen Informationskanale wie zB. die bei der Agentur fir Gesundheit und
Ernahrungssicherheit (AGES) eingerichtete Hotline (0800 555 621) oder die telefonische
Gesundheitsberatung (1450) zur Verfigung. DarUber hinaus beteiligen sich auch universitare
Einrichtungen (insb. MedUni Wien und MedUni Innsbruck) aktivim Kampf gegen COVID 19
und an aulReruniversitaren Forschungseinrichtungen wird Grundlagenforschung dazu im

Bereich der Life Sciences intensiviert.

Das Epidemiegesetz wird im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung von den Landern
durch die Bezirksverwaltungsbehorden (Bezirkshauptmannschaften und Magistrate)
vollzogen. Zur Durchsetzung kénnen die Bezirksverwaltungsbehdrden erforderlichenfalls auf
die Organe des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes zurickgreifen. Im BVA-E 2020 wird in der
UG 11 Inneres das Sicherheitsbudget im Personalbereich deutlich angehoben. Damit kénnen
auch Zusatzaufgaben zur Unterstitzung der Gesundheitsbehdrden im begrenzten Ausmal3
miterledigt werden. Weiters sind die Lander als Krankenanstaltentrager bzw. generell im
Vollzug des Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetzes von den Auswirkungen von COVID-
19 betroffen. Die Osterreichischen Krankenanstalten sind laut Rickmeldungen der
Bundeslander bzw. der Krankenanstalten gut mit Schutzmasken und Schutzkleidung
versorgt und haben diese ausreichend auf Lager. In einigen Bundeslandern sind bereits
Mobile Teams fir die Durchfihrung von Tests eingerichtet. Bei einer Ausdehnung des Virus
kdnnten vorhandene Kapazitaten als Notfallzentren genutzt werden. Im Bedarfsfall kann
dariber hinaus das BMLV kurzfristig weitere Kapazitaten bereitstellen, vor allem im ABC-
Bereich und im Transportbereich, sowohl zu Lande als auch in der Luft, aber auch

Notdrzte/Sanitater, Militarpolizei und Infanterie.
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In den Schulen erfillen Schulérztinnen und Schularzte wichtige Aufgaben zur Beratung und
Gesundheitspravention. lhnen kommt in der aktuellen Situation hinsichtlich der Pravention
und Bekampfung bei Beratung und Beruhigung, arztlicher Begleitung in der Krise (ua.
Erstuntersuchung, Uberwachung der HygienemafRRnahmen, praventive MalBnahmen) und
UnterstUtzung bei der Einhaltung der offiziellen Vorgaben eine besondere Rolle zu.
Unsicherheiten bei Eltern und Lehrpersonen wird mit entsprechenden
Informationsmal3nahmen begegnet. Die Situation wird laufend Gberwacht, Malinahmen (wie

zB. SchlieRungen) werden rasch und wirksam gesetzt.

In Osterreich standen bis zur 1. Marzwoche praventive Malinahmen im Vordergrund.
Osterreich war aufgrund der aktuellen Entwicklung gezwungen, weitere Schritte
umzusetzen, um die Ausbreitung des COVID-19 in unserem Land einzudammen. Die
MalRnahmen reichen von Grenzkontrollen und Einreisestopp aus Italien Gber
Einschrankungen fir den Flug- und Zugverkehr, fir grof3ere Veranstaltungen, den Stopp von
Lehrveranstaltungen bei Universitaten und Fachhochschulen, die Schlief3ung von Schulen
und Kindergarten bis hin zu Telearbeit in den Unternehmen und im o6ffentlichen Bereich.

Die Effekte von COVID-1g betreffen jedoch nicht nur das 6ffentliche Leben, sondern wirken
sich auch auf das Bundesbudget aus. Zum einen wird ein Verwaltungsfonds (,COVID-19-
Krisenbewaltigungsfonds") mit einem Volumen von 4 Mrd. € beim Bundesministerium fir
Finanzen eingerichtet, aus dem finanzielle Zuwendungen an die einzelnen Bundesministerien
erfolgen sollen. Dies soll einen effizienten und flexiblen Mechanismus fir die Finanzierung
von MafRnahmen im Umgang mit der COVID-19-Pandemie in Osterreich erméglichen. Durch
die gewahlte Konstruktion als Verwaltungsfonds wird sichergestellt, dass fir die Ressorts
jederzeit budgetar notwendige Mittel zur Verflgung stehen, um bedarfsgerecht die
notwendigen MaRnahmen zur Bewéltigung der COVID-19-Pandemie in Osterreich setzen zu
kénnen. Die Verwaltung des Fonds erfolgt durch den Bundesminister fir Finanzen und Gber
die konkreten Zahlungen entscheidet der Finanzminister im Einvernehmen mit dem
Vizekanzler. Auf diese Weise wird ein ganzheitlich abgestimmtes Vorgehen im
Zusammenhang mit der Bewaltigung dieser Krisensituation und eine zweckmafRige
Mittelverwendung sichergestellt. Die Bundesregierung ist jedenfalls gewillt, alle notwendigen
MalRnahmen zu setzen, um die Auswirkungen der Krise so gering wie maoglich zu halten. Zum
anderen wurden infolge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Konjunktur die

offentlichen Abgaben im BVA-E 2020 an die aktuellen Entwicklungen angepasst.

Im Bereich Arbeitsmarkt steht beispielsweise als zentrales Instrument die Kurzarbeit zur
Verfigung. In Osterreich gibt es dieses Instrument seit langem, steht fir Unternehmen mit
zeitlich befristen Problemen zur Verfigung und wurde auch im Jahr 2009 erfolgreich

eingesetzt. Nun wird eine verstdrkte Inanspruchnahme von Kurzarbeit und Qualifizierung bei
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Kurzarbeit erwartet. Hier konnten die Mittel nach Bedarf aufgestockt werden. Im Fall eines
Verdienstentganges bei Quarantdanemalinahmen bzw. bei behordlichen Schlief3ungen von
Betrieben Gbernimmt der Bund die entsprechenden Entschadigungszahlungen bzw.
Entgeltfortzahlungen. Daruber hinaus stellt das Arbeitslosengeld in der UG 20 variable
Auszahlungen dar und richtet sich dementsprechend nach der tatsachlichen

Inanspruchnahme.

FUr Unternehmen deren Umsatz- und Ertragsentwicklung durch Auftrags- und Lieferausfalle
beeintrachtigt ist, setzt die Bundesregierung eine Reihe von kurz- und mittelfristig wirkenden

MalRnahmen um eine entsprechende Unterstitzung zu gewahrleisten:

*  Unterstitzung fur KMU und Tourismus: Es ist gegenwartig ein Unterstitzungsmodell
mit konkreten Maf3nahmen in Ausarbeitung.

e Task Force ,,Wirtschaft COVID-19": Laufende Abstimmung mit hauptbetroffen Landern
und Handelspartnern (China, Italien, Deutschland, Schweiz) und Wirtschaft (WKO, 1V)
sowie Arbeiterkammer und OGB

* Hotline: Anlaufstelle fir betroffene Unternehmen (Fragen gehen insb. in Richtung
Arbeitsrecht und finanziellen Unterstitzungsmaf3nahmen) und Unterstitzung der
Unternehmen bei Produktions- und Lieferschwierigkeiten

* Forschung: 1 Mio. € Sonderdotierung (Umwidmung) in konkrete Forschungsprojekte zur
Behandlung von COVID-1g (via FFG), als Erganzung zu ,Emergency Call" der EK

*  Exportverbot fir Engpass-Medikamente: Pharmazeutische Unternehmen in Osterreich
sind ab April verpflichtet Engpasse zu melden (Melderegister); steht ein Arzneimittel auf
der Engpassliste, ist es fir den Parallelexport gesperrt (gilt ab o1. April)

e Mittelfristige Absicherung Pharmaproduktion in EU und AT: IPCEIs Life Science
(Important Projects of Common European Interest) bieten Rahmen fur die Férderung von
grofRen europaischen Konsortialprojekten in strategisch wichtigen
Wertschopfungsketten und erlauben eine gewisse Lockerung des Beihilferechts

* Translational Research Center (AT Tochter: wings4innovation): Erfolgsversprechende
Ergebnisse aus der Grundlagenforschung werden unterstitzt, um diese in kommerziell
verwertbare Produkte in Europa und Osterreich zu transferieren. Dazu wird ein Fonds
(aws/BMDW/Osterreichfond/Europeaninvestment/Max-Planck-Férderstiftung) mit
einem Risikokapital iHv. 60 Mio. € (AT: 13 Mio. €) bereitgestellt

Um fur alle Eventualitaten vorbereitet zu sein, werden entsprechende weitere Vorkehrungen
fur Malinahmen getroffen, die bei Bedarf zum Einsatz kommen kénnten. Die im
Osterreichischen Haushaltsrecht vorgesehenen Flexibilitatsinstrumente (variable Gebarung,

um auf die Konjunktur zu reagieren, Umschichtungen innerhalb der Rubriken und
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Ricklagenentnahmen) stellen sicher, dass erforderlichenfalls innerhalb bestimmter

gesetzlicher Grenzen auch deutlich h6here Auszahlungen als im BVA-E 2020 maglich sind.
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4 Entwicklung der Auszahlungen
nach Rubriken

Der osterreichische Bundehaushalt unterteilt sich in finf Rubriken, die sich ihrerseits aus
verschiedenen Untergliederungen (UG) —insgesamt 35 — zusammensetzen. Die finf Rubriken
reprasentieren die Kernaufgaben des Bundes:

e Rubrik 0,2 Recht und Sicherheit

e Rubrik 2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie
* Rubrik 3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur

e Rubrik 4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt

e Rubrik 5 Kassa und Zahlen

Auf Ebene der Rubriken werden Auszahlungsobergrenzen fir einen Horizont von vier Jahren
festgelegt, womit eine mittelfristige Budgetplanung sichergestellt wird. Bei den
Auszahlungen wird hierbei zwischen fixen und variablen Auszahlungsbereichen
unterschieden. Zu den variablen Auszahlungsbereichen zahlen zunachst jene Bereiche, die
von der Konjunktur abhangig sind, wie etwa Auszahlungen fur arbeitsmarktpolitische
Mafinahmen in der UG 20 oder der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Pensionsversicherung in
der UG 22. Ebenso hangen verschiedene Auszahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs
(UG 44) und der Krankenanstaltenfinanzierung (UG 24) von der Entwicklung der Abgaben ab.
Dariber hinaus gehoren auch Rickflisse vom EU-Haushalt zu den variablen
Auszahlungsbereichen ebenso wie die Auszahlungen aus Ubernommen Haftungen durch den
Bund (UG 45 und UG 46, zB. im Zusammenhang mit der Bankenkrise). Kapitel 7 bietet eine
Ubersicht der variablen Auszahlungsbereiche samt den entsprechenden Parametern je UG.
Die Tabelle 5 zeigt die Entwicklung der Auszahlungen nach Rubriken im Bundesfinanzrahmen

2020-2023.

Als Folge der BMG-Novelle vom 28.01.2020 (BMG, BGBI. Nr. 76/1986 idF BGBI. | Nr. 8/2020)
ergeben sich Verschiebungen sowohl zwischen Untergliederungen innerhalb einer Rubrik als
auch zwischen Rubriken. Innerhalb der Rubrik 4, zum Beispiel, wandern das Post- und
Telekommunikationswesen (inkl. Breitband) von der UG 41 Mobilitat sowie die
Siedlungswasserwirtschaft und der Bergbau von der UG 43 Klima, Umwelt und Energie
jeweils in die UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Eine Verschiebung zwischen
den Rubriken ergibt sich etwa auch durch die Abgabe des Zivildienstes der Rubrik 1, UG 11
Inneres, an die Rubrik 4, UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Diese
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Verschiebungen infolge der BMG-Novelle fihren zu technischen Veranderungen, die bei der

Interpretation der Entwicklung der Auszahlungen zu bericksichtigen sind.

Tabelle 5: Entwicklung der Auszahlungen nach Rubriken

I Erfolg v. Erfolg Bundesfinanzrahmen
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rubrik 0,1 Recht und Sicherheit 9.710,5 9.988,8 10.330,7 10.261,2 10.277,8 10.339,5
fix 9.710,5 9.988,8 10.320,7 10.251,2 10.267,8 10.329,5
variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Marge 10,0 10,0 10,0 10,0
Rubrik 2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 38.888,6 39.818,9 41.737,2 43.293,3 44.797,8 46.651,8
fix 22.796,4 23.049,8 23.920,4 24.607,3 25.126,5 25.882,8
variabel 16.092,2 16.769,1 17.806,8 18.676,0 19.661,3 20.759,1
Marge 10,0 10,0 10,0 10,0
Rubrik 3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 14.236,7 14.558,8 15.3259 15.723,9 15.9354 16.230,6
fix 14.236,7 14.558,8 15.3159 15.713,9 15.925,4 16.220,6
variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Marge 10,0 10,0 10,0 10,0
Rubrik 4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 9.688,4 9.785,5 14.429,8 9.807,8 10.376,5 10.578,2
fix 7.561,5 7.503,6 11.814,3 7.506,1 7.534,3 7.720,2
variabel 21269 2.281,9 26055 2.291,6 2.832,2 28479
Marge 10,0 10,0 10,0 10,0
Rubrik 5 Kassa und Zinsen 5.458,6 4.718,4 4.451,2 4.297,7 4.273,8 3.612,2
fix 5.458,6 4.718,4 44412 4.287,7 4.263,8 3.602,2
variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Marge 10,0 10,0 10,0 10,0
Auszahlungen 77.982,8 78.870,3 86.274,8 83.383,9 85.661,3 87.4124

Rubrik 0,1 Recht und Sicherheit

Die Rubrik 0,2 Recht und Sicherheit setzt sich aus 15 Untergliederungen zusammen:

* UG o1 bis UG 06 Oberste Organe (UG o1 Prasidentschaftskanzlei, UG o2
Bundesgesetzgebung, UG 03 Verfassungsgerichtshof, UG o4 Verwaltungsgerichtshof,
UG o5 Volksanwaltschaft, UG 06 Rechnungshof)

* UG 10 Bundeskanzleramt

* UGaalnneres

¢ UG12AulReres

e UG 13 Justiz (ehemals ,Justiz und Reformen")
* UG 14 Militarische Angelegenheiten

* UG s Finanzverwaltung

¢ UG 16 Offentliche Abgaben
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e UG 17 Offentlicher Dienst und Sport
* UG 18 Fremdenwesen (ehemals ,Asyl/Migration")

Die Auszahlungen der Rubrik 0,1 beliefen sich gemaf? vorlaufigen Erfolg im Jahr 2019 auf
knapp 10,0 Mrd. € und werden in den nachsten Jahren 10,3 Mrd. € betragen. Samtliche
Auszahlungen der Rubrik 0,1 sind hierbei fix, da diese unabhangig von der Entwicklung der
Konjunktur und den 6ffentlichen Abgaben, von Ruckflissen vom EU-Haushalt oder
Haftungen zu leisten sind.

Die obersten Organe (UG o1 bis UG 06) nehmen zentrale Aufgaben fir das Funktionieren der
Republik wahr. Dazu gehéren die Vertretung der Republik nach innen und aul3en,
Gesetzgebung, Gewahrleistung der Verfassungsmafigkeit des staatlichen Handels,
Rechtssicherheit im Umgang mit der Osterreichischen Verwaltung, die Wahrung der Rechte
der Burgerinnen und Birger sowie die Ausibung von Kontrolle. Die Auszahlungen der
obersten Organe beliefen sich 2019 nach vorlaufigen Erfolg 312,4 Mio. € und steigen 2020 auf
438,7 Mio. €, was primar mit Zusatzbudgetierungen fir die notwendige Parlamentssanierung
zurickzufGhren ist. In den Folgejahren nehmen die Auszahlungen wieder ab und liegen 2022
und 2023 bei rund 300 Mio. €.

Weitere Schwerpunkte der Bundesregierung stellen eine Sicherheitsoffensive und die
Sicherstellung einer effizienten und unabhangigen Justiz dar. Diese Anliegen spiegeln sich
klar in der Entwicklung der Auszahlungen der entsprechenden Untergliederungen wider. Die
Auszahlungen in der UG 11 Inneres steigen ausgehend von 2,9 Mrd. € im Jahr 2019

kontinuierlich bis auf 3,2 Mrd. € im Jahr 2023 an.

Um eine ausreichende Ausstattung der UG 13 Justiz sicherzustellen, erhéhen sich die

Auszahlungen in der UG 13 von 2019 auf 2020 um Uber 70 Mio. € auf Gber 1,7 Mrd. €.

Die Auszahlungen der UG 10 Bundeskanzleramt steigen von 2019 auf 2020 mit +90,4 Mio. €
stark, was auf Anderungen infolge der BMG-Novelle, eine Aufstockung der Mittel fir
Integrationsmaf3nahmen, zusatzliche Mittel fir IT und den digitalen Transformationsprozess
osterreichischer Medienunternehmen sowie eine Erh6hung des Frauenbudgets

zurUckzufUhren ist.

In der UG 14 Militarische Angelegenheiten kommt es ebenfalls zu einem deutlichen Anstieg
der Auszahlungen im Jahr 2020 (+229,5 Mio. €) hauptsachlich infolge von Investitionen
(Aufstockung Black Hawk, Aufstockung Miliz, Aufstockung Mobilitat). Zudem wird das
urspringlich 2020 auslaufende verstarkte Grenzmanagement weitergefihrt. Ab 2021 sind
Mittel fir die Aufstockung von Mehrzweck-Hubschraubern und zur Erhéhung der
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Einsatzbereitschaft ein neues Sonderinvestitionsprogramm im Bundesfinanzrahmen

vorgesehen.

Deutlich ricklaufig sind die Auszahlungen in der UG 18 Fremdenwesen, welche ausgehend
von 646,4 Mio. € gemaf3 vorlaufigem Erfolg im Jahr 2019 auf 378,8 Mio. € im Jahr 2020 und
312,8 Mio. € im Jahr 2021 sinken. Dieser Rickgang basiert einerseits auf der derzeitigen
Einschatzung der Entwicklung der nach Osterreich kommenden Asylsuchenden und zu
versorgenden Flichtlingen und den damit einhergehenden Budgeterfordernissen.
Andererseits leistete der Bund im Jahr 2019 hohe Nachzahlungen an die Lander fur

Deckelungsfalle aus den Jahren 2017 und 2018.

Nur vergleichsweise geringe Veranderungen gibt es 2020 bis 2023 im Vergleich zum
vorlaufigen Erfolg 2019 bei den Auszahlungen in den Untergliederungen UG 12 Aul3eres
(Auszahlungen iHv. 5oo Mio. €), UG 15 Finanzverwaltung (2,2 Mrd. €) und der UG 17
Offentlicher Dienst und Sport (rd. 180 Mio. €). In der UG 12 werden zwar die Angelegenheiten
der Integration an die UG 10 abgegeben, jedoch die Mittel fir Entwicklungszusammenarbeit
(kontinuierliche Erhéhung der ODA-Leistung Osterreichs), als auch fir den
Auslandskatastrophenfonds deutlich und nachhaltig angehoben. In der UG 17 kommt es
prozentual zu einer substanziellen Aufstockung des generellen Sportbudgets und der
Sportférderung.

Rubrik 2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie

Die Rubrik 2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie umfasst sechs Untergliederungen:

e UG 20 Arbeit

* UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

* UG 22 Pensionsversicherung

e UG 23 Pensionen — Beamtinnen und Beamte
* UG 24 Gesundheit

e UG 25 Familie und Jugend (ehemals ,Familien und Jugend")

Die Rubrik 2 ist gemessen an den Auszahlungen die grof3te Rubrik und macht rund die Halfte
der gesamten Auszahlungen aus dem Bundehaushalt aus. Gemal3 dem vorldufigen Erfolg
betrugen die gesamten Auszahlungen in dieser Rubrik im Jahr 2019 39,8 Mrd. €. Der aktuelle
Bundesfinanzrahmen sieht eine stete Steigerung der Auszahlungen in dieser Rubrik vor, von
41,7 Mrd. € im Jahr 2020 auf knapp 46,7 Mrd. € im Jahr 2023. In der Rubrik 2 sind Gber 40%
der Auszahlungen variabel, weil viele Auszahlungen in dieser Rubrik von der Entwicklung der
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Konjunktur (UG 20 Arbeit, UG 22 Pensionsversicherung) und jener der 6ffentlichen Abgaben
(UG 24 Gesundheit) abhangen.

In der UG 20 Arbeit liegt der Schwerpunkt der Auszahlungen einerseits im Bereich der
Versorgung arbeitsloser Personen (Arbeitslosengeld und Notstandshilfe) und andererseits in
der aktiven und aktivierenden Arbeitsmarktpolitik. Rund drei Viertel der Auszahlungen in der
UG 20 sind variabel. Die jahrlichen Steigerungen der Auszahlungen von 8,3 Mrd. € gemaf}
vorlaufigen Erfolg 2019 auf 8,4 Mrd. € im Jahr 2020 und 9,0 Mrd. € im Jahr 2023 sind ebenfalls
mehrheitlich auf den variablen Auszahlungsbereich zurickzufihren. Sie basieren auf der
letzten mittelfristigen Konjunkturprognose des WIFO vom Dezember 2019. Wesentlich sind
ferner Auszahlungen fir die Altersteilzeit, welche deutlich Uber der urspringlich erwarteten

Inanspruchnahme liegt.

Wesentliche Anliegen der UG 21 Soziales und Konsumentenschutz ist die Sicherstellung einer
qualitatsvollen Pflege und Betreuung der pflegebedirftigen Menschen und Unterstitzung
deren An- und Zugehdrigen Der grof3te Auszahlungsbereich in der UG 21 Soziales und
Konsumentenschutz stellt das Pflegegeld dar (2019 rund 2,4 Mrd. € von insgesamt

3,6 Mrd. €). Die Entwicklung der Auszahlungen der UG 21 spiegelt vor allem die zu
erwartenden deutlichen Mehrkosten beim Pflegegeld wider. Ursachlich ist einerseits die
demographische Alterung der &sterreichischen Bevolkerung (besonders im Bereich der
Altersgruppen 8o+), andererseits die, aufgrund der kirzlich umgesetzten gesetzlichen
Neuerungen, ab 2020 jahrlich vorzunehmende Valorisierung des Pflegegeldes. Der Rickgang
der Auszahlungen im Jahr 2022 ist dem Umstand geschuldet, dass der Zweckzuschuss an die
Bundeslander als Kompensation fur die Abschaffung des Pflegeregresses ab 2022 nicht mehr

aus der UG 21 erfolgen wird.

Die dynamische Entwicklung der Auszahlungen in der UG 22 Pensionsversicherung sowie der
UG 23 Pensionen — Beamtinnen und Beamte resultiert primar aus der demographischen
Entwicklung in Osterreich, die eine sowohl absolut als auch relativ zunehmende Zahl an
Pensionistinnen und Pensionisten mit sich bringt. Wesentlich hierbei ist auch die Entwicklung
des faktischen Pensionsantrittsalter. Uberdies wirken sich sowohl Hhe und Ausgestaltung
der jahrlichen Pensionsanpassungen als auch aul3ertourliche Maf3nahmen im
Pensionsbereich, wie zB. der Beschluss zur abschlagsfreien Pension oder zur Abschaffung der
Wartefrist bei Pensionsvorrickungen, auf die Auszahlungsentwicklung aus. In der UG 22 ist
der Bundesbeitrag zur gesetzlichen Pensionsversicherung die wesentliche
Auszahlungsposition, ebenso spielen Ersatze fir die Ausgleichszulagen eine wichtige Rolle.
Beide basieren auf der Konjunktur und sind daher variabel ausgestaltet. Die
Auszahlungsentwicklung hangt wesentlich von der mittelfristig prognostizierten

konjunkturellen Entwicklung ab. In Summe betrugen die Auszahlungen in der UG 22 im Jahr
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2019 gemal3 vorldufigen Erfolg knapp 10,0 Mrd. € und werden bis 2023 stetig auf knapp

13,1 Mrd. € anwachsen. Damit liegen die geplanten Auszahlungen um mehr als 0,5 Mrd. €
unter jenen des Bundesfinanzrahmen 2018-2022. Die Auszahlungen in der UG 23, welche
konjunkturunabhangig und fix sind, wachsen ausgehend von 9,7 Mrd. € im Jahr 2019 gemaf3
vorlaufigen Erfolg stetig auf 11,3 Mrd. € im Jahr 2023. In der UG 23 ergibt sich dieser Anstieg
einerseits aus den Pensionierungen von kohortenstarken Jahrgangen andererseits aus den
erwarteten jahrlichen Pensionsanpassungen. Im Gegensatz zur UG 22 ist — insbesondere auf
Basis der Erfolge 2018, 2019 —in der UG 23 eine deutlichere Steigerung bei den Auszahlungen

im Vergleich zum alten BFRG 2018-2022 zu verzeichnen, je nach Jahr um 0,3 bis 0,5 Mrd. €.

In der UG 24 Gesundbheit flieRen Gber 60% der Auszahlungen in die
Krankenanstaltenfinanzierung, welche an die Entwicklung der 6ffentlichen Abgaben
geknipft und demgemaf? variabel sind. Der verbleibende Teil beruht grof3teils auf
gesetzlichen Anordnungen (AGES, Zielsteuerung, ELGA, etc.). Demgemal? basiert auch die
Entwicklung der Auszahlungen in der UG 24 mal3geblich auf der letzten Steuerschatzung und
der dieser zugrundeliegenden aktuellen mittelfristigen WIFO-Konjunkturprognose. Der
Anstieg im Jahr 2020 um Uber 100 Mio. € auf 1,2 Mrd. € resultiert aus der Abgeltung des
Einnahmeentfalls der Sozialversicherung der Selbstandigen infolge der beschlossenen

Beitragssenkung im Rahmen des Steuerreformgesetzes 2020.

Wesentliche Auszahlungen in der UG 25 Familie und Jugend sind die Familienbeihilfe, das
Kinderbetreuungsgeld und die Pensionsversicherungsbeitrage fir Kindererziehungszeiten,
welche allesamt auf gesetzlichen Anordnungen beruhen. Der stete Anstieg der Auszahlungen
ausgehend von 7,1 Mrd. € 2019 auf knapp 8,1 Mrd. € im Jahr 2023 ergibt sich primar infolge
von Mehrbedarfen bei einzelnen Transferleistungen an die Sozialversicherungstrager,

Schiler- und Lehrlingsfreifahrten und der Familienbeihilfe.

Rubrik 3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur

Die Rubrik 3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur unterteilt sich in finf Untergliederungen:

e UG30Bildung

* UG 31 Wissenschaft und Forschung

* UG 32 Kunst und Kultur

e UG 33 Wirtschaft (Forschung)

* UG 34 Innovation und Technologie (Forschung) (ehemals , Verkehr, Innovation und
Technologie (Forschung)")
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Die Rubrik 3 weist das zweitgroldte Auszahlungsvolumen aus dem Bundesbudget aus, 2019
nach vorlaufigem Erfolg mit Auszahlungen iHv. 14,6 Mrd. €. Gemal? Bundesfinanzrahmen
wachsen die Auszahlungen in den Folgejahren kontinuierlich, zunachst auf 15,3 Mrd. €im
Jahr 2020 und fortan bis auf 16,2 Mrd. € im Jahr 2023. In der Rubrik 3 gibt es nur fixe
Auszahlungsbereiche; Auszahlungen fur Bildung, Forschung, Kunst und Kultur sind vielfach
gesetzlich determiniert.

Innerhalb der Rubrik 3 stellt die UG 30 Bildung die nach Auszahlungsgrofde bedeutendste
Untergliederung dar. Mit Auszahlungen von Uber 8,9 Mrd. € im Jahr 2019 gemal? vorlaufigem
Erfolg entfallen mehr als 60% der gesamten Auszahlungen dieser Rubrik auf die UG 30. Das
Bundesfinanzrahmengesetz 2020-2023 sieht einen kontinuierlichen Anstieg um rund

300 Mio. € pro Jahr vor, sodass die Auszahlungen der UG 30 2023 bei 10,1 Mrd. € liegen
werden. Innerhalb der UG 30 machen Auszahlungen fir die Bedeckung des
Personalaufwandes fir Bundes- und Landeslehrerinnen und —lehrer den Gberwiegenden
Anteil aus. Dementsprechend pragen auch jahrliche Lohnanpassungen sowie Mengen- und
Struktureffekte bei den Personalaufwendungen die Entwicklung der UG-Auszahlungen
malf3geblich. DariUber hinaus sind Investitionen im Bereich des Schulbaus (Fortfihrung des
Schulentwicklungsprogramm), Verpflichtungen des Bundes aus den Vereinbarungen gemaf?
Artikel 15a B-VG (Elementarpadagogik, Forderung von Bildungsmafinahmen im Bereich
Basisbildung sowie zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses) und die Bedeckung der fir

den Bund aus dem Bildungsinvestitionsgesetz resultierenden Verpflichtungen zu nennen.

Weitere 30% der gesamten Auszahlungen der Rubrik 3 erfolgen aus der UG 31 Wissenschaft
und Forschung; 2019 waren dies nach vorlaufigem Erfolg 4,6 Mrd. €. Gemal3 BFRG 2020-2023
steigen die Auszahlungen 2020 auf 5,0 Mrd. € und pendeln in den Folgenjahren um

5,1 Mrd. €. Rund drei Viertel der Auszahlungen der UG 31 entfallen auf die Universitaten,
deren Budget sich aus Leistungsvereinbarungen ergibt. Sowohl im Bereich der Universitaten
als auch im Fachhochschulsektor werden Offensivmal3nahmen aus vergangenen Perioden
fortgefUhrt und weiter ausgebaut. Im Bereich der Forschung flief3t ein Grof3teil der
Auszahlungen an die groRBen Forschungsinstitutionen, wie etwa den FWF, die OAW, das IST-
Austria oder die LBG. Die Mittel fir den FWF werden 2022 und 2023 um jeweils 40 Mio. €
aufgestockt, wahrend die OAW ab 2021 im Rahmen der Leistungsvereinbarung jéhrlich

10 Mio. € mehr erhalt und im Jahr 2020 Mittel fir den Campus Bau bereitgestellt werden. Die

Bundesmittel fir das IST-Austria sind bis 2026 in einer 15a-Vereinbarung festgelegt.

Die Auszahlungen der restlichen drei Untergliederungen der Rubrik 3 summieren sich auf
rund 1,0 Mrd. €. Die Auszahlungen der UG 32 Kunst und Kultur liegen in den nachsten Jahren
konstant bei knapp Uber 450 Mio. €, wobei die Bundestheater, Bundesmuseen und die Kunst-

und Kulturforderung die grof3ten Auszahlungsposten darstellen. Fir die Jahre 2020 und 2021
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sind zudem Mittel fir die Generalsanierung des Volkstheaters eingeplant. In der UG 33
Wirtschaft (Forschung) konzentriert sich die Forschungsforderung via FFG und aws weiterhin
auf den Ausbau der Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, die Férderung von
Innovation und Technologietransfer sowie die Unterstitzung bei der Grindung innovativer
Unternehmen. Das Bundesfinanzrahmengesetz 2020-2023 sieht eine Erhéhung der Mittel
ausgehend vom vorlaufigen Erfolg 2019 um 10,1 Mio. € auf rund 115 Mio. € in Jahren 2020 bis
2023 vor. Aus der UG 34 Innovation und Technologie (Forschung) werden Forderungen im
F&E-Bereich fur FTI-Infrastruktur und FTI-Forderung, vorwiegend durch die FFG und die aws
vergeben, sowie Beitrdge fUr internationale Kooperationen fir die Teilnahme an ESA- und
EUMETSAT-Programmen finanziert. Das Budget der UG 34 wird gegeniber dem vorlaufigen
Erfolg 2019 um 23,5 Mio. € angehoben und betragt in den Jahren 2020 bis 2023 konstant
knapp Uber 460 Mio. €. Der Anstieg ist insbesondere auf Mittel im Rahmen der IPCEI
Mikroelektronik und IPCEI Batterie zurickzufGhren (Important Projects of Common European
Interest).

Rubrik 4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt

Die Rubrik 4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt umfasst sieben Untergliederungen:

e UG 40 Wirtschaft

* UG 41 Mobilitat (ehemals , Verkehr, Innovation und Technologie")

e UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (ehemals ,Landwirtschaft, Natur und
Tourismus")

* UG 43 Klima, Umwelt und Energie (ehemals ,Umwelt, Energie und Klima")

* UG 44 Finanzausgleich

* UG 45 Bundesvermdgen

e UG 46 Finanzmarktstabilitat

Gemal3 vorlaufigen Erfolg summierten sich die Auszahlungen in der Rubrik 4 im Jahr 2019 auf
9,8 Mrd. €. 2020 steigen die Auszahlungen auf 14,4 Mrd. €, wobei der starke Anstieg auf die
Ermachtigungen fir den eingerichteten COVID-19-Krisenbewaltigungsfonds iHv. 4 Mrd. € zur
Bewaéltigung der COVID-19-Pandemie in Osterreich zurickzufGhren ist. Sofern die COVID-19-
Krise bis zum Jahresende vollstandig Gberwunden ist und der Verwaltungsfonds wieder
aufgeldst wird, sinken im Jahr 2021 die Auszahlungen wieder auf 9,8 Mrd. €. Der Rickgang
hangt auch mit geringeren Auszahlungen in der UG 46 Finanzmarkstabilitat zusammen. In
den Folgejahren steigen die Auszahlungen wieder bis auf 10,6 Mrd. € im Jahr 2023 an.
Ungeachtet der Ermachtigungen fir den eingerichteten Verwaltungsfonds sind rund ein

Viertel der Auszahlungen in der Rubrik 4 variabel. In der UG 42 Landwirtschaft, Regionen und
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Tourismus sind diverse Auszahlungen an Rickflisse vom EU-Haushalt in das Bundesbudget
gebunden. Teile des Finanzausgleichs in der UG 44 hangen von den tatsachlich erzielten
offentlichen Abgaben ab. In der UG 46 Finanzmarkstabilitat erfolgen insbesondere Aus- und
Einzahlungen in Zusammenhang mit den Abbaubanken, zB. fir vom Bund Ubernommene

Haftungen.

Die Auszahlungen der UG 4o Wirtschaft sind gepragt von temporaren Dotierungen fur
Wirtschaftsférderungsprogramme und Sonderprogramme. Die Auszahlungen liegen mit
knapp 490 Mio. € 2020 noch auf dem Niveau des Jahres 2019 und sinken mit dem Auslaufen
des ,Beschaftigungsbonus" und weiteren aws Sonderprogrammen auf rund 300 Mio. € im
Jahr 2023. Parallel wird eine Digitalisierungsoffensive gestartet, um den Aufbau digitaler
Kompetenzen in Gesellschaft und Wirtschaft zu fordern und speziell dsterreichische KMU

hinsichtlich ihrer Digitalisierungsfortschritte zu unterstitzen.

Uber 40% der gesamten Auszahlungen der Rubrik 4 erfolgen aus der UG 41 Mobilitét, im Jahr
2019 waren dies gemafd vorlaufigem Erfolg knapp 4,1 Mrd. €. Uber 85% der gesamten UG-
Mittel flieRen dabei in das Detailbudget ,Schiene", insbesondere fir Zahlungen gemaf?
Zuschussvertrag an die OBB Infrastruktur AG und fur die Verkehrsdienstevertrage mit der
OBB Personenverkehr AG und den Privatbahnen. Der Ausbau und die Instandhaltung der
Schieneninfrastruktur stellt dementsprechend einen Schwerpunkt der UG 41 dar. Das
umfangreiche Bauprogramm umfasst ua. weiterhin den Ausbau der Sidachse inkl.
Semmeringbasistunnel und der Koralmbahn, den Brennerbasistunnel sowie ferner
Bahnhofmodernisierungen. Dariber hinaus sind laufend Reinvestitionen in das Bestandnetz,
Baumalinahmen betreffend Giterterminals, Investitionen in Sicherheit,
Kapazitatssteigerungen und in die Barrierefreiheit zu nennen. Im Rahmen des OV-Pakets
werden zudem Mittel fUr das Mittelfristige Investitionsprogramm (MIP) der Privatbahnen,
MalRnahmen fir die Dekarbonisierung oder fir die Férderung der Stadtregionalbahnen
erhoht. Zusatzliche Mittel werden auch fir die Forderung der Rollenden Landstral3e oder fir
sanfte Mobilitat bereitgestellt. Dies fUhrt insgesamt zu einer Erhohung der Auszahlungen der
UG 41 auf knapp 4,5 Mrd. € im Jahr 2023.

Inhaltliche Schwerpunkte der UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus sind die
Forderung der Landwirtschaft sowie die Forderung einer nachhaltigen landlichen
Entwicklung einschlieRlich umweltgerechter Produktionsverfahren und der Landwirtschaft in
benachteiligten (Berg-)Gebieten. Weitere zentrale Bereiche sind der Schutz vor
Naturgefahren, die Raumordnung und der Tourismus. Mit BMG-Novelle 2020 fallen va. auch
die Siedlungswasserwirtschaft, der Bergbau, die Regulierung des Post- und
Telekommunikationswesens inklusive Breitband und Angelegenheiten des Zivildienstes in

den Zustandigkeitsbereich der UG 42. Die BMG-Novelle bringt neue Aufgaben und bedingt
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im Wesentlichen auch den starken Anstieg der Auszahlungen von rund 2,4 Mrd. € im Jahr
2019 auf Uber 2,6 Mrd. € im Jahr 2020. Die Auszahlungen gemaf3 BFRG 2020-2023 bleiben
folgend konstant bei rund 2,6 Mrd. €. Zwischen 45% bis 50% der Auszahlungen ab 2020
entfallen in der UG 42 auf die variable Gebarung (Direktzahlungen, Gemeinsame
Marktorganisation, EU-Mittel fir die Landliche Entwicklung und den EFRE — Europaischer
Fonds fir regionale Entwicklung).

Die Auszahlungen der UG 43 Klima, Umwelt und Energie sinken durch die Abgabe der
Siedlungswasserwirtschaft und des Bergbaus an die UG 42 von rund 660 Mio. € im Jahr 2019
auf rund 440 Mio. € im Jahr 2020. Ausgehend von diesem Niveau sieht das
Bundesfinanzrahmengesetz 2020-2023 jedoch eine Steigerung auf knapp 500 Mio. € im Jahr
2023 vor, insbesondere um weitere Mittel fir KlimaschutzmalRnahmen —dem
Schwerpunktthema der der UG 43 — zur Verfigung zu stellen. Zu nennen sind in dieser
Hinsicht Aufstockungen der Mittel fUr den Raus-aus-Ol-Bonus, den Green Climate Fund, den
Klima- und den Energiefonds (KLI.EN) sowie die Umweltférderung im Inland (UFI).
Sichergestellt wird zudem die Abdeckung des Mehrbedarfs aus bestehenden
Sanierungszusagen im Rahmen des Altlastensanierungsgesetzes.

Die Auszahlungen der UG 44 Finanzausgleich beliefen sich gemaf? vorlaufigem Erfolg 2019
auf 1,2 Mrd. € und erreichen ausgehend von 1,3 Mrd. € 2020 bis zum Jahr 2023 rund

1,4 Mrd. €. Um die 70% der Auszahlungen sind hierbei variabel und hangen von der
Entwicklung der 6ffentlichen Abgaben ab. Die Steigerungen gegeniber den Auszahlungen
im Jahr 2020 ergeben sich demgemaf’ ausschliel3lich aus der Entwicklung der fir die

Bemessung von Transfers malRgeblichen gemeinschaftlichen Bundesabgaben.

Die UG 45 Bundesvermdgen beinhaltet Auszahlungen fir die Entwicklungszusammenarbeit,
die Mitgliedschaft an internationalen Finanzinstitutionen sowie im Rahmen der
Ausfuhrforderung, der die Funktion einer Versicherung fur die Osterreichische
Exportwirtschaft gleichkommt. Die Auszahlungen liegen in der gesamten Periode mit
Ausnahme des Jahres 2020 konstant zwischen 8oo und 850 Mio. €. Im Jahr 2020 belduft sich
die Auszahlungsobergrenze aufgrund des eingerichteten COVID-19-
Krisenbewaltigungsfonds auf 4,8 Mrd. €. Die Auszahlungen der UG 46 Finanzmarktstabilitat
sind volatil, da sie im Zusammenhang mit dem Portfolioabbau der (teil-)staatlichen
Abbaubanken stehen. Wesentliche Auszahlungen von Gber o,5 Mrd. € erfolgen in den Jahren

2020, 2022 und 2023.
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Rubrik 5 Kassa und Zinsen

Die Rubrik 5 Kassa und Zinsen beinhaltet die Auszahlungen fir die Schuldenverwaltung und

besteht aus den folgenden zwei Untergliederungen:

* UG 51 Kassenverwaltung
* UG 58 Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage

Die Auszahlungen der Rubrik 5 beliefen sich gemal? vorlaufigem Erfolg im Jahr 2019 auf

4,7 Mrd. €, was einen deutlichen Rickgang gegeniber dem Erfolg 2018 darstellt. Aufgrund
einer kontinuierlich sinkenden Effektivverzinsung des Schuldenportfolios der Republik und
dem damit einhergehenden ricklaufigen Finanzschuldenaufwand wird im
Bundesfinanzrahmen von weiteren substanziellen RGckgdngen in den nachsten Jahren
ausgegangen. Dies resultiert aus dem anhaltend niedrigen Zinsumfeld und der damit
einhergehenden Emission von niedrig bzw. negativ verzinsten Bundesanleihen, die
auslaufende hochverzinste Anleihen im Portfolio ersetzen. Die Auszahlungen dieser Rubrik,

die alle als fix zu klassifizieren sind, sinken bis 2023 deutlich unter 4 Mrd. €.
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5 Entwicklung der Auszahlungen
nach Untergliederungen

Dieses Kapitel stellt die Entwicklung der Auszahlungen in den einzelnen Untergliederungen
dar und erlautert die Herausforderungen, Wirkungsziele sowie die wichtigsten Maf3nahmen
und Reformen je Untergliederung. Zuvor bietet Tabelle 6 einen Uberblick Gber jene
Untergliederungen, in denen es aufgrund der BMG-Novelle vom 28.01.2020 (BMG, BGBI.
Nr. 76/1986 idF BGBI. | Nr. 8/2020) zu Mittelabflissen bzw. Mittelzuflissen kommt. Diese

technischen Anderungen betreffen die folgenden Untergliederungen:

* UG 10 Bundeskanzleramt: hinzukommen Angelegenheiten der staatlichen
Verfassung inkl. Verfassungsdienst, Verwaltungsreform, Verwaltungsverfahren,
Verwaltungsstrafrecht und Angelegenheiten der Integration; abgegeben werden 14
Planstellen

* UG 11 Inneres: abgegeben werden Angelegenheiten des Zivildienstes

* UG 12 AuReres: abgegeben werden Angelegenheiten der Integration

* UG 13 Justiz: abgegeben werden Angelegenheiten der staatlichen Verfassung inkl.
Verfassungsdienst, Verwaltungsreform, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsstrafrecht

* UG 15 Finanzverwaltung: abgegeben wird die BRZ GmbH

e UG 17 Offentlicher Dienst und Sport: hinzukommen zehn Planstellen
(Forderabwicklung Kunstforderungen)

* UG 21 Soziales und Konsumentenschutz: abgegeben werden Personal- und
Sachaufwand

* UG 25 Familie und Jugend: hinzukommen Personal- und Sachaufwand sowie drei
Planstellen

* UG 32 Kunst und Kultur: hinzukommt eine Planstelle

* UG 34 Innovation und Technologie (Forschung): abgegeben wird die
Sicherheitsforschung

* UG 40 Wirtschaft: hinzukommt die BRZ GmbH

* UG 41 Mobilitat: abgegeben wird das Post- und Telekommunikationswesen

* UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus: hinzukommen die
Siedlungswasserwirtschaft und der Bergbau, Angelegenheiten des Zivildienstes, die
Sicherheitsforschung sowie das Post- und Telekommunikationswesen

* UG 43 Klima, Umwelt und Energie: abgegeben werden die

Siedlungswasserwirtschaft und der Bergbau
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Tabelle 6: Mittelzu- bzw. -abfluss in den durch die BMG-Anderungen betroffenen

Untergliederungen

Nettozu- bzw. -abfluss

In Mio. €
2020 2021 2022 2023

10 Bundeskanzleramt 25,4 25,7 25,7 25,8
11 Inneres -48,7 -59,2 -59,3 -59,4
12 AuReres -24,5 -24,8 -24,8 -24,9
13 Justiz -2,0 -2,2 -2,2 -2,2
15 Finanzverwaltung -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
17 Offentlicher Dienst und Sport 0,8 0,9 0,9 0,9
21 Soziales und Konsumentenschutz -24,2 -25,2 -25,2 -25,2
25 Familie und Jugend 24,4 25,4 25,4 25,4
32 Kunst und Kultur 0,1 0,2 0,2 0,2
34 Innovation und Technologie (Forschung) -5,6 -6,7 -6,7 -6,7
40 Wirtschaft 0,3 0,3 0,3 0,3
41 Mobilitat -4,8 -5,7 -5,4 -5,4
42 landwirtschaft, Regionen und Tourismus 378,6 373,6 344,5 344,5
43 Klima, Umwelt und Energie -319,6 -302,0 -273,1 -273,1

Tabelle 7 zeigt die Entwicklung der Auszahlungen nach Untergliederungen gemaf3 des

beschlossenen Bundesfinanzrahmengesetzes 2020-2023. Die oben erlauterten technischen

Anderungen sind hierbei bereits bericksichtigt. Dies erklart zB. den Sprung zwischen

vorlaufigem Erfolg 2019, der nicht bereinigt ist, und BFRG 2020 bei den Auszahlungen in der

UG 42 oder der Abfall bei den Auszahlungen in der UG 43. Der Sprung im Jahr 2020 in der

UG 45 ist auf den COVID-19-Krisenbewaltigungsfonds zurickzufihren.
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Tabelle 7: Entwicklung der Auszahlungen nach Untergliederungen

In Mio. € Erfolg v. Erfolg Bundesfinanzrahmen
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rubrik 0,1: Recht und Sicherheit 9.710,5 9.988,8 10.330,7 10.261,2 10.277,8 10.339,5
01 Prasidentschaftskanzlei 10,3 10,0 11,5 11,5 9,5 9,7
02 Bundesgesetzgebung 190,9 219,1 340,8 246,3 198,5 201,0
03 Verfassungsgerichtshof 15,4 16,0 16,9 16,4 16,6 16,8
04 Verwaltungsgerichtshof 20,5 21,0 21,7 22,1 22,4 22,9
05 Volksanwaltschaft 11,2 11,6 12,2 12,4 12,6 12,8
06 Rechnungshof 33,6 34,7 36,0 36,0 36,5 37,3
10 Bundeskanzleramt 341,1 323,2 413,5 415,2 419,0 421,0
11 Inneres 2.857,0 29198 29570 3.112,0 3.137,2 3.190,9
12 AuReres 510,4 508,2 496,0 498,7 503,2 508,1
13 Justiz 16420 16576 1.730,0 1.735,0 1.740,0 1.745,0
14 Militarische Angelegenheiten 2.275,9 2.316,2 25457 2.468,7 2.478,1 2.4529
15 Finanzverwaltung 1.155,2 1.1389 1.176,4 1.183,4 1.201,2 1.218,2
16 Offentliche Abgaben
17 Offentlicher Dienst und Sport 162,2 166,1 184,2 180,6 180,6 180,5
18 Fremdenwesen 484,8 646,4 378,8 312,8 3123 312,3
Marge Rubrik 0,1 10,0 10,0 10,0 10,0
Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 38.888,6 39.818,9 41.737,2 43.293,3 44.797,8 46.651,8
20 Arbeit 8.315,8 8.269,1 8.404,7 8.563,7 87715 9.039,0
hievon variabel 6.163,6 6.060,8 6.3683 6.498,3 6.676,8 6.866,9
21 Soziales und Konsumentenschutz 3.674,1 3.6356 3.8384 3931,4 3.819,8 3.899,0
22 Pensionsversicherung 9.233,5 9.974,4 10.684,2 11.400,1 12.175,8 13.053,6
hievon variabel 9.233,5 9.974,4 10.684,2 11.400,1 12.175,8 13.053,6
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 9.396,1 9.702,0 10.174,5 10.512,0 10.891,4 11.274,2
24 Gesundheit 1.083,3 1.118,0 1.231,6 1.260,7 1.293,0 1.326,0
hievon variabel 695,1 733,8 754,4 777,6 808,7 838,5
25 Familie und Jugend 7.185,8 7.119,8 7.393,8 7.6154 7.836,3 8.050,0
Marge Rubrik 2 10,0 10,0 10,0 10,0
Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 14.236,7 14.558,8 15.3259 15.723,9 159354 16.230,6
30 Bildung 8.821,8 8.931,3 9.262,2 9.561,1 9.837,5 10.113,6
31 Wissenschaft und Forschung 44120 4.627,6 5.010,5 5.1140 5.051,8 5.0704
32 Kunstund Kultur 454,9 456,5 466,0 461,8 459,0 459,5
33 Wirtschaft (Forschung) 111,0 105,4 115,5 115,5 115,5 115,5
34 Innovation und Technologie (Forschung) 437,0 438,1 461,6 461,6 461,6 461,6
Marge Rubrik 3 10,0 10,0 10,0 10,0
Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 9.688,4 9.785,5 14.429,8 9.807,8 10.376,5 10.578,2
40 Wirtschaft 465,8 469,5 489,3 365,2 301,5 305,0
41 Mobilitat 3.806,5 4.092,4 4.077,6 4.142,2 4.2259 4.458,0
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 2.324,7 2.436,4 2.629,6 2.626,1 2.600,3 2.565,8
hievon variabel 1.3184 1.430,9 1.184,6 1.284,6 1.284,6 1.284,6
43 Klima, Umwelt und Energie 637,5 663,4 441,2 493,7 505,9 493,1
44 Finanzausgleich 1.407,6 1.240,1 1.289,8 1.326,0 1.366,6 1.406,2
hievon variabel 784,2 827,2 947,1 983,2 1.023,8 1.063,3
45 Bundesvermogen 871,2 847,3 4.812,0 817,3 838,9 837,1
hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstabilitat 175,1 36,3 680,3 27,3 527,3 503,0
hievon variabel 24,2 23,8 473,8 23,8 523,8 500,0
Marge Rubrik 4 10,0 10,0 10,0 10,0
Rubrik 5: Kassa und Zinsen 5.458,6 4.7184 4.451,2 4.297,7 4.273,8 3.612,2
51 Kassenverwaltung 12,9 13,4 17,2 15,7 14,8 10,2
58 Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage 5.445,7 4.704,9 44240 4.272,0 4.249,0 3.592,0
Marge Rubrik 5 10,0 10,0 10,0 10,0
Summe 77.982,8 78.870,3 86.274,8 83.383,9 85.661,3 87.412,4
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UG o1 Prasidentschaftskanzlei

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 10,3 10,0 11,5 11,5 9,5 9,7
fix 10,3 10,0 11,5 11,5 9,5 9,7
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

Die internationalen Kontakte auf hoher und hochster staatlicher Ebene sind im
Hinblick auf den bedeutenden Mehrwert vor allem fir die Bereiche Wirtschaft,
Wissenschaft, Kunst und Kultur fortzufGhren und zu intensivieren. Weitere
Schwerpunkte bilden Veranstaltungen zu Jubilden (im Jahr 2020 etwa 100 Jahre
Bundes-Verfassungsgesetz und 75 Jahre Republik Osterreich) sowie Veranstaltungen
zu Themenbereichen wie Umwelt- und Klimaschutz, Zukunft und Jugend,
Wissenschaft oder Freiwilligenarbeit, die vor allem den Kontakt des
Bundesprasidenten zu den Birgerinnen und Birgern verstarken.

Das Verfassungsorgan ,Bundesprasident" und seine Aufgaben sollen fir die
Birgerinnen und Birger erfahrbarer werden. Die dafir vorgesehenen MalRnahmen
umfassen Anpassungen der Offentlichkeitsarbeit an eine zeitgemaRe
Kommunikation Uber Social Media, die Verbesserung der AufRenwirkung des Amtes
sowie dem Zweck entsprechende Modifikationen der raumlichen Infrastruktur und
ihrer Ausstattung.

Steigende Anforderungen an Personen- und Gebdudesicherheit machen eine
Anhebung des Standards bei den Sicherungseinrichtungen erforderlich. Gleiches gilt
fir den Schutz der IT-Infrastrukturen vor Cybercrime. Daneben erfordert die
historische Inventar- und Bausubstanz laufende Pflege und Erhaltung bzw. ist sie vom

Nutzer auf Grund externer Vorgaben entsprechend umzugestalten und anzupassen.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Wirkungsziel 1: Unterstitzung bei der Sensibilisierung der Offentlichkeit fur die
Bedeutung demokratischer Prozesse, der sozialen Ausgewogenheit und der
Gleichstellung von Frauen und Mdnnern

Wirkungsziel 2: Unterstitzung bei der Vertretung der Republik nach auf3en durch
internationale Begegnungen und Kontakte auf hoher und hochster staatlicher Ebene
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Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Neben den unter dem Punkt ,Herausforderungen® genannten Schwerpunkten (Kontakte auf
hoher und hochster staatlicher Ebene, Veranstaltungen etc.) sind im Rahmenzeitraum neben
der laufenden Instandhaltung der Infrastruktur aul3erdem die Personalausgaben, die
Leistungsabgeltung gemal? der Leistungsabgeltungsverordnung sowie die Adaption der
Medientechnik und der Sicherheitseinrichtungen als Auszahlungsschwerpunkte zu nennen.

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Abweichungen zum vorangegangenen BFRG resultieren insbesondere aus der 2018 erfolgten
Anhebung der an die Burghauptmannschaft zu entrichtenden Benitzungsvergitung gemaf3
Leistungsabgeltungsverordnung 2013, aus dem strukturell bedingten Steigen des
Personalaufwandes, aus der Intensivierung der Kontakte auf nationaler und internationaler
Ebene sowie aus Malinahmen infrastruktureller Natur (Medientechnik, Sicherheit,
Offentlichkeitsarbeit).

Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Der Bundesfinanzrahmen 2018-2022 bericksichtigt alle zum Zeitpunkt der Erstellung
bekannten Vorhaben, Prioritaten und Entwicklungen. Im Falle von unvorhergesehenen
Vorhaben ist die Bedeckung durch Umschichten innerhalb der UG (Umpriorisierungen)

vorzunehmen.
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UG 02 Bundesgesetzgebung

In Mio. €

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Auszahlungen gem. BFRG 190,9 219,1 340,8 246,3 198,5 201,0

fix

var

190,9 219,1 340,8 246,3 198,5 201,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Herausforderungen

In der gegenwartigen Gesetzgebungsperiode erwachsen der Parlamentsdirektion
besondere Herausforderungen mit umfassenden Konsequenzen auch im budgetaren
Bereich, insbesondere als Gastgeber fir die 5. IPU-Weltkonferenz, verstarkte
Offentlichkeitsarbeit mit den Schwerpunkten Antisemitismus sowie
Demokratiebildung, die Weiterentwicklung digitaler Arbeitsmethoden sowie durch
die Sanierung des Parlaments, etc.

Wie in den vergangenen Jahren wird der Gesetzgeber weiterhin zu entscheiden
haben, welche finanziellen und personellen Ressourcen und welche Infrastruktur for
die angemessene Wahrnehmung der verfassungsmaf3igen Aufgaben des
Nationalrates und des Bundesrates sowie fir die im europdischen und internationalen
Kontext stehende Weiterentwicklung des 6sterreichischen Parlamentarismus fir die
kommenden Jahre vorzusehen sind. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass
neben der fortlaufenden Sanierung des Parlamentsgebaudes ab 2020 auch die
Nebengebdude Reichsratsstralée 1 und g generalsaniert werden sollen, das
Mietobjekt Hansenstral3e 3-5 fUr den Parlamentsbetrieb ab 2021 adaptiert wird sowie
die Interimslokationen Hofburg/Pavillons und Stubenring 8-10 bis zum Abschluss der
Parlamentssanierung weiter betrieben werden. Dariber hinaus ist neben der
Anmietung zusatzlicher Flachen eine umfassende Sanierung der Nebengebdude
erforderlich, um den gesetzlichen Sicherheitserfordernissen zu entsprechen, die
dringend notwendigen technologischen Infrastrukturanpassungen sowie eine
Okologisierung der Gebaude durchzufihren.

Die Entwicklung der Auszahlungen wird wesentlich durch die Bezige/Ruhebezige der
Mandatarinnen und Mandatare einschlief3lich Versorgungsbezige, die Anspriche der
Parlamentsmitarbeiterinnen und Parlamentsmitarbeiter, die Zuwendungen an die
Klubs und die Auszahlungen der Beziige der Parlamentsbediensteten bestimmt. Im
Hinblick auf den notwendigen restriktiven Budgetkurs im Bundesbereich wurden
Uberall, wo es moglich war, die Ausgaben weiter reduziert. Allerdings missen die o.a.
Sanierung des Parlamentsgebdudes samt dem damit verbundenen Betrieb der

Interimslokationen und eine dem Parlament angemessene Infrastruktur sowie die
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Sanierung der Nebengeb&ude bericksichtigt werden. Auch sind fir zusatzliche
Aufgaben im gegenstandlichen Bundesfinanzrahmengesetz derzeit keine
Budgetmittel vorgesehen.

* Durch einen in der Parlamentsdirektion eingerichteten Strategieprozess werden die
nachstehenden, langfristig angelegten Wirkungsziele vorangetrieben, die nur bei
ausreichender budgetarer Vorsorge sichergestellt werden konnen.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

e Sicherung der hohen Servicequalitat fur Mandatarinnen und Mandatare und Klubs zur
Schaffung von Gestaltungsraumen fur die Politik im parlamentarischen Verfahren zur
Starkung des Parlamentarismus

e Ausbau der Parlamentsdirektion zum Kompetenz- und Kommunikationszentrum fir
Parlamentarismus, Demokratie und Wissenschaft fir die interessierte Offentlichkeit

» Forderung der Public Awareness (= Schaffung einer méglichst breiten Offentlichkeit)
fur die Bedeutung der Partizipation in einer Demokratie unter besonderer
Beriucksichtigung der Geschlechterdemokratie und Diversitat

e Schaffung von optimalen Voraussetzungen fur ein aktives Mitwirken von Nationalrat
und Bundesrat in europaischen und internationalen Angelegenheiten und die
Intensivierung der Kooperation mit europaischen und internationalen Institutionen

sowie anderen Parlamenten
Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

* Bestmodgliche Unterstitzung des parlamentarischen Prozesses unter verstarkter
Nutzung digitaler Arbeitsmethoden

* Sanierung des Parlaments und Sicherstellung des parlamentarischen Betriebs in den
Interimslokationen sowie Sanierung der Nebengebaude

* Etablierung des Parlaments als Ort der Begegnung sowie der politischen Bildung und
Ausbau des Informationsangebotes

* Gastgeber fir die 5. IPU-Weltkonferenz sowie Veranstaltungen mit den
Schwerpunkten 25 Jahre EU-Mitgliedschaft, 75 Jahre Zweite Republik, 100 Jahre

Bundes-Verfassungsgesetz
Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Entsprechend den geplanten Finanzerfordernissen im Zusammenhang mit den

Sanierungsmaf3nahmen der Nebengebaude ergeben sich erhéhte Ausgaben.
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Erforderliche Steuerungs- und KorrekturmafRnahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Zuriuckstellung diverser verwaltungsinterner Projekte.
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UG o3 Verfassungsgerichtshof

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 15,4 16,0 16,5 16,4 16,6 16,8
fix 15,4 16,0 16,5 16,4 16,6 16,8
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

Die hohe Zahl der in den letzten Jahren eingelangten und auch in den kommenden
Jahren zu erwartenden Antrage auf Normenprifung fihrt im Verfassungsgerichtshof
zu einer deutlichen Mehrbelastung. Dies umso mehr, als insbesondere
Gesetzesprifungsverfahren eine wesentlich hohere Komplexitat als andere
verfassungsgerichtliche Verfahren aufweisen.

Besondere Auswirkungen auf den Arbeitsanfall im Verfassungsgerichtshof hat die
Dynamik des Asyl- und Fremdenrechts. Im Jahr 2019 war neuerlich eine markante
Steigerung der Fallzahlen bei Asyl- und Fremdenrechtssachen zu verzeichnen; diese
machten bereits Uber 60% des Gesamtanfalls aus. Fir die kommenden Jahre ist ein
weiterer Anstieg der aus diesem Bereich an den Verfassungsgerichtshof
herangetragenen Falle zu erwarten. Die Bearbeitung dieser zahlreichen Falle (im Jahr
2019 Uber 3200) unter Einhaltung der Qualitatskriterien und einer kurzen
Verfahrensdauer bringt den Verfassungsgerichtshof mit seiner derzeitigen
personellen Ausstattung bereits an seine Kapazitatsgrenzen.

Im Jahr 2020 jdhrt sich zum 100. Mal der Tag der Beschlussfassung der
Konstituierenden Nationalversammlung Uber das Bundes-Verfassungsgesetz und
damit auch Uber die Errichtung des Verfassungsgerichtshofes. Dieses besondere
Jubildum wird mit mehreren Veranstaltungen sowie einer (Wander-)Ausstellung
durch alle Bundeslander begangen. Der Information einer breiten Offentlichkeit Gber
dieses Festjahr der Verfassung und auch des Verfassungsgerichtshofs mit seinen
heutigen Zustandigkeiten wird hierbei ein besonderer Stellenwert eingerdaumt. Unter
dem Motto ,Verfassung macht Schule" gehdren zu diesen Aktivitaten auch Besuche
der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs in Schulen bzw. von Schulen am Sitz des
Verfassungsgerichtshofes. Diese Initiative soll auch in den Folgejahren weiterverfolgt
werden.

Im Jahr 2019 wurde durch das Bundesamt fir Verfassungsschutz und
Terrorismusbekampfung (BVT) eine umfangreiche sicherheitstechnische Evaluierung

durchgefihrt. Zur Beseitigung der aufgezeigten Schwachstellen besteht die
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Notwendigkeit, die erforderlichen baulichen Maf3nahmen schrittweise im Jahr 2020

umzusetzen.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

e Gewadbhrleistung der Verfassungsmaf3igkeit des staatlichen Handelns

e Stdrkung des Bewusstseins fur die besondere rechtsstaatliche Bedeutung, fir die
Leistungen und die Arbeitsweise des Verfassungsgerichtshofs sowohl auf nationaler
als auch auf internationaler Ebene

* Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei Frauen und Mannern

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

* Ausbau des Qualitdts- und Wissensmanagements

* Erweiterung des Informationsangebots fir die Bevolkerung sowie aktive
Medienarbeit

* Gewahrleistung einer optimalen technischen Ausstattung und eines hohen

Sicherheitsstandards fur alle Telearbeitsplatze

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Die einmalige Erhohung im Jahr 2020 erfolgt aufgrund der Feierlichkeiten zum Jubildaumsjahr
sowie der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes. Weitere Abweichungen werden mit dem
nachtraglichen budgetaren Ausgleich bei den Personalkosten fir zwei im Jahr 2018
zuerkannte Planstellen und Zahlungen im Zusammenhang mit dem Vorrickungsstichtag
begrindet. Mehrauszahlungen, die durch den weiterhin hohen Arbeitsanfall im Bereich des
Asyl- und Fremdenrechts sowie bei Normenkontrollverfahren zu erwarten sind, erfolgen
unter Zugriff auf bestehende Ricklagen.

Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Steuerungs- und Korrekturmal3inahmen werden durch gezielte Planung und Umsetzung im

eigenen Ressort getroffen.
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UG o4 Verwaltungsgerichtshof

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 20,5 21,0 21,7 22,1 224 22,9
fix 20,5 21,0 21,7 22,1 22,4 22,9
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

* Der Verwaltungsgerichtshof erkennt Gber Revisionen gegen das Erkenntnis eines
Verwaltungsgerichtes wegen Rechtswidrigkeit, Uber Antrage auf Fristsetzung wegen
Verletzung der Entscheidungspflicht durch ein Verwaltungsgericht sowie Uber
Kompetenzkonflikte zwischen Verwaltungsgerichten oder zwischen einem
Verwaltungsgericht und dem Verwaltungsgerichtshof (Art 133 B-VG)

e FortfUhrung der zUgigen Behandlung der hohen Aktenzahl in Revisionssachen in
Asylangelegenheiten

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

e Steigerung der Effizienz des Rechtsschutzes
* Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei Frauen und Mannern

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen
*  Grofstmogliche Sparsamkeit in der Justizverwaltung, wobei alle verfigbaren Mittel so
eingesetzt werden, um die organisatorischen und technischen Voraussetzungen der
rechtsprechenden Tatigkeit zu optimieren
e Infrastrukturmaldinahmen zur Modernisierung des Verwaltungsgerichtshofes

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Gegeniber dem vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz bestehen keine wesentlichen
Abweichungen.

Erforderliche Steuerungs- und KorrekturmafRnahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Konkrete Steuerungsmalinahmen werden im Budgetvollzug getroffen.
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UG o5 Volksanwaltschaft

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 11,2 11,6 12,2 12,4 12,6 12,8
fix 11,2 11,6 12,2 12,4 12,6 12,8
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

Vollziehung der gemafd Heimopferrentengesetz (HOG), BGBI. | Nr. 69/2017 idgF seit
1. Juli 2017 der Volksanwaltschaft Gbertragenen Aufgaben (Rentenkommission)
Vollziehung des Bundesgesetzes zur DurchfGhrung des Fakultativprotokolls vom 18.
Dezember 2002 zum Ubereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe —
OPCAT-Durchfihrungsgesetz, BGBI. I Nr. 1/2012

Die Volksanwaltschaft ist weiterhin bestrebt, verstarkt neue Zielgruppen, vor allem
auch jungere Menschen und insbesondere Frauen, anzusprechen.

Das seit Juni 2009 gemaf(3 Beschluss der Generalversammlung des Internationalen
Ombudsman Institutes (I0I) in der Volksanwaltschaft eingerichtete
Generalsekretariat des |0l soll weiterhin in der Lage sein, fir eine einwandfrei
funktionierende Administration zu sorgen und verstarkte Serviceleistungen fir die
Mitglieder des IOl anzubieten. Ferner soll auch die Weiterentwicklung des IOl im
Sinne des Menschenrechtsschutzes, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie

tatkraftig vorangetrieben werden.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Grundsatzlich ist festzuhalten, dass die Volksanwaltschaft keine
Steuerungsmoglichkeit der Beschwerdegriinde und der beschwerdefiGhrenden
Menschen hat. Dessen ungeachtet ist das Ziel eine Annaherung an eine ausgewogene
geschlechtergerechte Verteilung zwischen Beschwerdefihrerinnen und
Beschwerdefihrern unter Bericksichtigung bestehender Rahmenbedingungen.
Intensivierung der unabhangigen Verwaltungskontrolle im internationalen Bereich
Sicherstellung eines wirksamen und unabhéangigen Uberwachungs- und
Praventionsmechanismus zur Verhinderung jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und
Missbrauch in allen Situationen der Freiheitsentziehung (z. B. Strafhaft, Psychiatrie)
im Sinne des Fakultativprotokolls zum Ubereinkommen gegen Folter und andere

grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (OPCAT) vom
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18. Dezember 2002 und des Ubereinkommens der Vereinten Nationen Gber die
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) vom
13. Dezember 2006 im Einklang mit internationalen Standards

Beibehaltung der hohen Qualitat der Pruftatigkeit der Volksanwaltschaft sowie des
form- und kostenlosen einfachen Zugangs zur Volksanwaltschaft

Wichtigste laufende und geplante MalRnahmen und Reformen

Die qualitativ hochwertige Prif- und Beratungstatigkeit der Volksanwaltschaft in der
bisherigen Intensitat aufrechterhalten

Sicherstellung eines wirksamen und unabhéngigen Uberwachungs- und
Praventionsmechanismus im Sinne der Durchfihrung des OPCAT und der UN-
Behindertenrechtskonvention

Ausibung der gemafl? Heimopferrentengesetz Ubertragenen Aufgaben

Auszahlungsschwerpunkte

Die Auszahlungsschwerpunkte der Volksanwaltschaft liegen in der DurchfGhrung
ihrer Hauptaufgaben der nachprifenden Verwaltungskontrolle und der Durchfihrung
des OPCAT und der UN-Behindertenrechtskonvention sowie des
Heimopferrentengesetzes. Die Personalauszahlungen fir Beamtinnen und Beamte
sowie Vertragsbedienstete, die Bezige der Mitglieder der Volksanwaltschaft und die
Entschadigungsleistungen fur die Kommissionsmitglieder und die Mitglieder des
Menschenrechtsbeirats gem. § 15 Abs. 7 VolksanwG machen den Uberwiegenden Teil
des Budgets aus.

Transferleistungen (Pensionen ehem. Mitglieder der Volksanwaltschaft u. deren
Versorgungsberechtigten)

Generalsekretariat des International Ombudsman Institute (I0l) mit Sitz bei der

Volksanwaltschaft

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Mehraufwand durch die Kompetenzen der Volksanwaltschaft gem.
Heimopferrentengesetz, in der Fassung von BGBI. | Nr. 49/2018

Mehraufwand durch die Reform der Vordienstzeiten

Mehraufwand durch die notwendige Adaption von Birordumlichkeiten auf Grund des

akuten Platzmangels in der Volksanwaltschaft
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Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmaf3nahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Die Einhaltung der Obergrenzen ab 2020 und die Erfillung der verfassungsgesetzlichen
Aufgaben wird nur bei weiterer stringenter sparsamer HaushaltsfGhrung und durch die

Entnahme von Ricklagen maoglich sein.
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UG 06 Rechnungshof

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 33,6 34,7 36,0 36,0 36,5 37,3
fix 33,6 34,7 36,0 36,0 36,5 37,3
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

* ImInteresse einer erhohten Wirksamkeit des Einsatzes der 6ffentlichen Mittel sowie
der Schaffung von Transparenz und finanzieller Nachhaltigkeit legt der Rechnungshof
mehrjahrige Prifungsschwerpunkte fest, um generelle Aussagen zu ausgewahlten
Themenbereichen treffen zu kénnen (2018 bis 2020 — Qualitat der
Leistungserbringung des offentlichen Sektors, Kosteneffizienz, zeitgemalRe
Aufgabenerfillung und Birgernutzen).

e Der Rechnungshof ist fir die externe Finanzkontrolle des gesamten 6ffentlichen
Sektors zustandig, zieht daher Vergleiche Gber alle Gebietskorperschaften hinweg
und stellt Empfehlungen zu strukturellen Reformen bereit.

e Ererfillt darGber hinaus die ihm verfassungsrechtlich Gbertragenen Sonderaufgaben
(zB. Bundesrechnungsabschluss) sowie die ihm Ubertragenen zusatzlichen Aufgaben
(zB. im Zusammenhang mit dem ParteienG und MedientransparenzG) und nimmt
seine Beratungsfunktion wahr.

e Die hohe Qualitat der Prifungs— und Beratungstatigkeit des Rechnungshofes soll
trotz der engen personellen und finanziellen Lage aufrechterhalten werden.

e Schlief3lich wird angemerkt, dass im aktuellen Regierungsprogramm im Bereich der
Parteienfinanzierung sowie der Prifung 6ffentlicher Unternehmen eine Erweiterung

der Prifkompetenzen des Rechnungshofes dem Grunde nach vorgezeichnet ist.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

* Wirkungsvolle Beratung des Nationalrates, der Landtage und der Gberpriften Stellen
auf Basis der Prifungstatigkeit

e Schaffung von Transparenz Gber den Einsatz 6ffentlicher Mittel und die finanzielle
Nachhaltigkeit des Gesamtstaates

e Schaffung von Transparenz bei der tatsachlichen Gleichstellung von Frauen und
Mannern sowie bei der Diversitat
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Erhéhung der Wirksamkeit des Rechnungshofes, insbesondere durch Kooperationen
mit anderen Kontrolleinrichtungen und durch ein modernes Wissensmanagement im
Rechnungshof

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Beurteilung der Wirksamkeit des Mitteleinsatzes von Bund, Landern, Gemeinden und
deren Unternehmen sowie von Sozialversicherungstragern, insbesondere Schaffung
einer gesamtstaatlichen Sicht

Verstarkte Bericksichtigung des Birgernutzens und der nachhaltigen Entwicklung im
Sinne der Agenda 2030 mit besonderem Augenmerk auf die Qualitat der 6ffentlichen
Leistungserbringung

Bereitstellung des Bundesrechnungsabschlusses unter Bericksichtigung der
Anforderungen des Nationalrates zur Wahrnehmung der Budgetkontrolle
Thematisierung der Stellung von Frauen im Vergleich zu Mannern im o6ffentlichen
Bereich (zB. Besetzung von Aufsichtsraten, geschaftsfihrenden Leitungsorganen,
sonstigen Gremien)

Einsatz moderner Prifungsmethodik und verstarkter Einsatz von innovativen
Datenanalysen unter Bericksichtigung von Big und Open Data in der
Prifungstatigkeit, insbesondere zur Schaffung von Transparenz

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Eine Anpassung erfolgte fir die gesamte Planungsperiode.

Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Der Personalstand des Rechnungshofes lag 2019 mit durchschnittlich 279,5
Vollbeschaftigungsdquivalenten unter dem Personalplan (rd. 86% des Personalplans).
Auf Basis der Budgetvorgaben wurde das Ziel fir 2020 auf einen Personalstand von
durchschnittlich 282, 5 Vollbeschaftigungsdquivalenten angepasst, fir die Folgejahre
ware die Finanzierung von weiteren Vollbeschaftigungsaquivalenten erforderlich.
Zusatzliche Aufgaben durch Erweiterung der Prifkompetenzen (Transparenz—und
Kontrollpaket) erfordern jedenfalls weitere — Gber den Bundesfinanzrahmen
hinausgehende —finanzielle Mittel fir den Rechnungshof.

Die Umsetzung einiger notwendiger IT-Projekte wird zurickgestellt.
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UG 10 Bundeskanzleramt

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 341,1 323,2 4135 415,2 419,0 421,0
fix 341,1 323,2 413,5 415,2 419,0 421,0
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 25,4 25,7 25,7 25,8
Herausforderungen

 Die sich rechtmaRig und dauerhaft in Osterreich aufhaltenden Migrantinnen und
Migranten sollen dabei unterstitzt werden, ihren Beitrag zur Integration aktiv zu
leisten. Das Erlernen der deutschen Sprache sowie die Akzeptanz der europadischen
und Osterreichischen Rechts- und Werteordnung sind wichtige Voraussetzungen
hierfur.

* Trotz Festschreibung der Gleichstellung von Frauen und Mannern auf rechtlicher
Ebene sind Frauen in vielen Bereichen benachteiligt, insbesondere auf dem
Arbeitsmarkt, bei der Ubernahme von Betreuungsarbeit, bei der
Einkommensverteilung und auf der FGhrungsebene. Teilzeitarbeit und
geschlechtsspezifische Berufsmuster pragen das Frauenbild bei der Berufs- und (Aus-)
Bildungswahl. Es gilt weiterhin, die tatsachliche Gleichstellung der Geschlechter auf
allen gesellschaftlichen Ebenen voranzutreiben und umzusetzen.

e Derdigitale Wandel geht mit wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Chancen und
Risiken einher. Das Bundeskanzleramt koordiniert die 6sterreichweiten Strategien zur
Cybersicherheit und stellt allen Bundesressorts sowie Obersten Organen IT-
Anwendungen fur das Personalmanagement bereit, welche den besonderen
(Sicherheits-) Anforderungen der Verwaltung entsprechen. Der Zugang fir
Burgerinnen und Birger und Unternehmen zu Services der Statistik Austria und des
Osterreichischen Staatsarchivs soll durch sukzessive Digitalisierung vereinfacht
werden.

e Im Bereich der Informationstatigkeit der Bundesregierung ist eine moglichst
umfassende Information der Bevolkerung Uber Staat, Verwaltung, Regierungsarbeit
und Angelegenheiten der Europdischen Union zu gewahrleisten.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele
e Hoher Nutzen der (digitalen) Informations- und Serviceleistungen des Ressorts fir die

Birgerinnen und Birger, die Verwaltung, die Politik und die Unternehmen

Osterreichs
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e Hoher Nutzen der Koordinationsleistungen des Bundeskanzleramts im Rahmen der
Regierungs- und Europapolitik. Hohe Rechtstaatlichkeit und Rechtssicherheit sowie
einfacher Zugang zu Recht fir Birgerinnen und Birger sowie Unternehmen.
(Gleichstellungsziel)

* Verbesserung der umfassenden Gleichstellung einschlief3lich der 6konomischen
Gleichstellung der Frauen, Weiterentwicklung der Antidiskriminierung und
Eindammung von Gewalt. (Gleichstellungsziel)

e Erwirken von IntegrationsmalRnahmen fir ein gesellschaftlich vielfaltiges
Zusammenleben von sich rechtmafig in Osterreich aufhaltenden Migrantinnen und
Migranten mit der Aufnahmegesellschaft, wobei besonders eine
eigenverantwortliche und auch aktive Teilnahme am 6ffentlichen Leben gefordert
und gefordert wird, zudem gilt eine auf Sachlichkeit orientierte Verstarkung des

Integrationsverstandnisses gegenuber der Offentlichkeit zu bertcksichtigen.
Wichtigste laufende und geplante MalRnahmen und Reformen

e Forderung der sprachlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Integration von sich
rechtmaRig und dauerhaft in Osterreich aufhaltenden Migrantinnen und Migranten

e Forderung von frauenspezifischen Beratungsangeboten, Initiativen und Projekten
zum Abbau von Benachteiligungen fur Frauen sowie Kofinanzierung der
Gewaltschutzzentren gemeinsam mit dem Bundesministerium fir Inneres

* Ausbau der Digitalisierung bei Services des Ressorts — insbesondere im Bereich des IT-
Personalmanagements des Bundes, der Statistik Austria und des Osterreichischen
Staatsarchivs

e Medienférderung (Digitalsteuergesetz: digitaler Transformationsprozess
Osterreichischer Medienunternehmen)

e Durchfihrung von Informationsmafinahmen und —kampagnen
Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz
Budgetdre Zu- und Abgéange infolge geanderter Zustandigkeiten des Bundeskanzleramts
gemaf3 der Novelle des Bundesministeriengesetzes 2020. Das Frauenbudget wurde um
2 Mio. € aufgestockt.

Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Der Bundesfinanzrahmen 2020-2023 bericksichtigt alle zum Zeitpunkt der Erstellung

bekannten Vorhaben, Prioritaten und Entwicklungen. Im Falle von unvorhergesehenen

Strategiebericht 2020 bis 2023 52 V0N 145

www.parlament.gv.at



Zu 56 der Beilagen XXVII. GP - Strategiebericht 59 von 156

Vorhaben ist die Bedeckung durch Umschichten innerhalb der UG (Umpriorisierungen)

vorzunehmen.
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UG 11 Inneres

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 28570 29198 29570 3.112,0 3.137,2 3.190,9
fix 28570 2919,8 29570 3.112,0 3.137,2 3.190,9
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 -48,7 -59,2 -59,3 -59,4
Herausforderungen

Osterreich gehort zu den sichersten Landern der Welt. Die Gewahrleistung eines friedlichen
Zusammenlebens in einer rechtsstaatlichen Gesellschaft gehort zu den Kernaufgaben der
Politik. Dass wir uns in Osterreich sicher fihlen kdnnen, verdanken wir auch der engagierten
Arbeit unserer Polizei. Als birgerorientierte Polizei gewahrleistet sie tagtaglich, dass die

personliche Sicherheit, Freiheit und die Menschenrechte von uns allen gewahrt bleiben.

Fur das Bundesministerium fir Inneres (BMI) ergeben sich in der strategischen Ausrichtung
schwerpunktmal3ig folgende Herausforderungen:

e Gewadbhrleistung der Rechtsstaatlichkeit, Schutz der Grund- und Freiheitsrechte

» Kampf gegen Cyberkriminalitat und Starkung der Resilienz Osterreichs bei Cyber-
Angriffen

e Bekampfung von transnationaler organisierter Kriminalitat

e Schutz vor Gewalt

e Bekampfung von Extremismus und Terrorismus
Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Die strategische Vision des BMI ist, Osterreich zum sichersten Land der Welt mit der
hochsten Lebensqualitdt zu machen. Zur Erreichung werden im BMI folgende Wirkungsziele

verfolgt:

* Ausbau des hohen Niveaus der 6ffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit in
Osterreich, insbesondere durch bedarfsorientierte polizeiliche Présenz,
Verkehrsuberwachung, Schutz kritischer Infrastrukturen und sinnvolle internationale
Kooperation

e Kriminalitdt konsequent und zielgerichtet bekampfen

e Gleichstellungsziel: Schwerpunkt Gewaltschutz, mehr Sicherheit speziell fir Frauen
und Minderjahrige
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Dienstleister Innenministerium — Dienstleistungen sollen noch transparenter,

bedarfsgerechter und zielgruppenorientierter erbracht werden

WeiterfUhrende Informationen kénnen der Homepage des BMI (http://www.bmi.gv.at)

entnommen werden.

Wichtigste laufende und geplante MaBnahmen und Reformen

Gute Rahmenbedingungen fir eine moderne Polizei: insbesondere FortfGhrung der
begonnenen Personaloffensive (2.300 zusatzliche Planstellen und 2.000 zusatzliche
Ausbildungsplanstellen fir die Polizei); Evaluierung und Neukodifizierung der
exekutivspezifischen Belange im Beamtendienstrecht; Weiterentwicklung der
Organisation und des Ausbildungsbereiches; Weiterentwicklung und Intensivierung
der Zusammenarbeit mit NGOs (,Polizei.Macht.Menschen.Rechte")

Cybersicherheit und Digitalisierung: insbesondere Verbesserung der Kooperation der
Institutionen auf Basis europdischer Best-Practice-Beispiele unter Bericksichtigung
der spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Aufgabenbereiche; Erstellung
eines Strategiekonzepts zur verbesserten Bekdmpfung von Cybercrime in Osterreich;
Aus- und Fortbildungsmaf3nahmen fur IT-Spezialisten zur Schaffung von ,Cyber-
Cops" im BMI; Digitalisierung der Kernprozesse des BMI; laufende Maf3nahmen zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Resilienz der IKT-Dienste des BMI; Ausbau von
Praventionsprogrammen

Sicher im ganzen Land: insbesondere Weiterentwicklung der MalRnahmen gegen
Gewalt, Einbruch, Raub und Diebstahlsdelikte; Starkung von Ermittlungs- und
Fahndungsmethoden, Gewalt- und Opferschutz sowie Taterarbeit; verstarkte
MalRnahmen zum Gewaltschutz; FortfGhrung und Weiterentwicklung der Initiative
+GEMEINSAM.SICHER in Osterreich*; Osterreichs StraRen sicherer machen (Kampf
gegen Drogen und Alkohol am Steuer)

Mal3nahmen gegen Extremismus und Terrorismus: insbesondere Aktionsplan gegen
Rechtsextremismus und gegen den religiés motivierten politischen Extremismus
(politischer Islam); umfassende Neuaufstellung des Bundesamtes fur
Verfassungsschutz und Terrorismusbekampfung

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Die im Bundesfinanzrahmengesetz 2020 bis 2023 vorgesehenen
Auszahlungsobergrenzen werden gegeniber dem geltenden
Bundesfinanzrahmengesetz 2019-2022, BGBI. | Nr. 20/2018 gedndert bzw. betreffend
2023 festgelegt. Die Budgetierung im Jahr 2020 tragt den aufgrund der derzeitigen
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Entwicklung abschatzbaren Budgeterfordernissen Rechnung. Die zukinftige
Entwicklung des Sicherheitsbereichs ist stark auch von globalen Ereignissen
abhangig. Die Sicherheitslage kann sich daher standig andern und wird laufend zu
beobachten sein, auch wie sich die daraus ableitbaren Erfordernisse darstellen. Die
damit verbundene Budgetvorsorge wird demgemaf(3 gegebenenfalls anzupassen sein.
* Firdie Auszahlungsobergrenze fir das Jahr 2023 wurde sodann das Jahr 2022
fortgeschrieben und der Personalaufwand um den jahrlichen Struktureffekt und eine

Vorsorge fUr den Gehaltsabschluss erhoht.
Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Die budgetare Zielerreichung gemal’ der im BFRG vorgegebenen Auszahlungsobergrenzen
wird bei bestmdglicher Aufrechterhaltung der sicherheitspolizeilichen und sonstigen
Kernleistungen des BMI im Rahmen folgender vereinbarter Konsolidierungsmaf3nahmen

sichergestellt:

e DurchfiGhrung von ressortibergreifenden Benchmarks und Kosten- bzw.
Nutzenanalysen im IT-Bereich und Umsetzung allenfalls daraus resultierender
Optimierungspotentiale in zu standardisierenden Bereichen sowie generell
ressortinterne Evaluierungen und Optimierungen

e Laufende Evaluierung der Aufgaben des BMI und darauf aufbauend Vornahme
entsprechender Prioritatensetzungen

e Effektive und effiziente interministerielle Abstimmung der Sicherheitsressorts
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UG 12 AulReres
Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 510,4 508,2 496,0 498,7 503,2 508,1
fix 510,4 508,2 496,0 498,7 503,2 508,1
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 -24,5 -24,8 -24,8 -24,9
Herausforderungen

* Migrationsbewegungen — Asylproblematik: als Auldenministerium ist es Aufgabe und
Ziel des BMEIA, konkrete und umfassende Beitrage zu leisten:
o zur Sicherung des Rechtsstaates Osterreich durch korrekte und sorgfaltige
Durchfhrung der in seiner Kompetenz liegenden Teile fremdenrechtlicher
Verfahren
o zur Beseitigung der Ursachen von ungewollter Migration durch Unterstitzung
in Herkunfts- und Transitlandern
o zu humanitaren Maflénahmen im Zusammenhang mit der Vertreibung von
Zivilpersonen, insbesondere Frauen und Kindern
e Terrorund Extremismus: verlangen weltweite Sicherheits- und Servicemal3nahmen
fur 6sterreichische Staatsbirgerinnen und Staatsbirger sowie Losungsansatze durch
interkulturellen und interreligiésen Dialog und Praventionsmaf3nahmen; Zunahme
von hybriden und unkonventionellen Bedrohungen
e Wachsende Zahl an Konflikten: steigender Bedarf an niedrigschwelligen, schnell
einsetzbaren Instrumenten zur Konfliktpravention und -beilegung; neue geopolitische
Gegebenheiten erfordern besondere Bericksichtigung Asiens und Afrika
* Exportfokussierung der 6sterreichischen Wirtschaft (Betonung Umwelttechnologien)
verlangt dynamische Prasenz und Serviceleistungen 6sterreichischer (Auslands)-
Vertretungen in den traditionellen und aufstrebenden Markten und Regionen
e Starkung, insb. durch Ausarbeitung des neuen Amtssitzgesetzes, des internationalen
Standortes Wien

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

e Optimierung der Hilfestellung fir in Not geratene Osterreicherinnen und Osterreicher
im Ausland sowie der Betreuung der standig im Ausland lebenden Osterreicherinnen
und Osterreicher

e Sicherstellung der aulRen-, sicherheits-, europa- und wirtschaftspolitischen Interessen

Osterreichs in Europa und in der Welt. Weiterer Ausbau des Standortes Osterreich als
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Amtssitz und Konferenzort sowie der Beziehungen zu den Internationalen
Organisationen. Umfassende Starkung der Rechte von Frauen und Kindern.
Nachhaltige Verringerung der Armut, Festigung von Frieden und menschlicher
Sicherheit sowie Erhaltung der Umwelt in den Partnerlandern im Rahmen der
bilateralen und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit. Der Gleichstellung von
Frauen und Mannern sowie den Bedirfnissen von Kindern und Menschen mit
Behinderung wird dabei in besonderer Weise Rechnung getragen.

Pragung eines innovativ-kreativen Osterreichbildes im Rahmen der Auslandskultur-
politik. Dem europaischen Grundsatz ,Einheit in der Vielfalt" sowie dem
interkulturellen und interreligiosen Dialog wird dabei in besonderer Weise Rechnung

getragen.

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Bekampfung von Armut und anderen migrationsauslésenden Faktoren sowie
Beitrdge zur Agenda 2030; humanitare Hilfe; europdische und internationale
Zusammenarbeit

Starkung des effektiven Multilateralismus; Einsatz fir Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte; Mitgliedschaft im VN-Menschenrechtsrat;
Ausarbeitung einer mehrjahrigen Menschenrechtsstrategie; Begegnung der
Herausforderungen durch Kiinstliche Intelligenz auf Basis von Werten und Normen;
osterreichische Kandidatur zum VN-Sicherheitsrat; Fortsetzung der Initiativen zur
Abristung, RUstungskontrolle und Nichtweiterverbreitung von
Massenvernichtungswaffen, Einsatz fir eine nuklearwaffenfreie Welt und fir ein
Verbot von autonomen Waffensystemen, die nicht unter ausreichender menschlicher
Kontrolle sind. Ausbau der strategischen Partnerschaften mit USA, Russland und
China; Afrikastrategie.

Sicherung von Botschaften in kritischen Landern und entsprechende personelle und
infrastrukturelle Ausstattung; Malinahmen zum gemeinsamen Auf3enauftritt der
osterreichischen Aul3enpolitik, Wirtschaft und Kultur

Starkung des internationalen Standortes Wien durch Konferenzen, Ansiedlung
internationaler Organisationen und Sicherung des Verbleibs der bereits beheimateten

internationalen Organisationen

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz
Durch die BMG-Novelle 2020 erfolgte die Abgabe der Integrationsmaléinahmen an das BKA.

Ferner wurden die Mittel fir Entwicklungszusammenarbeit und den

Auslandskatastrophenfonds gegeniber den vergangenen Jahren aufgestockt.
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Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmaf3nahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Der Bundesfinanzrahmen 2020-2023 bericksichtigt alle zum Zeitpunkt der Erstellung
wesentlichen Vorhaben, Prioritaten und Entwicklungen. Im Falle von unvorhergesehenen

Vorhaben ist die Bedeckung durch Umschichtungen innerhalb der UG (Umpriorisierungen)

vorzunehmen.
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UG 13 Justiz
Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 1.6420 16576 1.730,0 1.735,0 1.740,0 1.745,0
fix 1.6420 16576 1.7300 1.735,0 1.740,0 1.745,0
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 -2,0 -2,2 -2,2 -2,2
Herausforderungen

Anpassung des Rechtsbestands an die aktuellen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Entwicklungen und Herausforderungen (insbesondere Abbildung
neuer Bedrohungslagen im Strafrecht und Starkung des Opferschutzes)

Balance zwischen dem Bedarf nach qualitatsvollen, nachhaltig wirksamen
Gerichtsentscheidungen und nach rascher Erledigung

Optimale Nutzung der sich durch die zunehmende Digitalisierung der Justiz
ergebenden Effizienzsteigerungspotenziale (ua. auch fir eine Modernisierung des
Birgerservice, um der Bevolkerung einen zeitgemal3en Zugang zur Justiz zu
ermoglichen)

Modernisierung des Straf- und Mal3nahmenvollzugs, um den steigenden
Anforderungen (Sicherheit, medizinische Versorgung, Beschaftigung und Ausbildung
der Insassinnen und Insassen) und dem Auftrag einer erfolgreichen Resozialisierung

gerecht zu werden

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Gewahrleistung der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens, insbesondere durch
Vorschlage zur Anpassung und Weiterentwicklung des Rechtssystems im Hinblick auf
die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedirfnisse

Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs zur Justiz durch Unterstitzung
besonders schutzbedirftiger Personen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte

Obijektive, faire und unabhdngige Fihrung und Entscheidung von Verfahren durch
Gerichte, Staatsanwaltschaften und die Datenschutzbehdrde in angemessener Dauer
Ein moderner, effektiver und humaner Strafvollzug, mit besonderem Fokus auf
(Re)integration und Rickfallspravention
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Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

e Erarbeitung von Begutachtungsentwirfen und Bereitstellung von Fachexpertise,
welche den Anforderungen und Bedurfnissen der Gesellschaft an das Rechtssystem
entsprechen; dies insbesondere in den Bereichen Zivil- und Strafrecht samt den
korrespondierenden Verfahrensgesetzen (ua. zur effektiven und verstarkten
Bekampfung von Hass im Netz)

» Laufende Schulungen der Mediensprecher, um das Verstandnis der Offentlichkeit fir
die Rechtspflege und das Vertrauen der Bevolkerung in die Justiz, ihre Einrichtungen
und Entscheidungen durch aktive Offentlichkeitsarbeit zu starken

e Sicherstellung der Vertretung und Unterstitzung von Opfern von Gewalt- und
Sexualdelikten im Rahmen der juristischen und psychosozialen Prozessbegleitung
(Gleichstellungsmafinahme)

e Fokussierung der Angebote des Arbeitswesens im Strafvollzug auf das verfigbare
Leistungs- und Entwicklungspotential der Insassinnen und Insassen sowie der Realitat
der Jobangebote am Arbeitsmarkt, durch Forcierung von Beschaftigungsmodellen,
die den Bildungsansprichen und dem Leistungspotentialen der Insassinnen und
Insassen entgegenkommen.

e Forderung des elektronisch Uberwachten Hausarrestes zur Aufrechterhaltung der

vorhandenen Integration und Vermeidung zusatzlicher Kosten fir die Gesellschaft
Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Gegeniber dem BFRG 2018 bis 2022 ist eine Erhhung der Auszahlungsvorgabe im Jahr 2020
um 165 Mio. € um vorgesehen. Einer Reduktion der Auszahlungsvorgabe aufgrund der durch
die BMG-Novelle 2020 erforderlichen Umschichtungen (betreffend Verschiebung
Verfassungsdienst zum Bundeskanzleramt) stehen Mehrausgaben infolge der Umsetzungen
der Richtlinien (EU) 2016/1919 Prozesskostenhilfe und (EU) 2016/800 Jugendstrafverfahren
sowie Steigerungen im Personalbereich zur Bedeckung von Lohnerhéhungen und
Struktureffekten sowie der notwendigen Personalaufstockungen im Bereich der
Staatsanwaltschaften, des Supportpersonals sowie der Datenschutzbehorde gegeniber.
Dariber hinaus spiegeln sich die allgemeinen Kostensteigerungen im Bereich der
Sachausgaben der unabhangigen Rechtsprechung (ua. Sachverstandigen- u.
DolmetschgebUhren, Versorgung der Insassinnen und Insassen im Straf- und
MalRnahmenvollzug, § 179a StVG) in der Auszahlungsvorgabe wider.
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Erforderliche Steuerungs- und KorrekturmafRnahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Mit den vorgesehenen Budgetmittel konnen die Kosten des laufenden Betriebes sowie der

notwendigen Personalaufstockungen bedeckt werden.
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UG 14 Militarische Angelegenheiten

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 22759 2.316,2 2.545,7 2.468,7 24781 2.452,9
fix 2.275,9 2.316,2 2.545,7 2.468,7 2.478,1 24529
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

Die Sicherheits- und Bedrohungslage (hybride Bedrohungen, Migrationsproblematik
etc.) kann umfassende, komplexe bzw. lang andauernde Einsatzleistungen im Inland
und im Ausland erfordern.

Die Cyberbedrohung ist weiterhin hoch: Angriffe aus der Distanz und mit geringer
oder ohne Vorwarnzeit kénnen insbesondere zum Ausfall kritischer Infrastruktur
fuhren und dadurch eine Bedrohung fir die Lebensgrundlagen der Bevélkerung
darstellen.

Die Klimaveranderung fuhrt zu immer haufigeren und intensiveren Einsatzen bei
Naturkatastrophen.

Die Sicherstellung der Mobilmachungsstérke des Osterreichischen Bundesheeres von
55.000 Soldaten sowie die Bereitstellung von 12.500 Soldaten fur
Katastrophenbhilfeeinsatze bzw. von zumindest 1.100 Soldaten fir internationale
Einsatze stellen eine grol3e Herausforderung dar.

Die Personallage und die absehbaren Abgange von Experten sind zu analysieren und
es sind entsprechende MalRnahmen zu setzen, damit sie nicht mittelfristig zu
Engpassen mit Auswirkungen auf den Betrieb und auf die Sicherstellung der
Einsatzbereitschaft und der Ausbildung fihren.

Die teilweise nicht mehr am Stand der Technik befindliche Ausristung und
Ausstattung ist auf Notwendigkeit zu beurteilen und bei Bedarf zu ersetzen, damit
Einsatze und eine Teil- bzw. Gesamtmobilmachung nicht nachteilig beeinflusst

werden.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Sicherstellung der Reaktionsfahigkeit im Rahmen der militdrischen
Landesverteidigung auf sich dynamisch verandernde sicherheitspolitische
Verhadltnisse unter Gewahrleistung der staatlichen Souveranitat.
Gewahrleistung des Einsatzes des OBH sowohl zum Schutz der ésterreichischen

Bevdlkerung als auch zur solidarischen Beitragsleistung im Rahmen von MalRnahmen
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der Friedenssicherung, der humanitaren Hilfe und Katastrophenhilfe sowie der Such-
und Rettungsdienste.

Positionierung des BMLV und des OBH als attraktiver Dienstgeber fir Frauen und
Manner sowie Gewahrleistung einer einsatzorientierten Ausbildung fir Soldatinnen,
Soldaten und Zivilbedienstete.

Wichtigste laufende und geplante MalRnahmen und Reformen

Die Struktur ist unter BerUcksichtigung der zur Verfigung stehenden Ressourcen zu
redimensionieren.

Verbesserung der Fahigkeiten der Militarischen Landesverteidigung im Cyber-Raum.
Attraktivierung des Soldatenberufs durch Umsetzung geeigneter Malinahmen im
Dienst-, Besoldungs-, und Pensionsrecht.

Verbesserung der Personalrekrutierung und Personalentwicklung insbesondere von
Experten und Fachpersonal (zB. Techniker, Militararzte).

Sicherstellung von Assistenzeinsatzen im leistbaren Umfang bzw.
UnterstiUtzungsleistungen zur Bewaltigung der Auswirkungen von Migration, Terror,
technischen und Naturkatastrophen.

Verbesserung der Resilienz im Rahmen der Umfassenden Landesverteidigung durch
Erhohung der Autarkie und der Durchhaltefahigkeit.

Weiterentwicklung und laufende Attraktivierung des Grundwehrdienstes.

Weitere Beteiligung an internationalen Einsatzen mit reduziertem Umfang (Qualitat

vor Quantitat).

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

In den Bundesfinanzrahmen Eingang gefunden haben die seit dem letztmaligen
Beschluss eines BFRG ausverhandelten Sonderpakete ,Mehrzweckhubschrauber"
(insgesamt 238,9 Mio. € in den Jahren 2021-2023), ,Black-Hawk" (insgesamt

62,5 Mio. € in den Jahren 2020-2021), ,Mobilitat" (15,0 Mio. € im Jahr 2020) und
»Miliz" (17,5 Mio. € im Jahr 2020) und zwar hinsichtlich deren in den Zeitraum 2020 bis
2023 fallenden Jahrestranchen.

Dariber hinaus wurde ein neuer Sonderinvest zur Erhdhung der Einsatzbereitschaft
(insgesamt 470,6 Mio. € in den Jahren 2021 bis 2023) in Ansatz gebracht.

Die Weiterfihrung des laufenden Assistenzeinsatzes fand mit einem
Aufstockungsbetrag von jeweils 49 Mio. € (samtliche Jahre) Bericksichtigung, weiters
wurde fir Gehaltserh6hung und Struktureffekt im Jahr 2023 Vorsorge getroffen

(36,2 Mio. €).
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Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

e Evaluierung der erforderlichen Fahigkeiten und darauf aufbauend eine zeitnahe
Entwicklung zukunftsfahiger Strukturen und Ablaufe unter Bericksichtigung der
Schwerpunktsetzungen aus dem Regierungsprogramm, insbesondere

o um die steigenden Personalausgaben auszugleichen und
o um Ressourcen fUr notwendige Investitionen zu schaffen.

e Zeitnah einzuleitende Redimensionierung unter Beriicksichtigung von
Effizienzsteigerungsmoglichkeiten und Kostensenkungspotenzialen auf3erhalb der
Truppe

e Unmittelbare PersonalsteuerungsmafRnahmen mit der Zielsetzung, den

Personalaufwand zu reduzieren.
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UG 15 Finanzverwaltung

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 1.155,2 1.138,9 1.176,4 1.183,4 1.201,2 1.218,2
fix 1.155,2 1.138,9 1.176,4 1.183,4 1.201,2 1.218,2
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Herausforderungen

Nachhaltig konsolidierte 6ffentliche Haushalte sind eine entscheidende
Voraussetzung fir die Fortsetzung der positiven wirtschaftlichen Entwicklung
Osterreichs und die Finanzierung der kommenden Herausforderungen.

Die GleichmalRigkeit der Abgabenerhebung, die Abgabenmoral, die effektive
Bekampfung der Schattenwirtschaft sowie des Steuerbetrugs und der Schutz der
redlichen Wirtschaftstreibenden wird durch eine einheitliche, risikoorientierte
Prifungs- und Kontrolltatigkeit sowie eine gesetzeskonforme und faire Gestaltung
der Beziehungen zu Kundinnen und Kunden gewahrleistet.

Die effizienzsteigernden Effekte von E-Government-Projekten werden samt weiterer
beschleunigter Antragsbearbeitung von Papierantragen fur Birgerinnen, Burger,
Wirtschaft und Verwaltung realisiert.

Die dem Finanzressort Ubertragenen Aufgabenstellungen werden bestmaglich erfillt.
Die Férderung der Beschaftigungsfahigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unterstitzt die Motivation, die Leistungsfahigkeit sowie Leistungsbereitschaft,

wodurch es auch gelingt, die Folgen des demografischen Wandels zu meistern.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Sicherstellung der Stabilitat und Nachhaltigkeit der 6ffentlichen Finanzen durch
Einhaltung des Stabilitatspaktes und der EU-Kriterien, um budgetare Spielrdume fir
eine Steuerentlastung und fur die Bewaltigung neuer Herausforderungen wie der
Globalisierung, des Klimaschutzes und der Digitalisierung zu schaffen.

Sicherstellung der Gleichmaf3igkeit der Abgabenerhebung und Starkung der
Abgabenmoral

Sicherstellung der langfristigen und nachhaltigen Aufgabenbewaltigung des Ressorts
durch motivierte, leistungsfahige und leistungsbereite Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, um die Bedarfe und Anforderungen der Birgerinnen und Birger optimal

erfUllen zu konnen.
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Erweiterung der elektronischen Serviceleistungen der Finanzverwaltung fur
Birgerinnen und Birger, Wirtschaft und die Verwaltung durch Ausbau des IT-

unterstitzten Serviceangebotes (E-Government).

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Durchfihrung der bereits laufenden Spending-Review-Projekte gemeinsam mit den
jeweils zustandigen Fachressorts sowie Festlegung eines Mehrphasenplans zur
Durchfihrung von weiteren, kinftigen Spending-Review-Themen

Sicherstellung der Einhaltung der Budgetziele durch strikten Budgetvollzug,
Controlling und entsprechende Gegensteuerungsmalfinahmen bei drohenden Salden-
Verschlechterungen

Aufrechterhaltung der abgabenrechtlichen Prifungs- und KontrollmalRnahmen in den
Bereichen Steuer und Zoll sowie intensive Bekdmpfung von Steuerbetrug

Gestaltung einer leistungsorientierten, effizienten und innovativen Organisation mit
strategischem Fokus auf eine Automatisierungs- und Digitalisierungsoffensive sowie
Umsetzung neuer E-Government-Projekte bspw. der automatisierten Vorprifung fir
Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Korperschaftsteuer, Implementierung mobiler
Zahlungsmaglichkeiten und Weiterentwicklung des digitalen Datenaustauschs
insbesondere fir kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf Basis international
anerkannter Standards (Standard Audit File — Tax)

Forderung von flexiblen Arbeitszeitmodellen und Motivation von Frauen zur

Bewerbung als Fihrungskraft sowie Ermdglichung von Fihrung in Teilzeit

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Gegeniber dem vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz bestehen keine wesentlichen

Abweichungen.

Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Ressortweite Umsetzung der ,Bewirtschaftungsstrategie®™ bei Auszahlungen aus
betrieblichem Sachaufwand (bspw. FortfGhrung Umstieg auf Leasing-Kfz,

Flachenmanagement)
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UG 16 Offentliche Abgaben

Vorbemerkung

Die UG 16 ist ausschlief3lich einzahlungsseitig relevant. Eine detaillierte Darstellung der

Entwicklung der Einzahlungen bietet Kapitel 6.

Herausforderungen

Das Abgabenaufkommen zu sichern, ist fUr eine tragfahige Finanzierung des
Staatshaushaltes unerlasslich. Das Steuersystem ist stabil, transparent und
nachhaltig zu gestalten und muss die gleichmaf3ige Beschaftigung von Frauen und
Mannern sowie die Forcierung von Investitionen sichern. Eine gesunde und
wettbewerbsfahige Wirtschaft ist die Garantie fir eine niedrige Arbeitslosenquote
und steigende Einkommen. Je mehr Menschen in Beschéftigung sind, desto héher ist
auch das Aufkommen an lohnabhangigen Abgaben und Umsatz- und
Konsumsteuern.

Das BMF sieht — in Ubereinstimmung mit den ertragsteuerlichen Grundsétzen der
Gleichmal3igkeit der Besteuerung und der Individualbesteuerung — die Notwendigkeit
der Setzung von positiven Erwerbsanreizen fir nicht erwerbstatige bzw.
geringfugig/teilzeitbeschaftigte Personen. Die Erreichung dieser Zielsetzung wird
insbesondere anhand der Kennzahlen Eingangssteuersatz in der Einkommensteuer,
durchschnittliche Bruttolohnsumme, Anteil an der Erwerbstatigenquote und des
Verhadltnisses der Teilzeitquoten bei weiblichen und mannlichen unselbstandig
Beschaftigten nachvollzogen. Die genannten Kennzahlen sind durch das
Abgabensystem tatsachlich steuerbar und daher fir eine Evaluierung im Rahmen der

Wirkungsziele geeignet.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit Osterreichs durch eine einfache,
transparente und leistungsgerechte Gestaltung des Steuersystems im internationalen
Kontext unter Wahrung eines angemessenen Abgabenaufkommens

GleichmalRigere Verteilung der Erwerbsarbeit wie auch der unbezahlten Arbeit

zwischen Frauen und Mannern wird durch das Abgabensystem unterstitzt.
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Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

* Abbau negativer Erwerbsanreize und Starkung und Beibehaltung positiver
Erwerbsanreize im Steuerrecht

* Erhohung des Familienbonus Plus und des Kindermehrbetrages

* Erarbeitung eines neuen Einkommensteuergesetzes (EStG)

* Ausgestaltung des Netzwerks von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) moglichst
nach den aktuellsten internationalen Standards

» Okologisierung des Steuersystems
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UG 17 Offentlicher Dienst und Sport

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 162,2 166,1 184,2 180,6 180,6 180,5
fix 162,2 166,1 184,2 180,6 180,6 180,5
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,8 0,9 0,9 0,9
Herausforderungen

Das Personal-, Organisations- und Verwaltungsmanagement des Bundes muss vor
dem Hintergrund knapper werdender Ressourcen, demografischer Trends sowie
erhohter Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickelt
werden.

Die Finanzierung des Osterreichischen Sports erfordert Transparenz und Kontrolle;
zusatzlich ist der zunehmenden Verschlechterung der 6ffentlichen Gesundheit durch
Bewegungsmangel und den damit verbundenen volkwirtschaftlichen Auswirkungen

entgegenzuwirken.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Das Bundesministerium fir Kunst, Kultur, 6ffentlichen Dienst und Sport sichert als
Kompetenz-, Service- und Informationszentrum die abgestimmte und ausgewogene
Koordination des Personal- und Organisationsmanagements im Bundesdienst auch
im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter (Gleichstellungsziel).

Das Bundesministerium fur Kunst, Kultur, 6ffentlichen Dienst und Sport unterstitzt
die offentliche Verwaltung im Rahmen der wirkungsorientierten Verwaltungsfihrung
mit dem Ziel effizientes und effektives Management zu gewahrleisten und dient als
Promotor Innovation (Gleichstellungsziel).

Osterreichische Spitzensportlerinnen und Spitzensportler mit und ohne Behinderung
in der Weltklasse positionieren

Sport und Bewegung als Grundlage fir eine gesunde Lebensfihrung in allen

Altersgruppen starken

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Gemald dem Regierungsprogramm steht im Personalbereich die Weiterentwicklung
des Dienstrechts im Fokus. Weitere Schwerpunkte unter Bericksichtigung der
Gleichstellung der Geschlechter sind der Ausbau der Mobilitat innerhalb des
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Bundesdienstes, die Modernisierung des Recruitings sowie eine qualitativ
hochwertige Aus- und Weiterbildung insbesondere auch auf dem Gebiet der
Korruptionspravention. Die Aufbauarbeiten fUr die 2019 beschlossene
Bundesdisziplinarbehorde als zentrale Disziplinarbehorde fir die Bundesbeamtinnen
und Bundesbeamten werden abgeschlossen, um den Start am 1. Juli 2020 zu
gewahrleisten.

* In Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten im Bereich der
Offentlichkeitsbeteiligung werden die mit der Nutzung sozialer Medien
einhergehenden Chancen und Herausforderungen fir Politik, Verwaltung und
Gesellschaft thematisiert und konkrete Empfehlungen fir Beteiligungsprojekte
erarbeitet. Im Rahmen von Qualitatssicherungen der wirkungsorientierten
Folgenabschatzungen wie auch der jahrlichen Bundesvoranschlagsentwirfe werden
verstarkt Verbesserungspotenziale hinsichtlich der horizontalen und vertikalen
Konsistenz der Angaben der Wirkungsorientierung als auch der
Kennzahlenarchitekturen identifiziert und weiterentwickelt. Weiters wird der
Klimaschutz als Wirkungsdimension innerhalb der wirkungsorientierten
Folgenabschatzung im Gesetzgebungsprozess implementiert.

e Die Reform des Sportférderwesens im Hinblick auf eine effiziente und zielgerichtete
Verwendung von Mitteln sowie die Umsetzung der im Bundessportforderungsgesetz

(BSFG 2017) normierten Maf3nahmen werden fortgefihrt.
Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Im Vergleich zum BFRG 2019 bis 2022 stehen zusatzliche finanzielle Mittel zur Férderung von
sportlichen Aktivitaten zur Verfigung. Durch die Ubernahme von administrativen Tatigkeiten
fur die Agenden Kunst und Kultur aufgrund der BMG-Novelle 2020 ergibt sich ein hoherer
Personal- und betrieblicher Sachaufwand. Zusatzlich erfolgt die Einrichtung der
Bundesdisziplinarbehérde mit Start am o1. Juli 2020.

Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Der Bundesfinanzrahmen 2020-2023 bericksichtigt alle zum Zeitpunkt der Erstellung
bekannten Vorhaben, Prioritaten und Entwicklungen. Im Falle von unvorhergesehenen
Vorhaben ist die Bedeckung durch Umschichten innerhalb der UG (Umpriorisierungen)

vorzunehmen.
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UG 18 Fremdenwesen
Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 484,8 646,4 378,8 312,8 312,3 312,3
fix 484,8 646,4 378,8 312,8 312,3 312,3
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

Die osterreichische Bundesregierung erarbeitet eine umfassende Migrationsstrategie, die auf
einer klaren Trennung von Asyl und Arbeitsmigration beruht. In der Asylpolitik bekennt sich
Osterreich zum vélkerrechtlich verankerten Recht auf internationalen Schutz, zur Genfer
Flichtlingskonvention sowie zur europaischen Konvention fir Menschenrechte. Dafir muss
die irregulare Migration nach Osterreich reduziert und qualifizierte Zuwanderung am
wirklichen Bedarf Osterreichs ausgerichtet werden. Jenen Menschen, die unsere Hilfe wirklich
brauchen, bietet Osterreich im Wege des Asyls unumstéBlichen Schutz fur die Dauer ihrer
Verfolgung. AuRerdem muss ein effizienter und menschenrechtskonformer EU-
AulRengrenzschutz sichergestellt und Schlepperei wirksam bekampft werden.

Fur das Bundesministerium fir Inneres (BMI) ergeben sich in der strategischen Ausrichtung

schwerpunktmal3ig folgende Herausforderungen:

e Migrationspolitik mit dem Ziel, legale Migration streng nach den Bedirfnissen
Osterreichs auszurichten sowie irrequlare Migration wirksam zu bekampfen und zu
reduzieren

e Konsequente Verhinderung von Asylmissbrauch und Schaffung von
Rahmenbedingungen, die rasche und qualitativ hochwertige Asylverfahren bewirken

e Schutz der 6sterreichischen Binnengrenze, solange der EU-Auf3engrenzschutz nicht
lGckenlos funktioniert

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

e Gleichstellungsziel: Sicherstellung eines geordneten, rechtsstaatlichen Vollzugs und
eines qualitativ hochwertigen Managements in den Bereichen Asyl und
Fremdenwesen, um auch insbesondere fir vulnerable Personengruppen aus
Krisengebieten wie Frauen und Minderjahrige entsprechenden Schutz

gewahrleisteten zu kdnnen.
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Sicherstellung von Bedarfs- und Qualitatsorientierung im Bereich der legalen
Migration. Irreguldre Migration soll reduziert werden und qualifizierte Migration im

Interesse Osterreichs erfolgen.

WeiterfUhrende Informationen kénnen der Homepage des BMI (http://www.bmi.gv.at)

enthommen werden.

Wichtigste laufende und geplante Malinahmen und Reformen

Migrationsbereich: insbesondere Erarbeitung einer gesamtstaatlichen
Migrationsstrategie, die auf einer klaren Trennung von Asyl und Arbeitsmigration
beruht; qualifizierte Zuwanderung; Hilfe vor Ort starken zur Schaffung von
Perspektiven und Reduktion von Migrationsursachen; sichere Grenzen und
Bekampfung von Schlepperei

Asylbereich: Einsatz fir die Reform eines europdischen Asylsystems; schnelle,
qualitativ hochwertige Asylverfahren und qualitatsvolle Grundversorgung; Starkung

der freiwilligen Rickkehr

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Die im Bundesfinanzrahmengesetz 2020 bis 2023 vorgesehenen
Auszahlungsobergrenzen werden gegeniber dem geltenden
Bundesfinanzrahmengesetz 2019-2022, BGBI. | Nr. 20/2018 geandert bzw. betreffend
2023 festgelegt. Die Budgetierung im Jahr 2020 tragt den aufgrund der derzeitigen
Entwicklung abschatzbaren Budgeterfordernissen Rechnung. Der Flichtlingsbereich
ist aufgrund der aktuellen Migrationslage sehr volatil und kann kurzfristig massiv
steigen. Die zukinftige Entwicklung wird daher zu beobachten sein;
erforderlichenfalls werden im Bedarfsfall kurzfristig zusatzliche Budgetmittel zur
Verfigung zu stellen sein.

FUr die Auszahlungsobergrenze fir das Jahr 2023 wurden die Auszahlungsobergrenze
des Jahres 2022 unter Bericksichtigung eines aus heutiger Sicht erwarteten weiteren
leichten Rickgangs an Asylsuchenden und erhohten RiuckfGhrungsprogrammen bzw.
beschleunigten Verfahren fortgeschrieben und der Personalaufwand um den

jahrlichen Struktureffekt und eine Vorsorge fir den Gehaltsabschluss erhoht.

Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Die budgetare Zielerreichung gemaf’ der im BFRG vorgegebenen Auszahlungsobergrenzen

wird bei bestmdglicher Aufrechterhaltung der im Asyl- und Migrationswesen vom BMI
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wahrzunehmender Kernaufgaben im Rahmen folgender vereinbarter

KonsolidierungsmalRnahmen sichergestellt:

e Laufende Evaluierung der Aufgaben des BMI und darauf aufbauend Vornahme

entsprechender Prioritatensetzungen
* Effektive und effiziente interministerielle Abstimmung mit den anderen im

Themenfeld Migration handelnden Ressorts
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UG 20 Arbeit
Erfolg v. Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 8.315,8 8.269,1 8.404,7 8.563,7 8.771,5 9.039,0
fix 2.152,2 2.208,2 2.036,4 2.065,3 2.094,7 2.172,0
var 6.163,6 6.060,8 6.368,3 6.498,3 6.676,8 6.866,9
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

Die Wirtschaftsforschung erwartet, dass sich das Beschaftigungswachstum von 2019
mit der leichten Abschwachung der Konjunktur im Jahresverlauf 2020 etwas
verlangsamen wird. 2020 und 2021 soll die Zahl der unselbstandig aktiv Beschaftigten
gegenUber dem Vorjahr um 1,1%, 2022/2023 um etwa 1,0% steigen. Die
Arbeitslosenquote auf Registerbasis wird aus heutiger Sicht im Jahr 2023 bei
prognostizierten 7,5% und damit etwa 1/10 Prozentunkt Gber dem Erwartungswert
2020 liegen. Daher sind weitere Anstrengungen zur Bekampfung der Arbeitslosigkeit
notwendig.

Vor diesem Hintergrund sind nur eingeschrankt positive Impulse fir Menschen mit
niedrigen Arbeitsmarktchancen zu erwarten.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer und Arbeiternehmerinnen
Verbesserung der Erwerbsintegration alterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
(50+)

Forcierung der Integration von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt und in Folge dessen
Senkung der Jugendarbeitslosigkeit

Erhéhung der Erwerbsbeteiligung und Senkung der Arbeitslosigkeit

Frauen und Wiedereinsteigerinnen werden verstarkt am Erwerbsleben beteiligt

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

In Folge der demographischen Entwicklung und des steigenden Arbeitsangebots sind
die Arbeitsmarktchancen fir arbeitssuchende Personen ab 5o vergleichsweise
ungunstig. Zur Intensivierung der Reintegration dieser Personen wurde im § 13 Abs. 2
AMPFG festgelegt, dass die Bedeckung von Beschéftigungsbeihilfen und die
Forderung arbeitsplatznaher Qualifizierung aus dem fir AIVG-Leistungen
vorgesehenen Aufwand erfolgen kann und zwar bis zur Obergrenze von 165 Mio. €.
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Fir das Jahr 2020 werden gem. § 13 Abs. 5 AMPFG zudem weitere 50 Mio. € fir
Beihilfen, MalRnahmen und Beschaftigungsprojekte zur Schaffung und Forderung von
Arbeitsplatzen fur Altere bereitgestellt. DarUber hinausgehende Aufwendungen
werden aus dem Regelforderbudget des AMS bedeckt.

* Die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt von Personen, die lange beim
Arbeitsmarktservice vorgemerkt sind (Arbeitslosigkeit im Geschaftsfall > 365 Tage),
soll gemald AMPFG durch die Bedeckung von Beihilfen und MaRnahmen aus dem fir
AIVG-Leistungen vorgesehenen Aufwand bis zu 105 Mio. € pro Jahr unterstitzt
werden (§ 13 Abs. 2 AMPFG).

e Ausbildungspflicht bis 18: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an
Ausbildungsplatzen fir Jugendliche und junge Erwachsene, die insbesondere am
reguldren Lehrstellenmarkt keine Lehrstelle finden. Strategische Weiterentwicklung
und Evaluierung bis zum Vollausbau 2020. Fir die Umsetzung der Ausbildungspflicht
werden ab 2020 jahrlich bis zu 57 Mio. € investiert.

* Mit Ablauf des 31. Dezember 2019 wurde die Auflésungsabgabe (gem.§ 2b AMPFG)
abgeschafft, was zur Entlastung der Dienstgeber beitragen wird.

* Mitdem Ziel arbeitsmarktpolitische Angebote unter Bericksichtigung der im AMS
vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen effizienter zu gestalten, wird
ab Mitte 2020 das Arbeitsmarktchancen Assistenzsystem (AMAS) eingesetzt. Dieses
soll individualisiert zusatzliche Informationen liefern, um die AMS Beraterinnen und

Berater bei der Auswahl der geeigneten Betreuungsstrategie zu unterstitzen.
Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Die variablen Auszahlungen wurden entsprechend der Konjunkturprognose vom Dezember
2019, den AMS Ausgabenermachtigungen gemaf3 § 13 Abs. 5 AMPFG sowie den
Erwartungswerten fur Altersteil-zeit- und Weiterbildungsgeld angepasst. Ab dem Jahr 2020
ist im fixen Auszahlungsteil der UG 20 eine Reduktion des AMS-Forderbudgets fir
Deutschkurse vorgesehen.

Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen
Einsparungen bei den Ermessensauszahlungen und Dampfung des Zuwachses des AMS-

Verwaltungskostenersatzes. Die Einhaltung der Obergrenzen wird durch eine stringente
sparsame Haushaltsfihrung sichergestellt.
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UG 21 Soziales und Konsumentenschutz

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 3.674,1 3.6356 3.8384 3.931,4 3.819,8 3.899,0
fix 3.674,1 3.635,6 3.838,4 3931,4 3.819,8 3.899,0
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 -24,2 -25,2 -25,2 -25,2
Herausforderungen

* Die Unterstitzung von betreuungs- und pflegebedirftigen Menschen und ihrer An-
und Zugehorigen ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Dafir wurden im
Regierungsprogramm 2020-2024 Zielsetzungen zur nachhaltigen Finanzierung und
qualitatsvollen Weiterentwicklung formuliert. Herausforderungen stellen die
demografische Entwicklung, insbesondere die Zunahme der demenziellen
Beeintrachtigungen, die veranderten gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen
und damit die nachhaltige Finanzierung der Leistungen fir die Pflege auch im Licht
des Finanzausgleichs dar.

¢ Lt. Studie ,Pflegepersonal — Bedarfsprognose fir Osterreich" (2019) wird der Zusatz-
und Ersatzbedarf bis 2030 bei rd. 76.000 zusatzlich benétigten Pflegekraften liegen.

e Menschen mit Behinderungen zdhlen zu den anhaltenden Risikogruppen fir hohe
Arbeitslosigkeit. Im Janner 2020 waren 82.700 Personen mit gesundheitlichen
Vermittlungseinschrankungen als arbeitslos gemeldet. Zielgruppenspezifische
MalRnahmen zur Verbesserung der beruflichen Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen, insbes. zur Erstintegration von Jugendlichen und von Frauen mit
Behinderungen, sind umzusetzen.

e Laut aktuellsten Daten (SILC 2018) sind 17% der Gesamtbevdlkerung armuts- oder
ausgrenzungsgefahrdet (27% der Menschen mit geringer Schulbildung — max.
Pflichtschulabschluss, 31% der Haushalte in denen Menschen mit Behinderung leben
und 63% in Haushalten mit Langzeitarbeitslosen). 3,2% aller osterreichischen Kinder
und Jugendlichen (= 57.000 Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren) leben in Armut
bzw. in erheblich materiell benachteiligten Haushalten. Es gilt insbesondere,

zeitgerecht und praventiv Vorkehrungen zu treffen, um Armut zu verringern.
Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

e Sicherstellung einer qualitatsvollen Pflege und Betreuung der pflegebedirftigen

Menschen und Unterstitzung deren An- und Zugehdrigen
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Umfassende, barrierefreie Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen
Bereichen des Lebens

Verbesserung der Chancen von Frauen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt
Starkung der Rechtsposition der Verbraucherinnen und Verbraucher und
Sicherstellung einer effektiven Durchsetzung

Erhéhung der 6konomischen und gesellschaftlichen Beteiligung von
armutsgefahrdeten und von Ausgrenzung bedrohten Personen, die nur begrenzt am

6konomischen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen kénnen

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Erarbeitung und Umsetzung von Maf3nahmen zur Armutsbekampfung insbes.
betreffend Kinderarmut gemaf? Regierungsprogramm

Einrichtung einer Taskforce ,Pflegevorsorge" gemaf3 Regierungsprogramm,
Abstimmung und Koordination aller Stakeholder im Bereich Pflege, Etablierung einer
Bund-Lander-Zielsteuerungskommission zur Zielsteuerung

Weiterentwicklung beim Pflegegeld, zB. Verbesserung der Einstufung bei Demenz
Erstellung einer jahrlichen Pflegedienstleistungsstatistik zur Sicherstellung von
Transparenz Uber das 6sterreichweite Angebot an Pflegeleistungen

MalRnahmen zur Unterstitzung pflegender Angehoriger insbesondere der ,,Young
Carers" durch zielgruppenorientierte und innovativer Unterstitzungsangebote
Erhéhung der Anzahl an gesunden Jahren durch Pravention und niederschwellige
MalRnahmen zB. durch Community Nurses, um Pflegebedirftigkeit zu vermeiden
Sicherstellung einer qualitatsvollen Pflege durch eine Personaloffensive sowie einer
Erweiterung und Flexibilisierung des Ausbildungsangebots

Pflegesicherung — Bindelung der bestehenden Finanzierungsstrome aus dem
Bundesbudget unter BeriUcksichtigung der demografischen und qualitativen
Entwicklungen (zB. Pflegegeld, Pflegefonds, Hospizausbau, Zweckzuschuss Regress,
Forderung 24-Stunden-Betreuung, Pflegekarenz/Teilzeitgeld, Ersatzpflege, SV
pflegender Angehdriger etc.)

Umsetzung der Demenzstrategie, osterreichweite Ausrollung

Uberprifung der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans Behinderung (NAP) 2012-
2020 und Evaluierung und Weiterfihrung des NAP fir den Zeitraum 2022 bis 2030
Verbesserung der Beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auch in
Richtung besonderer Férderung fUr Frauen mit Behinderungen

Umsetzung des Programmteils zur materiellen Deprivation Artikel 4 Abs. 1 xi ESF+
VO in der neuen EU Finanzperiode 2021-2027 (Fortsetzung des Projektes
~Schulstartpaket des Bundes", derzeit Europdischer Hilfsfonds-FEAD)

Dauerhafte Finanzierung des Vereins fir Konsumenteninformation (VKI)
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Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz
e Mehrbedarf beim Pflegegeld durch verdnderte Demografie und jahrliche
Valorisierung
e Mehrbedarf durch die Abschaffung des Pflegeregresses

Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmaf3nahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Die Einhaltung der Obergrenzen wird durch eine sparsame Haushaltsfihrung sichergestellt.
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UG 22 Pensionsversicherung

Erfolg v. Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 9.233,5 9.974,4 10.684,2 11.400,1 12.175,8 13.053,6
fix 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
var 9.233,5 9.974,4 10.684,2 11.400,1 12.175,8 13.053,6
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

* Die Auszahlungsentwicklung in der UG 22 wird in erster Linie durch den
Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung sowie den Ersatz des
Ausgleichszulagenaufwands gepragt.

e Mit dem Bundesbeitrag wird im Wesentlichen die Differenz zwischen Ertragen und
Aufwendungen der Pensionsversicherungstrager ausgeglichen. Zu deren
Aufwendungen zahlen neben der Altersvorsorge im engeren Sinn auch die
Absicherung des Invaliditatsrisikos und die Hinterbliebenenversorgung. Der
Bundesbeitrag enthalt auch Pensionsversicherungsbeitrage, deren Leistung der
Gesetzgeber dem Bund Ubertragen hat (Beitrage fur Teilversicherte und
Partnerleistung). Mit der Ausgleichszulage ist ein bedarfsorientiertes
Mindesteinkommen fir Bezieherinnen und Bezieher niedriger Pensionen
gewahrleistet, welches auch von der Hohe der erworbenen Versicherungsmonate
abhangig ist (Ausgleichszulage und Pensionsbonus).

e Wesentlich fur die Hohe des Bundesbeitrags sind einerseits die Zahl der
Pflichtversicherten und die Hohe der durchschnittlichen Beitragsgrundlage,
andererseits die Anzahl und die durchschnittliche Hohe der Pensionen.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

e Anhebung des durchschnittlichen faktischen Pensionsantrittsalters

e Erhohung des Anteils der Frauen, die einen Anspruch auf Eigenpension erwerben

e Zur Bekdmpfung der Armut bei Pensionistinnen und Pensionisten, Schaffung eines
erhdhten Ausgleichszulagen (AZ)-Richtsatzes fir Alleinstehende und Verheiratete in
Form eines Sonderzuschusses (bei 40 Beitragsjahren) und Umstellung des derzeit
schon bestehenden erhohten Einzelrichtsatzes bei 30 Versicherungsjahren auf einen
Sonderzuschuss. Losung der europarechtlichen Exportpflicht (des derzeit schon
bestehenden Richtsatzes von 1.000 € bei 30 Beitragsjahren und bei dem noch zu

schaffenden AZ-Richtsatz von 1.200 € bzw. 1.500 € bei 40 Beitragsjahren).

Strategiebericht 2020 bis 2023 8o von 145

www.parlament.gv.at



Zu 56 der Beilagen XXVII. GP - Strategiebericht 87 von 156

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

e Mal3nahmen zur HeranfGhrung des durchschnittlichen faktischen
Pensionsantrittsalters an das gesetzliche Pensionsantrittsalter, um die langfristige
Finanzierbarkeit des Pensionssystems zu gewahrleisten

* Malinahmen zur Erhaltung der Arbeitsfahigkeit von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern

* Kampf gegen Altersarmut von Frauen durch EinfGhrung eines Pensionssplittings

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Sowohl fir den vorlaufigen Erfolg 2019, als auch aus den Werten des BFRG 2020-2023 ergibt
sich ein Minderbedarf im Vergleich zum BFRG 2019-2022. Dieser ist Uberwiegend auf hohere
Beitragseinnahmen zurickzufihren. Vor allem die starke Beschaftigungsentwicklung 2018
und 2019 sowie der Uberdurchschnittliche Anstieg der Beitragsgrundlagen 2019 waren zum
Zeitpunkt der Erstellung des BFRG 2019-2022 Anfang des Jahres 2018 in den
Wirtschaftsprognosen noch nicht abzusehen. Diese Entwicklungen hoben die
Beitragseinnahmen auf ein Niveau, von dem ausgehend sich das Beitragsplus in den Jahren
des BFRG 2020-2023 ergibt. Dieses Beitragsplus kompensiert vorerst auch die Anfang 2020 in
Kraft getretenen MalRnahmen, die den Pensionsaufwand betrachtlich erhohten, darunter die
kaufkrafterhohende Pensionsanpassung 2020, die Abschaffung der Wartefrist auf die
erstmalige Pensionsanpassung und die Abschaffung der Abschldge fir vorzeitige

Alterspensionen, sofern 45 Beitragsjahre vorliegen.

Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

e Erstattung eines Gutachtens Uber die voraussichtliche Gebarung der gesetzlichen
Pensionsversicherung fir die folgenden fUnf Jahre im ersten Quartal 2020 sowie die
Erstattung eines Berichtes Uber die langfristige Finanzierbarkeit der Pensionssysteme
bis 30. November 2020 durch die Alterssicherungskommission.

e Der bis 30. November 2020 zu erstellende Bericht der Alterssicherungskommission
bildet die Grundlage des Berichtes der Bundesregierung an den Nationalrat zur
langfristigen Finanzierbarkeit der Pensionssysteme und ist diesem bis 31. Dezember
2020 vorzulegen.

e Evaluierung der sozialen und finanziellen Auswirkungen des Ausgleichszulagenbonus

bis 31. Dezember 2021.
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UG 23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 9.396,1 9.702,0 10.174,5 10.512,0 10.891,4 11.274,2
fix 9.396,1 9.702,0 10.174,5 10.512,0 10.891,4 11.274,2
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

Die Zahl an Ruhe- und Versorgungsgenussbezieherinnen und -beziehern ist im
Jahresdurchschnitt von 2018 auf 2019 um rund 1.360 Personen auf rund 247.880
(Jahresdurchschnitt, vorlaufige Zahlen) gestiegen. Die Entwicklung der einzelnen
Beamtengruppen war dabei unterschiedlich: Wahrend bei den Beamtinnen und
Beamten der OBB der Pensionsstand weiterhin leicht ricklaufig war, stiegen die
Pensionsstande der Beamtinnen und Beamten der Hoheitsverwaltung inkl.
Ausgegliederter Einheiten, der Postunternehmen sowie der pragmatisierten
Landeslehrerinnen und Landeslehrer. Fir die mittelfristige Entwicklung in der UG 23
wird aufgrund des Pensionsantritts der Babyboomer-Generationen gesamthaft ein
weiterer Anstieg im Pensionsstand erwartet. In Verbindung mit der jahrlichen
Pensionsanpassung werden im Zeitraum des Bundesfinanzrahmens daher steigende
Auszahlungen prognostiziert.

Die Wirkungsziele spiegeln das Steuerungsdilemma aufgrund der gegenwartigen
Kompetenzverteilung wider: In den Verantwortungsbereich des Bundesministeriums
fur Finanzen fallt die Besoldung der Ruhe- und Versorgungsgenusse, jedoch nicht die
materiell-rechtliche Zustandigkeit fir das Beamtenpensionsrecht. Das BMF hat
diesbeziglich keine Steuerungsmaglichkeiten.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Im Rahmen der letztmaligen Budgeterstellung wurde in der UG 23 ein drittes Wirkungsziel

zur Anhebung des Pensionsantrittsalters der Beamtinnen- und Beamten eingefihrt. Die

Wirkungsziele werden beibehalten und lauten wie folgt:

Nachhaltige Finanzierbarkeit des Beamtenpensionssystems.

Angemessene Altersversorgung und finanzielle Absicherung bei Pflegebedirftigkeit
der Beamtinnen und Beamten im Ruhestand

Anhebung des durchschnittlichen faktischen Pensionsantrittsalters
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Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

e Die Pensionsreformen der Jahre 2000, 2003 und 2004 bewirkten grundlegende
Veranderungen in der Ermittlung der Leistungshohe und den Zugangsmaglichkeiten
zur Pension. Mit der Pensionsharmonisierung wurde ab 1. Janner 2005 ein
einheitliches Pensionsrecht fir alle Erwerbstatigen, auch jene im 6ffentlichen Dienst,
geschaffen. Adaptionen im Beamtenpensionsrecht werden daher durch die
entsprechenden Entwicklungen im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG)
und im Allgemeinen Pensionsgesetz (APG) bestimmt. Die zuletzt gesetzten
Malnahmen im Bereich der gesetzlichen Pensionsversicherung (Abschaffung der
Abschlage bei einem Pensionsantritt mit 540 Beitragsmonaten sowie Abschaffung
der Wartefrist zur erstmaligen Pensionsanpassung) gelten auch fir Neubeamte (das
sind Beamtinnen und Beamte ab Jahrgang 1976 oder ab Eintritt in das 6ffentlich-
rechtliche Dienstverhaltnis ab dem 1.1.2005). Da Neubeamte das regulare
Pensionsantrittsalter in der Regel aber erst nach dem Zeitraum des
Bundesfinanzrahmens erreichen, haben diese Maf3nahmen im Betrachtungszeitraum
keine finanziellen Auswirkungen.

e Firdas Jahr 2020 wurde eine gestaffelte Pensionsanpassung
(Pensionsanpassungsgesetz 2020, BGBI. | Nr. 98/2019) beschlossen: 3,6% bei einer
Pension bis 1.111 €, von 3,6% auf 1,8% linear absinkend bei einer Pension zwischen
1.111 € und 2.500 €, 1,8% bei einer Pension zwischen 2.500 € und 5.220 €, 94 € bei

einer Pension Uber 5.220 €.

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Die im Entwurf des Bundesfinanzrahmengesetzes 2020-2023 vorgesehenen
Auszahlungsobergrenzen werden gegeniber dem geltenden Bundesfinanzrahmengesetz
2019-2022, BGBI. | Nr. 20/2018, auf Basis aktualisierter Planungen betreffend Pensionsstand
und Pensionshohe adaptiert und an die Auszahlungsentwicklung der Vorjahre angepasst.
Zusatzlich wird die Valorisierung des Pflegegelds der pensionierten Beamtinnen und
Beamten ab dem Jahr 2020 bericksichtigt.

Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Der Bundesfinanzrahmen 2020-2023 bericksichtigt alle zum Zeitpunkt der Erstellung
bekannten Vorhaben, Prioritaten und Entwicklungen. Im Falle von unvorhergesehenen
Vorhaben ist die Bedeckung durch Umschichten innerhalb der UG (Umpriorisierungen)

vorzunehmen.
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UG 24 Gesundheit
Erfolg v. Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 1.083,3 1.118,0 1.231,6 1.260,7 1.293,0 1.326,0
fix 388,2 384,1 477,2 483,2 484,3 487,5
var 695,1 733,8 754,4 777,6 808,7 838,5
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

» Osterreich hat ein qualitativ hochwertiges, leistungsintensives Gesundheitssystem.
Verschiedene Kompetenzen und Finanziers fihrten jedoch durch Parallelstrukturen
und intransparente Finanzierungsstrome zu Effizienzverlusten und Mangeln der
Versorgungswirksamkeit (Uber- und Unterversorgung, Barrieren an Schnittstellen).

e Die langfristige Finanzierbarkeit der dsterreichischen Gesundheitsversorgung ist nur
durch standige Optimierung von Qualitat, Effizienz und Effektivitat einschlief3lich
Starkung von Gesundheitsforderung und Pravention nachhaltig sicherzustellen und
mit den Finanzausgleichspartnern fur die nachste Periode ab 2022 zu verhandeln.

* Umsetzung von Europaischem Recht im Bereich Lebensmittelsicherheit und -qualitat,
sowie Veterinarwesen einschlief3lich Tierschutz.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

e Sicherstellung des Zugangs zu einer auf hochstem Niveau qualitatsgesicherten,
flachendeckenden, leicht zugdnglichen, solidarisch finanzierten, integrierten und
abgestimmten Versorgung fur alle, unabhangig beispielsweise von Bildung, Status,
Geschlecht

¢ Gesundheitsforderung und Pravention hinsichtlich korperlicher und psychischer
Gesundheit der gesamten Bevdlkerung und von speziellen Zielgruppen (zB. Kinder),
auch fir Infektionskrankheiten (inkl. Krisen) und nicht Gbertragbare Erkrankungen

* Gewadbhrleistung des gleichen Zugangs von Frauen und Mannern zu gender-adaquaten
Angeboten der Gesundheitsforderung, Pravention und Versorgung

e Schutz der Verbraucherinnen- und Verbrauchergesundheit v.a. durch sichere
Lebensmittel, Gebrauchsgegenstande und kosmetische Mittel und durch klare
Informationen zu Lebensmittelqualitat und Erndhrung

e Sicherstellung von Tiergesundheit und -schutz zur Erfillung der
Verbrauchererwartungen und Gewahrleistung von Tier- und Warenverkehr
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Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

e Weiterentwicklung und Umsetzung des partnerschaftlichen Zielsteuerungssystems
gem. Art. 15a B-VG Vereinbarung Zielsteuerung-Gesundheit inkl. MaRnahmen der
Finanzzielsteuerung zur Umsetzung des bundesweiten Ausgabendampfungspfads
mit Obergrenzen fir 6ffentliche Gesundheitsausgaben (ohne Langzeitpflege) von
2017 — 2021 und Vorbereitung der neuen Finanzausgleichsperiode

* Ausbau der 6ffentlichen Berichterstattung zur dsterreichweiten Qualitatsarbeit
(Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualitat) fUr den stationaren und ambulanten
Bereich

* Ausbau und Etablierung von Primarversorgungseinheiten im Sinne des
Primarversorgungsgesetzes sowie Attraktivierung der allgemeinen Medizin

e Zielgerichtete Gesundheitsforderung und Pravention gem. Gesundheitszielen,
nationaler Gesundheitsforderungsstrategie, Aktionsplanen (zB. Diabetes- und
Demenzstrategie, SUPRA, Frihe Hilfen, Aktionsplan Frauengesundheit);
Nichtraucherschutz; Starkung psychischer Gesundheit; evidenzbasierte
Modernisierung v.a. onkologischer Friherkennung und -intervention

* Malinahmen zur Optimierung der Durchimpfungsraten mit wichtigen Impfstoffen
insb. Kinderimpfungen, Impfungen fir Personal im Sozial-, Gesundheits- und
Bildungsbereich

* Vorantreiben der Digitalisierung im Gesundheitswesen, ua. von
Telegesundheitsservices, der Weiterentwicklung von TEWEB und von ELGA auch in
Verbindung mit eHealth-Anwendungen wie dem e-Impfpass (Pilotierung,
Evaluierung).

* Ausbau genderdifferenzierter Datenerhebung (inkl. drittes Geschlecht) und
Auswertung fUr Gesundheits- und Qualitatsberichterstattung (zB. ATHIS, LKF-Daten)

e Steigerung der Effektivitat im Bereich Verbraucherinnen- und Verbrauchergesundheit
durch verstarkte Einbindung der AGES. Offensive zur Verbesserung der
Tiergesundheit, des Tierwohls bei Transporten und der Kennzeichnung von

Lebensmitteln sowie Starkung des Biolandbaus
Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

e Variable Auszahlungen fir die Krankenanstalten-Finanzierung hdngen vom
Steueraufkommen ab und verdndern sich entsprechend den aktuellen Prognosen.

e Anderungen durch Wegfall der Dotierung des Krankenkassen-Strukturfonds (ab
2019), durch Anpassung der Refundierungen an die soziale Krankenversicherung fur

Leistungen im Rahmen der Mindestsicherung/Sozialhilfe.
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e Mehrbedarf durch Umsetzung der Steuerreform 2020 durch Reduktion der SV-
Beitrdge bei Bauern und selbstdandig Erwerbstatigen. Der Einnahmenentfall der

Sozialversicherung wird vom Bund kompensiert.
Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmaf3nahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

* Umsetzung der Art. 15a B-VG Vereinbarung Zielsteuerung-Gesundheit (BGBI. | NR.
97/2017)

*  Weiterentwicklung und Evaluierung der Ausrichtung der AGES unter
Bericksichtigung neuer Aufgabenstellungen im Bereich Verbrauchergesundheit

* Ausbau der Expertise zur optimierten Steuerung des gesamten Gesundheitssektors
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UG 25 Familie und Jugend

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 7.1858 7.119,8 7.3938 7.6154 7.836,3 8.050,0
fix 7.185,8 7.119,8 7.393,8 7.615,4  7.836,3 8.050,0
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 24,4 25,4 25,4 25,4
Herausforderungen

In der UG 25 werden Mittel fir familien-, kinder- und jugendunterstitzende Leistungen
budgetiert, der Uberwiegende Teil davon im Familienlastenausgleichsfonds (FLAF). Die
Leistungen des FLAF sind im FLAG 1967 normiert und werden als zweckgebundene Gebarung
in der UG 25 abgebildet. Die Leistungen des FLAF stehen in enger Abhangigkeit mit der
demografischen Entwicklung, die Finanzierung ist abhangig von wirtschaftlichen Faktoren,
zumal der Dienstgeberbeitrag als Haupteinnahmequelle des FLAF, mit 6konomischen
Gegebenheiten am Arbeitsmarkt zusammenhangt.

e Die familien-, kinder- und jugendunterstitzenden Leistungen und Mafénahmen sind
allgemein anerkannt und weiterhin sicherzustellen.

* Das Familienbeihilfesystem soll unter den Schwerpunkten Birgerinnen- und
Birgerfreundlichkeit sowie Verwaltungsvereinfachung weiterentwickelt werden.

e Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist v.a. aufgrund demografischer und
gesellschaftlicher Veranderungen von grofRer Bedeutung, weswegen weiterhin
entsprechende Malinahmen zu treffen sind (zB. finanzielle Rahmenbedingungen,
bedarfsgerechte Kinderbildung und -betreuung).

e Ausschopfung der dezentralisierten EU-Fordermittel fir die Programme
EUROPAISCHES SOLIDARITATSKORPS und ERASMUS+: Jugend in Aktion.

e Im Rahmen der Schulbuchaktion erfolgt eine kontinuierliche Erweiterung des
Angebots an Unterrichtsmitteln durch E-Books als digitale Schulbicher. Damit sollen
alle Schulen in Osterreich die Mdglichkeit erhalten, das Lernen mit digitalen Medien

zu fordern.
Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele
e Lasten-und Leistungsausgleich zwischen kinderlosen Personen und Eltern mit

Unterhaltspflichten
e Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
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Verringerung von familidaren Notlagen und Unterstitzung von Familien bei der
Krisenbewaltigung, Vermeidung innerfamiliarer Konflikte bei Trennung und
Scheidung

Schutz von Kindern und Jugendlichen und Férderung ihrer Entwicklung als
eigenstandige Personlichkeiten, um ein selbststandiges und eigenverantwortliches
Leben zu fihren und ihre produktiven und kreativen Potenziale fir
gemeinschaftliches und gesellschaftliches Engagement zu nutzen

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Aktuell werden die 2017 neu eingefUhrten Maftnahmen (KBG-Konto,
Familienzeitbonus, Partnerschaftsbonus), die eine bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf unterstitzen sollen, wissenschaftlich untersucht. Der Endbericht wird 2021
vorliegen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll weiters durch MaRnahmen,
wie den verstarkten Einsatz von modernen Management-Instrumenten (zB. Audit
berufundfamilie), bewusstseinsfordernde Mal3nahmen (zB. Netzwerk Unternehmen
fur Familien) und durch den flachendeckenden, qualitativen Ausbau eines
bedarfsgerechten Kinderbildungs- und -betreuungsangebots sowie einer Ausweitung
der professionellen Ferienbetreuung verbessert werden.

Verbesserung der Anspruchsvoraussetzungen bei der Familienbeihilfe fir
Studierende

Ausbau von anonymen und kostenlosen (niederschwelligen) Beratungsleistungen fur
Familien

Forderung von Elternbildung, Gewaltpravention, Projekten zur Eltern- und
Kinderbegleitung in Scheidungs- und Trennungssituationen sowie von
Familienmediation um Konflikten vorzubeugen und den Kinderschutz zu verstarken.
Implementierung von Jugendpolitik als Querschnittsmaterie durch Umsetzung und
Weiterentwicklung der Osterreichischen Jugendstrategie und durch die
Implementierung der EU-Jugendstrategie sowie der EU-Programme EUROPAISCHES
SOLIDARITATSKORPS und ERASMUS+: Jugend in Aktion zur Steigerung der Qualitat

von Jugendmobilitat, Beschaftigungsfahigkeit und zur Erreichung der EU 2020-Ziele.

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Mehrbedarf insbesondere bei einzelnen Transferleistungen an die
Sozialversicherungstrager, Schiler- und Lehrlingsfreifahrten und Familienbeihilfe
Erhohung des Personal- und Sachaufwands der Zentralstelle der UG 25 aufgrund der
BMG-Novelle 2020 (Zusammenfihrung der Aufgabenbereiche Arbeit, Familie und

Jugend)
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Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmaf3nahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Aufgrund des Schuldenstands des Reservefonds fir Familienbeihilfen erfolgt eine analytische
Beobachtung und Kontrolle der Finanzierungsstrome des Ausgleichsfonds fir

Familienbeihilfen.

Strategiebericht 2020 bis 2023 89 von 145

www.parlament.gv.at



96 von 156

Zu 56 der Beilagen XXVII. GP - Strategiebericht

UG 30 Bildung
Erfolg v. Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 8.821,8 89313 9.262,2 9.561,1 9.837,5 10.113,6
fix 8.821,8 8.931,3 9.262,2 9.561,1 9.837,5 10.113,6
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Dynamik, die fortschreitende Digitalisierung,
internationaler Wettbewerb und gesteigerte Leistungsanforderungen an die
einzelnen Birgerinnen und Birger erfordern die laufende Weiterentwicklung des
Bildungssystems, um bestmdgliche Bildungs-, Entwicklungs- und
Qualifizierungsmaoglichkeiten fir die/den Einzelnen sowie im Sinne des Erhalts des
Wohlfahrtssystems, der Standortsicherung und des sozialen Zusammenhalts zu
gewahrleisten.

Die im internationalen Vergleich relativ hohe Zahl an Risikoschilerinnen und -
schilern, die die Grundkompetenzen nicht ausreichend beherrschen, sowie die
vergleichsweise geringe Anzahl an Schilerinnen und Schilern in den Spitzengruppen
erfordern qualitative Anstrengungen fir beide Zielgruppen, um individuelle
Entwicklungschancen zu fordern und Potenziale bedarfsgerecht zu starken.

Die Unterschiede hinsichtlich der Kompetenzniveaus, die Schillerinnen und Schiler
mit Migrationshintergrund und jene ohne Migrationshintergrund bei empirischen
Leistungsstudien erreichen, erfordern gezielte Forderanstrengungen, um erfolgreiche
Integration zu ermdglichen. Die Kompensation jener Ungleichheiten muss durch
Anstrengungen des Bildungssystems ausgeglichen werden.

Schulautonome Gestaltungsspielrdume und autonome Schwerpunktsetzungen
mussen konsequent an den Herausforderungen des einzelnen Schulstandorts
ausgerichtet werden, um die Bildungslaufbahnen der Kinder und Jugendlichen
bestmaglich zu fordern. Dies erfordert eine fortlaufende kontinuierliche Umsetzung

der neuen Steuerungslogik im Osterreichischen Schulsystem.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Erhéhung des Leistungs- und Bildungsniveaus der Schilerinnen und Schiler und von
Zielgruppen in der Erwachsenenbildung
Verbesserung der Bedarfsorientierung sowie der Chancen- und

Geschlechtergerechtigkeit im Bildungswesen

Strategiebericht 2020 bis 2023 90 VoNn 145

www.parlament.gv.at



Zu 56 der Beilagen XXVII. GP - Strategiebericht 97 von 156

Steigerung der Effektivitat und Effizienz in der Schulorganisation und
Bildungsverwaltung

Verbesserung der Bildungs- und Berufschancen durch Forderung der
Sprachkompetenz in der Unterrichts- und Bildungssprache Deutsch von Kindern in
elementarpadagogischen Einrichtungen und in der Schule.

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Erweiterung der padagogischen, personellen und organisatorischen schulautonomen
Gestaltungsspielraume und Profilbildung innerhalb des differenzierten
osterreichischen Schulwesens

Starkung der Grundkompetenzen und Kulturtechniken sowie sprachliche Férderung
fur Schilerinnen und Schiler, welche die Unterrichtssprache nicht ausreichend
beherrschen

Intensivierung der frihen sprachlichen Férderung in der elementaren
Bildungseinrichtung sowie Verbesserung der Bildungsibergange in Zusammenarbeit
mit dem Kindergarten

Verankerung digitaler Bildungsmedien und Intensivierung digitaler Aus- und
Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern

Starkung der Berufsbildung, Fachkraftequalifizierung in den Bereichen MINT und
Pflege sowie Weiterentwicklung von Lehre und Matura

Ausbau der Tagesbetreuung, Bereitstellung von sozialpadagogischem
UnterstUtzungspersonal in Kooperation mit den Landern gemaf3
Bildungsinvestitionsgesetz und Umsetzung des Schulbauprogramms SCHEP 2020
Etablierung einer Unterstitzungsstruktur zur Begabungs- und Exzellenzférderung in
Osterreich

Optimierung der inneren Organisationsstruktur der Bildungsdirektionen, sowie
Etablierung und Anwendung eines durchgehenden Bildungsmonitorings und —
controllings

Auszahlungsschwerpunkte

Strukturell bedingt entfallt in der Untergliederung 30 der Gberwiegende Anteil der
Auszahlungen auf die Bedeckung des Personalaufwandes fir Bundes- und
Landeslehrerinnen und -lehrer

Auszahlungen infolge der Fortfihrung des SCHEP (Schulentwicklungsprogramm) der
Bundesregierung, d.h. infolge von Investitionen im Bereich des Schulbaues
Bedeckung der Verpflichtungen des Bundes aus den Vereinbarungen gemaf3 Artikel

15a B-VG Uber die Elementarpadagogik fur die Kindergartenjahre bis 2021/22
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einschlief3lich ihrer Fortfihrung im Kindergartenjahr 2022/23 sowie Uber die
Forderung von Bildungsmaf3nahmen im Bereich Basisbildung sowie zum Nachholen
des Pflichtschulabschlusses

e Bedeckung der fir den Bund aus dem Bildungsinvestitionsgesetz resultierenden
Verpflichtungen

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Die Betrage des neuen Finanzrahmens orientieren sich weitgehend am alten Finanzrahmen,
wobei sich notwendige Budgetsteigerungen aus dem Schilermehr und den dadurch
erforderlichen Ressourcenzuweisungen ergeben.

Im Zusammenhalt mit dem strukturell bedingten hohen Anteil an Personalaufwendungen ist
die Untergliederung 30 von der effektiven Entwicklung des Personalaufwandes weiterhin
stark betroffen. Dariber hinaus ist ein sparsamer Mitteleinsatz fir Ermessensausgaben

notwendig, um den von der Bundesregierung verfolgten Budgetpfad einhalten zu kénnen.
Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Der Bundesfinanzrahmen 2020-2023 bericksichtigt alle zum Zeitpunkt der Erstellung
bekannten Vorhaben, Prioritaten und Entwicklungen. Im Falle von unvorhergesehenen
Vorhaben ist die Bedeckung durch Umschichten innerhalb der UG (Umpriorisierungen)

vorzunehmen.
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UG 31 Wissenschaft und Forschung

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 4412,0 4.627,6 5.010,5 5.114,0 5.051,8 5.0704
fix 4.412,0 46276 5.010,5 5.1140 5.051,8 5.0704
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

Bessere Arbeitsteilung zwischen den Hochschultypen sowie Orientierung an mittel-
und langfristigen Hochschulentwicklungs- und Forschungsstrategien sowie
Strukturreformen und Maldnahmen zur Verbesserung von Qualitat und Effizienz im
Universitatsbereich

Verhandlung der Leistungsvereinbarungen (LV) mit den 22 6ffentlichen Universitaten
fur die Periode 2022-2024 sowie konsequente Fortflhrung und Weiterentwicklung
der Universitatsfinanzierung NEU

Beschluss der FTI-Strategie 2030 der Bundesregierung und Umsetzung mit einem
jeweils dreijahrigen Pakt fUr Forschung, Technologie und Innovation sowie
Verhandlung von dreijahrigen Finanzierungs- und Leistungsvereinbarungen ab 2020
mit den im Entwurf des Forschungsrahmengesetzes genannten zentralen
Einrichtungen des BMBWF

Exzellenz- und Relevanzorientierung bei der Forderung einer ergebnisoffenen,
erkenntnisgetriebenen und anwendungsoffenen Grundlagenforschung als staatliche
Kernaufgabe und Grundlage fir radikale Innovationen, Starkung der Kooperation
zwischen den Forschungssektoren Uber den Innovationszyklus hinweg sowie
Einbindung der Zivilgesellschaft zur ErschlieSung von soziokulturellen
Innovationspotenzialen und Schaffung von zusatzlichen Doc- und Post-Doc-Stellen
Realisierung von Verbesserungspotentialen bei Wissenstransfer und
Entrepreneurship an Universitaten und bei Forschungsinfrastruktur; Forcierung der
Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und einer nachhaltigen
Drittmittelfinanzierung

Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit des Osterreichischen Wissenschafts- und
Innovationssystems insbesondere im EU- bzw. internationalen Kontext sowie
optimale Nutzung der EU-Programme (v.a. ERASMUS+ und HORIZON Europe)
Transformation des Wissenschaftssystems und aller seiner Leistungsbereiche fir das
digitale Zeitalter sowie fir die grof3en gesellschaftlichen Herausforderungen unter

besonderer Bericksichtigung der Sustainable Development Goals
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Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Qualitats- bzw. kapazitatsorientierte sowie Bologna-Ziele-konforme Erhéhung der
Anzahl der BildungsabschliUsse an Universitaten, Fachhochschulen und
Privatuniversitaten

Schaffung eines in Lehre und Forschung national abgestimmten, international
wettbewerbsfahigen Hochschul- und Forschungsraumes

Ein ausgeglichenes Geschlechterverhaltnis in FGhrungspositionen und Gremien sowie
beim wissenschaftlichen/kinstlerischen Nachwuchs

Sicherstellung eines hohen Grads an Spitzenforschung durch erfolgreiche Teilnahme
am EU-Forschungsrahmenprogramm sowie durch kompetitive

FérderungsmalRnahmen in der Grundlagenforschung in Osterreich

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Umsetzung und Begleitung der LV mit den Universitaten 2019-2021 und 2022-2024
und Implementierung der Universitatsfinanzierung NEU, Umsetzung der LV 2018-
2020 mit der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften (OAW) und dem
Institute of Science and Technology Austria sowie Umsetzung der FTI-Schwerpunkte
der Bundesregierung (Pakt fUr Forschung, Technologie und Innovation) va. in der
Verhandlung von Finanzierungs- und Leistungsvereinbarungen mit den im FoFinG
genannten zentralen Einrichtungen des BMBWF fir 2021-2023 und durch gezielte
Beteiligung an EU-Missionen und Partnerschaften

Begleitung und Umsetzungsplanung der Exzellenzinitiative fir Spitzenforschung im
Bereich der Grundlagenforschung mit dem FWF

Struktur- und Aufgabenreform der Geologischen Bundesanstalt und der
Zentralanstalt fir Meteorologie und Geodynamik (GBA/ZAMG) mit dem Ziel der
Schaffung eines nationalen Zentrums fur Klimaforschung und Daseinsvorsorge
Ausbau des Angebots an Fachhochschul-Studienplatzen

Beratung und Ausbau der Forderung von Studierenden

Forderung exzellenter Forschung und Verankerung der osterreichischen
Wissenschafts- und Forschungscommunity im europaischen Forschungsraum, etwa
durch Férderung der Nutzung von state-of-the-art (Grol3-) Forschungsinfrastruktur
oder von Plattformen und Kooperationen zum Aufbau von kritischer Masse
insbesondere im Kontext der Missionsorientierung in HORIZON Europe sowie
nationale Reformen zur Teilnahme Osterreichs am Europaischen Forschungsraum
Erarbeitung eines Nachfolgeprogramms zu Sparkling Science

(Re-)Investition im Bereich Grof3forschungsinfrastruktur sowie KMA-

(Bau-)Investitionen
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Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

FUr den FWF werden 2022 und 2023 jeweils 40 Mio. € mehr zur Verfigung stehen. Fir die
Universitaten gibt es insgesamt eine Erhéhung um rund 56 Mio. € (fir Sonderbauprogramm
und Gehaltserhohungen). Im Bereich der FH konnten fir den Ausbau sowie die Beibehaltung
der erhéhten Férdersatze insgesamt rund 55 Mio. €, fur die OAW (inkl. Campus Bau)
insgesamt 38,4 Mio. € mehr in den Finanzrahmen aufgenommen werden.

Erforderliche Steuerungs- und KorrekturmafRnahmen zur Einhaltung der Obergrenzen
Der Bundesfinanzrahmen 2020-2023 bericksichtigt alle derzeit mit dem BMF akkordierten

Vorhaben und Prioritaten. Im Falle von unvorhergesehenen Vorhaben wird die Bedeckung

durch Umschichtungen innerhalb der UG vorgenommen.
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UG 32 Kunst und Kultur

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 454,9 456,5 466,0 461,8 459,0 459,5
fix 454,9 456,5 466,0 461,8 459,0 459,5
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,1 0,2 0,2 0,2
Herausforderungen

Die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ist ein wichtiger Faktor fir die hohe
Lebensqualitdt einer Gesellschaft. Kunst und Kultur sind auch bedeutende Elemente
gesellschaftlichen Zusammenhalts und des Identitatsbewusstseins. Dariber hinaus
liefern Kunst und Kultur auch wesentliche Impulse fir die wirtschaftliche Entwicklung
Osterreichs. Die intensive Vermittlung kultureller, materieller und immaterieller
Werte und die Verbesserung der Moglichkeiten zur Teilhabe maglichst breiter
Bevdlkerungsschichten sind eine wesentliche Herausforderung. Das materielle und
immaterielle Kulturerbe birgt zudem ein breit gefachertes Potenzial fir eine
nachhaltige soziale Entwicklung und stellt damit eine wesentliche Grundlage fir die
kunftige Ausrichtung der Gesellschaft dar. Ausgehend vom aktuellen
Regierungsprogramm soll unter Einbeziehung aller Gebietskorperschaften und mit
Partizipation der Kulturinitiativen, Kinstlerinnen und Kinstler bzw.
Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter in einem strukturierten Verfahren eine Kunst-
und Kulturstrategie entwickelt werden.

Die Freiheit des kulturellen und kreativen Schaffens ist Voraussetzung fur eine
facettenreiche und qualitdtsvolle Kunst- und Kulturlandschaft. Um diese Freiheit des
Schaffens zu ermdglichen, sind daher vor allem die Rahmenbedingungen fir die
kunstlerische und kulturelle Arbeit laufend abzusichern und zu verbessern und den
Bekanntheitsgrad heimischer zeitgendssischer Kunst international zu erhohen. Als
Garant dessen ist zundchst eine Entwicklung einer gemeinsamen Strategie von Bund,
Landern und Gemeinden notwendig, um die Kulturstrategie Fair Pay umzusetzen.
Ebenso soll die Forderung des kinstlerischen Nachwuchses und allen voran die
gendergerechte Férderung von Kunstschaffenden weiterhin besonderes Augenmerk
geschenkt werden.

Im Sinne von Good Governance sind die Verwaltungsablaufe hinsichtlich Effizienz,
Transparenz, Partizipation und Synergiebildungen laufend zu Uberprifen und quer
durch alle Gebietskorperschaften zu verbessern. Insbesondere den

Herausforderungen und Moglichkeiten der Digitalisierung ist besonderes Augenmerk
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zu schenken, wie etwa dem Vorantreiben der Digitalisierungsoffensive zum

Kulturerbe oder der elektronischen Antragstellung.
Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

e Gewadbhrleistung nachhaltig stabiler Rahmenbedingungen fir das zeitgendssische
Kunstschaffen und dessen Vermittlung (Gleichstellungsziel)

* Absicherung des kulturellen Erbes und die staatlichen Kultureinrichtungen und
Gewahrleistung eines breiten Zugangs der Offentlichkeit zu Kunst- und Kulturgitern

Wichtigste laufende und geplante MalRnahmen und Reformen

e Forderungsschwerpunkte im Bereich der zeitgendssischen Kunst: Chancengleichheit
der Geschlechter im Vergabeprozess, Kinstlerischer Film, Buchpreise und Literatur,
Freie Szene, Musik und darstellende Kunst

* Gewabhrleistung von Planungssicherheit in Form von Mehrjahresvertragen im Bereich
der Kunstférderung, Unterstitzung der Mobilitat der Kunstschaffenden und
Zurverfigungstellung von Startstipendien fir den kinstlerischen Nachwuchs

e Starkung von Gender Budgeting bei Forderungen

* Unterstitzung der Teilnahme an internationalen Programmen wie beispielsweise der
EU, der UNESCO und des Europarates

e Strategieentwicklung gemeinsam zwischen Bund, Bundeslandern und Gemeinden fir
Fair Pay

e Verstarktes Beteiligungscontrolling im Bereich der Bundesmuseen und
Bundestheater, Monitoring der Teilhabe am Angebot der Bundestheater und
Bundesmuseen und Gewdhrleistung des Zugangs zu Kunst- und KulturgUtern fir die
Offentlichkeit

e Fortfihrung der Reform des Bundesdenkmalamts

* Umsetzung des Impulsprogramms der Baukulturellen Leitlinien des Bundes
Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz
Die Abweichungen ergeben sich insbesondere durch die Fortfihrung der Generalsanierung

des Volkstheaters, der Durchfihrung des Calls ,,Kunst und Kultur im digitalen Raum"

gemeinsam mit den Landern sowie der Erhohung der Férdermittel fUr die Freie Szene.
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Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmaf3nahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Der Bundesfinanzrahmen 2020-2023 bericksichtigt alle zum Zeitpunkt der Erstellung
bekannten Vorhaben, Prioritaten und Entwicklungen. Im Falle von unvorhergesehenen

Vorhaben ist die Bedeckung durch Umschichten innerhalb der UG (Umpriorisierungen)

vorzunehmen.
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UG 33 Wirtschaft (Forschung)

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 111,0 105,4 115,5 115,55 115,5 115,5
fix 111,0 105,4 115,5 115,5 115,5 115,5
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

* Innovationen sind wesentliche Standort- und Produktionsfaktoren. In diesem
Zusammenhang ist entscheidend, dass eine Transformation in eine wissensbasierte,
digitalisierte Wirtschaft gelingt. Dazu gilt es, den Umfang und das Niveau der in
Osterreich entwickelten Innovationen zu steigern sowie die erfolgreiche Umsetzung
in marktfahige Produkte und Dienstleistungen zu unterstitzen.

¢ Osterreichische Unternehmen stehen in einem globalen Wettbewerb. Durch
Innovationen sollen technologische und marktorientierte Wettbewerbsvorteile erzielt
werden, damit Osterreichische Unternehmen ihre Marktposition verbessern bzw. eine
fuhrende Stellung einnehmen.

e Das BMDW unterstitzt daher mit seinen Programmen und Maf3nahmen das Ziel der
Bundesregierung, wonach Osterreich zu den innovativsten Landern der EU aufsteigen
und sich langfristig in der Gruppe der ,Innovation Leader" etablieren soll, das heif3t in
der Gruppe jener Lander, die an der Wissensgrenze forschen und an der

technologischen Grenze produzieren.
Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

e Starkung der Innovationskraft der 6sterreichischen Unternehmen durch weitere
Intensivierung der Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft mit einem Fokus auf
Digitalisierung, durch Verbreiterung der Innovationsbasis und durch Ausbau des
Technologietransfers

e Stabilisierung der Neugriindung von wissens- und forschungsintensiven
Unternehmen

» Bessere Nutzung des in Osterreich vorhandenen Potenzials an Fachkraften,
insbesondere durch Erh6hung des Anteils von Frauen in Forschung, Technologie und

Innovation
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Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Das BMDW ist ein mal3geblicher Unterstitzer fir die unternehmensbezogene angewandte
Forschung, Technologie und Innovation (FTI). Insbesondere erfolgt eine Konzentration auf
jene innovativen Felder, in denen die Voraussetzungen fir eine langfristige internationale
Wettbewerbsfahigkeit der heimischen Wirtschaft, fir eine Sicherung qualitativ hochwertiger
Arbeitsplatze sowie fur den Wirtschaftsstandort Osterreich geschaffen werden
(standortrelevante Forschung).

* Forderung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und wissenschaftlicher Forschung
(COMET Kompetenzzentren, Christian Doppler-Forschungsgesellschaft etc.),
besonders auch durch internationale FTI-Kooperationen sowie Intensivierung der
Forderung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und wissenschaftlicher Forschung in
den Bereichen Life Sciences und Digitalisierung

* Unterstitzung internationaler Forschungs- und Technologiekooperationen
insbesondere durch Kofinanzierung der Aktivitaten des Bereichs ,Europaische und
Internationale Programme" der Forschungsforderungsgesellschaft mbH (FFG) sowie
der europdischen/internationalen Forderungsprogramme , Eurostars" (EUREKA) und
~Beyond Europe"

» Starkung der Risikokapitalfinanzierung in Osterreich, Unterstitzung der Grindung
von jungen technologieorientierten Unternehmen und Steigerung ihrer
Uberlebensrate durch die Finanzierungsprogramme der Austria Wirtschaftsservice
GmbH (aws) in Form von Pre-Seed- und Seedfinancing, Business-Angel-Aktivitaten
usw.

e Forcierung des Technologietransfers und der Patentverwertung durch entsprechende
Forderprogramme von FFG und aws und durch Forderung der Kooperativen
Forschungseinrichtungen der 6sterreichischen Wirtschaft (Austrian Cooperative
Research — ACR)

* Fdrderungen im Rahmen der Kreativwirtschaftsstrategie fur Osterreich, umgesetzt
von aws und Kreativwirtschaft Austria, sowie im Bereich Humanressourcen,
umgesetzt durch das FFG-Programm ,Forschungskompetenzen fur die Wirtschaft"

e Mitwirkung an der Erarbeitung der FTI-Strategie 2030
Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Der Anstieg der Auszahlungsobergrenzen in der UG 33 resultiert aus der Bereitstellung
zusatzlicher Mittel fir das Vorhaben IPCEI Mikroelektronik bei gleichzeitigem Auslaufen der
mit Beschluss des Ministerrats vom 5. Juli 2016 (MRV 8/25) im Zeitraum 2017-2019 zusatzlich

bereitgestellten Mittel fir Unternehmensgrindungen (Seedfinancing).
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Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Die mit Beschluss des Ministerrats vom 5. Janner 2018 (MRV 2/11) eingeleitete
Kostendampfung im Bereich der Férderungen wird durch notwendige Adaptierungen in den
einzelnen Detailbudgets umgesetzt. Dazu werden laufend Evaluierungen sowie die Setzung
maoglicher Reorganisationsmalinahmen durchgefihrt. Die Bedeckung von bereits
eingegangenen Verpflichtungen erfolgt allenfalls aus angesparten Ricklagen.
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UG 34 Innovation und Technologie (Forschung)

Erfolg v. Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 437,0 438,1 461,6 461,6 461,6 461,6
fix 437,0 438,1 461,6 461,6 461,6 461,6
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 -5,6 -6,7 -6,7 -6,7
Herausforderungen

Auf den globalisierten Markten wachst die Konkurrenz jener Lander, die im mittleren
Technologiesegment zu deutlich ginstigeren Kosten wissensintensive
Dienstleistungen und technologieintensive Produkte anbieten kénnen.
Grundlegende Trends wie Klimawandel, Demografie oder Energieknappheit
erfordern einen zunehmenden Losungsbeitrag in der Forschung, Technologie und
Innovation. Nur Lander, die den Stand des Wissens und die technologischen
Maoglichkeiten standig erweitern, werden in der Lage sein, diese Herausforderungen
erfolgreich zu meistern und kénnen die sich damit neu ergebenden Chancen optimal
nutzen.

Die privaten Forschungs- und Entwicklungsausgaben des Industriesektors sind hohen
zyklischen Schwankungen ausgesetzt. Zur Gegensteuerung setzt das BMK als
strategische Maldnahmen auf die Starkung der F&E-Aktivitaten und das Erreichen
einer optimalen Hebelwirkung auf den Privatsektor.

Das BMK arbeitet fir einen Forschungs-, Technologie- und Innovationsstandort
Osterreich auf hohem Niveau, der mit der Entwicklung innovativer Produkte und
Dienstleistungen die Wettbewerbsfahigkeit des relevanten Teils des dsterreichischen
Unternehmenssektors erhoht.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Steigerung der Forschungs-, Technologie- und Innovations-Intensitat (FTI-Intensitat)
des Osterreichischen Unternehmenssektors

Entwicklung von Technologien fir eine moderne, effiziente, leistungsfahige und
sichere Infrastruktur zur Bewaltigung der grof3en Zukunftsherausforderungen
Klimawandel und Ressourcenknappheit

Steigerung der Zahl der Beschaftigten im Bereich Technologie und Innovation mit
besonderem Augenmerk auf Erhéhung des Anteils der Frauen
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Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

e Forderung von Spitzentechnologie und Weiterfihrung der Technologie-
Programme/Initiativen entlang der Themenbereiche des BMK wie Mobilitat, Energie,
Produktion, Informations- und Kommunikationstechnologien, Weltraum,
Humanpotenzial.

e Strategische Weiterentwicklung der osterreichischen auf3eruniversitaren und
industrie- bzw. wirtschaftsorientierten Forschungseinrichtungen zu international
wettbewerbsfahigen Einrichtungen und Starkung des Standorts Osterreich als F&E-
Headquarter.

e Starkung und Weiterentwicklung der dsterreichischen Mikroelektronikindustrie
(Silicon Austria Labs, Important Projects of Common European Interest - IPCEI
Mikroelektronik).

e WeiterfUhrung und Weiterentwicklung der Schwerpunktsetzung in FTI wie zB.
Digitalisierung, Automatisiertes/Autonomes Fahren, kinstliche Intelligenz, Klima-
und Energieforschung, Bio6konomie, Produktionstechnologien, Industrie 4.0,
Elektromobilitat, demographischer Wandel, Werkstofftechnologie.

* Mitwirkung an der Erstellung der FTI-Strategie 203o0.

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Die Abweichungen im Bundesfinanzrahmen 2020 bis 2023 sind durch eine Fortschreibung der
Auszahlungsobergrenzen, durch zusatzliche Finanzierung der Important Projects of Common
European Interest (IPCEI) in den Bereichen Mikroelektronik und Batterie sowie durch
Kompetenzibertragungen basierend auf die Bundesministeriengesetz-Novelle 2020

begrindet.
Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Konsequente Weiterverfolgung der Identifizierung und Umsetzung von Méglichkeiten der

Effizienzsteigerung bzw. Kostendampfung.
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UG 40 Wirtschaft

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 465,8 469,5 489,3 365,2 301,5 305,0
fix 465,8 469,5 489,3 365,2 301,5 305,0
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,3 0,3 0,3 0,3
Herausforderungen

Die zentralen Herausforderungen betreffen die Sicherung des Osterreichischen
Wirtschaftsstandortes. Dies soll durch eine nachhaltige Steigerung der
Wettbewerbsfahigkeit von Unternehmen erfolgen, wobei auf Digitalisierung sowie
den BuUrokratieabbau fokussiert wird. Gleichzeitig gilt es die 6ffentlichen Mittel
effizient einzusetzen sowie den demografischen Wandel gesamtstrategisch zu
bericksichtigen.

Der Fokus der Wirtschaftspolitik liegt auf einem Strukturwandel, wobei der Starkung
der Industrie aufgrund ihrer engen Verflechtung mit dem Dienstleistungssektor und
dem digitalen Wandel eine besondere Bedeutung zukommt. Gerade die Industrie
kann durch nachhaltige Investitionen eine dynamische Vorreiterrolle im Klimaschutz
einnehmen. Dazu missen wirtschaftspolitische Weichenstellungen vorgenommen,
innovations- und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen geschaffen sowie eine
auf die Zukunft gerichtete Politik zur Sicherung des Fachkraftebedarfs forciert
werden.

In der Aul3enwirtschaft sind optimale Rahmenbedingungen (zB. durch ein starkes und
regelgestitztes multilaterales Handelssystem) sicherzustellen, da der Wettbewerb in-
und aul3erhalb der EU starker wird und das weltwirtschaftliche Umfeld schwierig
bleibt.

Um die Chancen der digitalen Entwicklung fir Gesellschaft, Unternehmen und
Verwaltung auszuschopfen, ist eine umfassende Digitalisierungsstrategie zu
erarbeiten und konsequent umzusetzen. Um mit internationalen Entwicklungen
Schritt zu halten, ist die Digitalisierung voranzutreiben. Ferner sollen ua. Angebote
fur Burgerinnen und Birger sowie Unternehmen im Bereich E-Government im Sinne
der Vereinfachung von Behérdenwegen zur Entbirokratisierung ausgebaut sowie
UnterstitzungsmalRnahmen fir Unternehmen im Bereich E-Commerce gesetzt

werden.
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Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

e Starkung der Wettbewerbsfahigkeit der dsterreichischen Wirtschaft mit Fokus auf
KMU

e Erhohung der Attraktivitat des Wirtschaftsstandortes

e Starkung der Osterreichischen Auf3enwirtschaft

* Steigerung des Digitalisierungsgrades zum Nutzen fur die Gesellschaft, Wirtschaft
und Verwaltung

e Starkung der Position von Frauen insbesondere auch in technischen Berufen durch

Schaffung geschlechterfreundlicher Rahmenbedingungen
Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

* Unterstitzung von Unternehmensinvestitionen und -grindungen insbesondere in
innovations- und wissensbasierten Bereichen durch die Austria Wirtschaftsservice
GmbH

*  Weiterentwicklung der Austrian Business Agency zu einer Standortagentur

e ,Regulatory Sandboxes" zur Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes

* Unterstitzung osterreichischer KMU, insbes. hinsichtl. ihrer
Digitalisierungsfortschritte

e Erarbeitung der Standortstrategie 2040 zum Setzen neuer Wachstumsimpulse,

* Verbesserung der aufRenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch Fortsetzung der
Internationalisierungsoffensive ,go international®

* Teilnahme an Weltausstellungen

e Erarbeitung einer Afrika-Strategie fir vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit

e Umsetzung der Auf3enwirtschaftsstrategie sowie Schaffung einer Exportplattform

e Erarbeitung neuer bzw. Modernisierung bestehender Berufsbilder,
Weiterentwicklung und Attraktivierung der Berufsbildung (insb. betriebliche
Lehrlingsausbildung), Schaffung (gesetzlicher) Grundlagen fir hohere Berufsbildung,

* Bereitstellung der Geodaten- und Messtechnikinfrastruktur sowie Ausbau der
automatisierten digitalen Verfahren und Online-Dienste im Rahmen der
Grundstucksdatenbank

e Erhaltung des kulturhistorischen Baubestandes

e Weiterer Ausbau der Plattform ,oesterreich.gv.at" und der ,10 wichtigsten
Behordenwege Online®

e WeiterfUhrung der Arbeiten zur Umsetzung von ,Once Only" zur Reduktion von
Mehrfachmeldungen an Behorden

*  Weiterer Aufbau Digitaler Kompetenzen in Gesellschaft und Wirtschaft und

Koordinierung eines digitalen Aktionsplans fur Osterreich
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e Weiterentwicklung der BRZ GmbH zu einem Kompetenzzentrum fur Digitalisierung in

der Bundesverwaltung
Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz
Die Reduktion der Auszahlungsobergrenzen in der UG 40 resultiert iW. aus dem
plangemafRen Auszahlungsrickgang fir die 2017 gesetzten
Wirtschaftsférderungsprogramme. Die BMG-Novelle 2020 wirkt sich durch die Ubernahme
der Angelegenheiten der BRZ GmbH aus.

Erforderliche Steuerungs- und KorrekturmafRnahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Die Bedeckung von bereits eingegangenen Verpflichtungen erfolgt aus angesparten
Rucklagen (AT:net, KMU.Digital, aws Sonderprogramme 2017).
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UG 41 Mobilitat
Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 3.806,5 4.092,4 4.077,6 4.142,2 4.2259 4.458,0
fix 3.806,5 4.092,4 4.077,6 4.142,2 4.2259 4.458,0
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 -4,8 -5,7 -5,4 -5,4
Herausforderungen

* Leistungsfahige, sichere sowie 6kologisch nachhaltige Sicherung der Mobilitat
(insbesondere im Offentlichen Verkehr)

e Infrastrukturausbau zur nachhaltigen Bewaltigung des Verkehrsaufkommens und
gleichzeitig Sicherung des Wirtschaftsstandorts Osterreich

» Offentlicher Verkehr muss aus Grinden des Klimaschutzes sowie zum Schutz und zur
Bewahrung der heimischen Lebensgrundlagen und der natirlichen Ressourcen
forciert werden.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

* Verbesserung der Verkehrssicherheit

* Sicherung der Mobilitat von Menschen und Gitern unter BerlUcksichtigung
okologischer, sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit

e Sicherstellung der Gendergerechtigkeit in der Mobilitat

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

e Erarbeitung und Weiterentwicklung verkehrspolitischer Rahmenbedingungen,
insbesondere zur Férderung umweltfreundlicher Verkehrstrager und einer
nachhaltigen Mobilitat. Abschluss von Vertragen mit Eisenbahn-
Infrastrukturunternehmen bzw. Eisenbahn-Verkehrsunternehmen betreffend
Bereitstellung der Infrastruktur bzw. Erbringung von Verkehrsdiensten, insbesondere
Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung der Infrastruktur sowie fir Leistungen auf
Basis der Verkehrsdienstevertrage

* Implementierung des integrierten Taktfahrplans im Nah- und Fernverkehr,
Weiterentwicklung und Verbesserung von Qualitat und Effizienz bei den

gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Schienenverkehr
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Vorbereitung und EinfGhrung attraktiver regionaler und dsterreichweiter
Jahresnetzkarten in Umsetzung des Regierungsprogrammes (,,1-2-3 Klimaticket™).
Vorbereitung ab 2020, stufenweise EinfUhrung ab 2021

Identifizierung und Umsetzung von Malinahmen zur Senkung der Kosten bei den
Investitionsprogrammen zur Schieneninfrastruktur

Weiterentwicklung und Umsetzung der Malinahmen zur Verkehrssicherheit auf
Grundlage des Osterreichischen Verkehrssicherheitsprogramms 2011-2020 unter
BerUcksichtigung des Konzepts der ,Vision Zero"; Steigerung der Verkehrssicherheit
auch durch umfassende Sicherheitsuntersuchungen und intensive LKW-Kontrollen
Gendertrainings sowie Weiterentwicklung entsprechender Wissens- und
Datengrundlagen

Weitere Identifizierung und Umsetzung von Verwaltungsreformen im BMK
insbesondere mit dem Ziel der Konzentration auf Kernaufgaben und der
Kompetenzbereinigung zwischen Bund und Landern

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Die im Bundesfinanzrahmengesetz 2020 bis 2023 vorgesehenen Auszahlungsobergrenzen fur
die Jahre 2020 bis 2023 orientieren sich an vorhandenen Verpflichtungen und geplanten
Bedarfen, die insbesondere im Jahr 2020 auch erste Malinahmensetzungen aus dem
Regierungsprogramm beinhalten. Abweichungen ergeben sich auf Grund der

Kompetenzanderungen gemaf’ Bundesministeriengesetz-Novelle 2020.
Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen
Konsequente Weiterverfolgung der Identifizierung und Umsetzung von Méglichkeiten der

Effizienzsteigerung bzw. Kostendampfung. Insbesondere erfolgt eine konsequente

Umsetzung der Kostensenkungs- und Rationalisierungsprogramme und der damit

verbundenen Zuschisse des Bundes in Bezug auf das Investitionsprogramm und den

laufenden Betrieb der OBB Infrastruktur.
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UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus
i Mio. € Erfolg  v. Erfolg Bundesfinanzrahmen
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 23247 24364 26296 26261 2.6003 25658
fix 10062 10055 14450 13415 13157 12811
var 13184 14309 11846 12846 12846 12846
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 3786 3736 3445 3445
Herausforderungen

e Die nachhaltige Entwicklung des landlichen Raums und Regionalentwicklung unter
ausgewogener Bericksichtigung der sozialen, 6kologischen und 6konomischen
Anliegen sowie die Erndhrung der 6sterreichischen Bevolkerung mit regionalen
Produkten durch eine flachendeckende Landwirtschaft sind sicherzustellen, die
Kulturlandschaft ist zu bewahren. Die flachendeckende Versorgung der Bevélkerung
und Wirtschaft mit zeitgemafRen Kommunikationsdiensten soll den
Wirtschaftsstandort Osterreich absichern.

* Eine wesentliche Herausforderung ist die Erhohung des Schutzes der Bevolkerung vor
Naturgefahren durch Investitionen in 6kologisch vertragliche Malinahmen sowie die
Starkung des Gefahrenbewusstseins und der Eigenverantwortung der Bevélkerung.

* FuUrdie Erhaltung der Gewasser als natirliche Lebensraume, als Grundlage einer
lebenswerten Umwelt und als langfristig nutzbare Ressource fir kommende
Generationen sind verstarkt Malinahmen zu setzen, die auf Basis von
vorausschauenden Planungen die Ausgewogenheit zwischen effizienter Nutzung und
Schutz der Ressourcen sicherstellen.

e Durch ein zeitgemal3es Forstwesen soll die nachhaltige Bewirtschaftung des
heimischen Waldes und dadurch sein Schutz als Grundlage zur Sicherung seiner
multifunktionalen Wirkungen sichergestellt werden.

* Der Osterreichische Tourismus ist einem starken internationalen Wettbewerb
ausgesetzt. Es missen daher MalRnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung des
Tourismusstandortes Osterreich gesetzt werden, damit der Tourismus seine Rolle als
wichtige Konjunkturstitze und Arbeitgeber mit Standortgarantie beibehalten kann.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

e Starkung des Schutzes der Bevolkerung und der Lebensrdaume vor den Naturgefahren
Hochwasser, Lawinen, Muren, Steinschlag und Hangrutschungen

e Nachhaltige Entwicklung moderner und vitaler landlicher Regionen sowie Sicherung
einer wettbewerbsfahigen, multifunktionalen und flachendeckenden 6sterreichischen
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Landwirtschaft auf der Basis bauerlicher Familienbetriebe und der in- und
auslandischen Absatzmarkte

Schutz und Erhalt der Lebensgrundlagen und Lebensrdume fir Mensch und Natur
durch nachhaltige Sicherung der Ressource Wasser, der Infrastruktur zur
Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung sowie durch nachhaltige Starkung der
Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkung des Waldes

Starkung und nachhaltige Weiterentwicklung des Tourismusstandortes Osterreich
Gleichstellungsziel: Ausgeglichenes Geschlechterverhaltnis bei den Schilerinnen und

Schilern in den hoheren land- und forstwirtschaftlichen Schulen

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Umsetzung der Programme im Bereich der 1. Saule
(Marktordnungsmaf3nahmen/Direktzahlungen) und 2. Sdule (Landliche Entwicklung)
der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Strukturpolitik, Steigerung der
Wettbewerbsfahigkeit im Bereich der Landwirtschaft, Unterstitzung von
Innovationen, sowie Forcierung der Exportchancen

Umsetzung der Breitbandstrategie 2030 insbesondere mit der Erarbeitung von
Mal3nahmen zur Stimulierung des Breitbandausbaus mit dem Ziel des nahezu
flachendeckenden Ausbaus von ultraschnellen Breitbandzugangen
Weiterentwicklung der Rohstoffstrategie im Bereich Rohstoffe und Bergbau
Versorgung der anerkannten Zivildiensteinrichtungen mit Zivildienstpflichtigen
Bildungsschwerpunkte im héheren land- und forstwirtschaftlichen Schulwesen
Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie, Errichtung und Instandhaltung von
Schutzbauten, Schutzwald und Einzugsgebietsbewirtschaftung sowie Starkung der
Risikokommunikation Uber Naturgefahren; Erstellung, Steuerung und Umsetzung der
MalRnahmenprogramme gemaf? nationalem Gewasserbewirtschaftungsplan (NGP)
Sicherstellung von Investitionen fir Neuerrichtung und Werterhaltung der
Wasserinfrastruktur und einer fir die Bevolkerung zumutbaren Gebihrengestaltung
Umsetzung des neuen nationalen Waldprogramms (Waldstrategie 2020+), Forcierung
der Maldnahmen zur Anpassung der Walder an den Klimawandel, Verbesserung der
forstlichen Ausbildung durch eine Ausweitung der Forstwarteausbildung sowie
Verbesserung des Nachhaltigkeitsmonitorings durch Umstellung der nationalen
Waldinventur auf eine fortlaufende (,permanente") Erhebung

Umsetzung des Plan T — Masterplan fir Tourismus

Strategiebericht 2020 bis 2023 110 VON 145

www.parlament.gv.at



Zu 56 der Beilagen XXVII. GP - Strategiebericht 117 von 156

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Die Steigerung des BVA 2020 gegeniber 2019 ist auf die neue Kompetenzverteilung im
Bundesministeriengesetz zurickzufihren. Finanzielle Mittel wurden fur den Zivildienst aus
der UG 11 und fir Telekommunikation, Fernmeldebehorden/Funkiberwachung und die
Sicherheitsforschung von der UG 41 sowie der Bereich Bergbau und die
Siedlungswasserwirtschaft aus der UG 43 transferiert.

Zusatzlich wurde das von der Bundesregierung beschlossene Lawinenschutzprogramm
(,Aktionsprogramm Lawinen") bis 2022 bericksichtigt.

Erforderliche Steuerungs- und KorrekturmafRnahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Der Bundesfinanzrahmen 2020-2023 bericksichtigt alle zum Zeitpunkt der Erstellung
bekannten Vorhaben, Prioritaten und Entwicklungen. Im Falle von unvorhergesehenen
Vorhaben ist die Bedeckung durch Umschichten innerhalb der UG (Umpriorisierungen)
vorzunehmen. Die Identifizierung und Umsetzung von Mdglichkeiten der Effizienzsteigerung

bzw. Kostendampfung wird konsequent weiterverfolgt.
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UG 43 Klima, Umwelt und Energie

Erfolg . Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 637,5 663,4 441,2 493,7 505,9 493,1
fix 637,5 663,4 441,2 493,7 505,9 493,1
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 -319,6 -302,0 -273,1 -273,1
Herausforderungen

e DerKlimawandel bedroht die Menschheit und Umwelt, daher ist eine rasche und
wirksame Handhabung der Klimaschutzinstrumente zur zeitgerechten und
kosteneffektiven Erreichung der Klimaschutzziele und zur Steigerung des Einsatzes
erneuerbarer Energietréager und der Energieeffizienz unerlasslich. Die Energiepolitik
leistet hier durch die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen einen
wesentlichen Beitrag. Neben Nachhaltigkeit ist die Versorgungssicherheit und die
bestmdgliche Integration Erneuerbarer Energien in den heimischen Energiemix
zentral. Nur so kann der Wirtschaftsstandort Osterreich attraktive
Rahmenbedingungen auch fir energieintensive Unternehmen schaffen und damit
qualitativ hochwertige grine Arbeitsplatze sichern.

* Die Umsetzung der Energie- und Klimaziele der Europaischen Union und die
Erreichung der Pariser Klimaziele sind fir Osterreich prioritar. Dazu bedarf es unter
anderem einer Transformation des bestehenden Energiesystems hin zu einem
Energiesystem, in welchem der Ausbau erneuerbarer Energien, Phase-out fossiler
Energietrager, Energieeffizienz und Versorgungssicherheit mit Wachstum,
Beschaftigung und budgetarer Nachhaltigkeit im Einklang stehen.

e HerbeifGhrung einer starkeren Bewusstseinsbildung in umweltrelevanten Fragen, die
Steigerung der Qualifikation der im Umweltbereich Tatigen und die Starkung von
Beteiligungs- und Vorbereitungsprozessen.

e Durch gezielte Mal3nahmen zur effizienten und nachhaltigen Nutzung von
Ressourcen und Energie auf Produktions- und Konsumebene, von Abfallvermeidung,
Recycling, bis Gber Stoffstrom- und Ressourcenmanagement soll ein Beitrag zur
Treibhausgas-Emissionsreduktion, Energieeinsparung und Ressourcenschonung
sowie Versorgungssicherheit geleistet werden.

 Die Okologisierung der 6ffentlichen Beschaffung kann die weitere Entwicklung und
Etablierung von Energie- und Umwelttechnologien als innovative Wirtschaftstreiber
mit erheblichen Beschaftigungseffekten vorantreiben und stellt somit eine

wesentliche Herausforderung fir die Zukunft dar.
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Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Starkung der innovativen Umwelt- und Energietechnologien, green jobs
(Arbeitsplatze im Sektor Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz) und der
okologischen (6ffentlichen) Beschaffung zur Steigerung der Nachhaltigkeit in
Produktion, Dienstleistung und Konsum

Reduktion der Treibhausgasemissionen und Realisierung eines nachhaltigen
wettbewerbsfahigen Energiesystems durch Steigerung des Einsatzes von
Erneuerbaren Energien, Steigerung der Energieeffizienz und durch Aufrechterhaltung
der Versorgungssicherheit und Starkung der Rolle der Frau im Umwelt- und
Klimaschutz sowie im Bereich Energie (Gleichstellungsziel)

Erhaltung und Verbesserung der Umweltqualitdt und der biologischen Vielfalt,
einschlief3lich der 6kosystemaren Leistungen fir die Erhaltung der Lebensqualitat
sowie Schutz vor ionisierender Strahlung

Nachhaltige Nutzung von Ressourcen, Forcierung der Kreislaufwirtschaft,
Entkoppelung des Anteils an zu beseitigenden Abfallen vom Wirtschaftswachstum

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Weiterentwicklung und Umsetzung des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP)
sowie der Langfriststrategie durch Maf3nahmen im Bereich Klimaschutz und Energie;
Weiterentwicklung von klima- und energierelevanten Rechtsrahmens z. B. durch eine
Novelle des Energieeffizienzgesetzes zur Umsetzung der europaischen
Energieeffizienzrichtlinie und Schaffung eines Bundesgesetzes fir eine nachhaltige
Warmeversorgung. Weiterentwicklung von Forderungen, Impulsprogrammen und
Anreizsystemen

Reform der Okostromférderung durch Erstellung des Erneuerbaren Ausbau Gesetzes,
Umsetzung des EU-Strommarktdesign (RL und VO), Erstellung des integrierten
dsterreichischen Netzinfrastrukturplans (ONIP) sowie einer ésterreichischen
Wasserstoffstrategie

Erstellung eines Nationalen Luftreinhalteprogramms, Umsetzung von Projekten zur
Starkung der Rolle der Frau in den Bereichen Klima, Umwelt und Energie und
Weiterentwicklung des MafRnahmenpakets Naturschutz/biologische Vielfalt
insbesondere der Nationalpark- und Biodiversitatsstrategie zur Erreichung der
Biodiversitats-Ziele

Implementierung von Initiativen zur Kreislauf- und Recyclingwirtschaft und verstarkte
Uberprifung der Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen betreffend das

Inverkehrbringen gefahrlicher chemischer Produkte
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e Schaffung neuer Rahmenbedingungen fir ein wirksames und effizientes
Management von historisch kontaminierten Standorten, ua. durch die Verknipfung
von Altlastensanierung und Flachenrecycling als Beitrag zur Reduktion des
Flachenverbrauches in Osterreich sowie Umsetzung des Masterplans green jobs /
Umwelttechnologie und Umsetzung des Nationalen Aktionsplans fur nachhaltige
offentliche Beschaffung

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Abweichungen ergeben sich auf Grund der Kompetenzanderungen gemaf3
Bundesministeriengesetz-Novelle 2020. Entsprechend den ambitionierten klimapolitischen
Zielsetzungen bis 2030 und 2040 wurden die Mittel zur Erreichung dieser Klimaziele in einem
ersten Schritt angehoben.

Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Konsequente Weiterverfolgung der Identifizierung und Umsetzung von Méglichkeiten der

Effizienzsteigerung bzw. Kostendampfung.
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UG 44 Finanzausgleich

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 1.407,6 1.240,1 1.289,8 1.326,0 1.366,6 1.406,2
fix 623,4 4129 342,7 342,7 342,8 342,9
var 784,2 827,2 947,1 983,2 1.023,8 1.063,3
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

Der Konsolidierungskurs ist auf allen Ebenen der Gebietskorperschaften abzusichern.
Damit leistet der Finanzausgleich seinen Beitrag zur Sicherstellung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes und zu nachhaltig geordneten Haushalten
sowie zur Koordinierung der Haushaltsfihrung im Sinne des B-VG.

Seit dem Jahr 2017 sind die Regeln des Stabilitatspakts 2012 Uber den strukturellen
Saldo in vollem Umfang anwendbar. Das System mehrfacher Fiskalregeln stellt
nachhaltiges Haushalten im Sinne der unions- und verfassungsrechtlichen Vorgaben
aller Gebietskorperschaften sicher.

Wirkungsziele

Sicherstellung der Stabilitat und Nachhaltigkeit der 6ffentlichen Finanzen durch
Einhaltung des Stabilitatspaktes und der EU-Kriterien, um budgetare Spielrdume fir
eine Steuerentlastung und fur die Bewaltigung neuer Herausforderungen wie der
Globalisierung, des Klimaschutzes und der Digitalisierung zu schaffen.
Sicherstellung einer méglichst getreuen, vollstandigen und einheitlichen Darstellung
der finanziellen Lage (Liquiditats-, Ressourcen- und Vermdgenssicht) aller
Gebietskorperschaften nach dem Vorbild der Bundeshaushaltsrechtsreform.

Umsetzung des Paktums Uber den Finanzausgleich ab dem Jahr 2017.

WeiterfUhrende Informationen finden Sie unter:

https://www.bmf.qgv.at/themen/budget/finanzbeziehungen-laender-gemeinden.html

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Eines der zentralen Projekte ist die Umsetzung der Haushaltsrechtsreform bei den Landern

und Gemeinden durch die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV

2015). Zur Unterstitzung dieses Projekts wurde von den Finanzausgleichpartnern

gemeinsam eine Online Plattform erstellt, auf der zusatzlich zum bereits 2018
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veroffentlichten Kontierungsleitfaden 2020 ein online Buchhaltungs- und
Bilanzierungshandbuch (0BHBH) verdffentlicht wird. Der Kontierungsleitfaden und das
oBHBH werden bei Bedarf aktualisiert.

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Die im Bundesfinanzrahmengesetz 2020 bis 2023 vorgesehenen Auszahlungsobergrenzen
sind gegeniUber dem vorangegangenen BFRG nahezu unverandert. Dem Entfall der
Zuschisse fur die Sprachforderung an die Lander (20 Mio. € p.a., dieser Zuschuss ist nunmehr
Teil des Zweckzuschusses aus der 15a-Vereinbarung Elementarpadagogik und in der UG 30)
stehen Steigerungen bei den variablen Auszahlungen aufgrund der Entwicklung der fir die
Bemessung von Transfers malgeblichen gemeinschaftlichen Bundesabgaben gegeniber.

Erforderliche Steuerungs- und KorrekturmafRnahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Der Bundesfinanzrahmen 2020-2023 bericksichtigt alle zum Zeitpunkt der Erstellung
bekannten Vorhaben, Prioritaten und Entwicklungen. Im Falle von unvorhergesehenen
Vorhaben ist die Bedeckung durch Umschichten innerhalb der UG (Umpriorisierungen)

vorzunehmen.
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UG 45 Bundesvermogen

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 871,2 847,3 4.812,0 817,3 838,9 837,1
fix 871,2 847,3 48120 817,3 838,9 837,1
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

e Zur Bewaltigung der COVID-19-Pandemie wird ein Verwaltungsfonds ,COVID-19-
Krisenbewaltigungsfonds" iHv. 4 Mrd. € beim Bundesminister fUr Finanzen
eingerichtet. Aus dem Krisenbewadltigungsfonds sollen finanzielle Zuwendungen an
die einzelnen Bundesministerien erfolgen, um damit einen effizienten und flexiblen
Mechanismus fur die Finanzierung von Maf3nahmen im Umgang mit der COVID-19-
Pandemie ermdglichen. Durch die gewahlte Konstruktion als Verwaltungsfonds wird
sichergestellt, dass der Bundesminister fir Finanzen im Einvernehmen mit dem
Vizekanzler den Ressorts jederzeit auch die budgetar notwendigen Mittel zur
Verfigung stellen kann, um bedarfsgerecht die notwendigen Maf3nahmen zur
Bewaéltigung der COVID-19-Pandemie in Osterreich setzen zu kénnen.

e Die Stabilitat der Euro-Zone (Stichwort , Europadischer Stabilitatsmechanismus") ist
eine wesentliche Voraussetzung fir nachhaltiges Wirtschaftswachstum und fir
Beschaftigung sowie fir eine starke Rolle Europas im internationalen Finanz- und
Wahrungssystem. Gerade fUr kleinere Staaten wie Osterreich, die eine
Uberdurchschnittlich hohe auRenwirtschaftliche Verflechtung aufweisen, sind stabile
AulRenwirtschaftsbeziehungen von besonderem Wert.

* Internationale Finanzinstitutionen (IFls) verfigen Uber grof3es Potenzial zur
Forderung globaler Wachstumsprozesse, Reduktion globaler Ungleichgewichte sowie
zur Bekampfung von Krisen, dessen Nutzung von der Effizienz dieser Institutionen
und der Qualitat ihrer Operationen abhangt. Daher fokussiert das BMF in seiner
Politik gegeniber den IFls auf deren Effizienz und Qualitadt. Auch die Qualitat des
Beitrages des BMF zur 6sterreichischen ODA-Leistung kommt sowohl den
osterreichischen Interessen, als auch den Interessen der kooperierenden Lander und
Institutionen zu Gute.

e Der 0Osterreichische Exportsektor tragt wesentlich zur Wohlstands- und
Einkommenssicherung bei; durch die Exporthaftungen und die Exportfinanzierung
wird die internationale Wettbewerbsfahigkeit gestarkt und gemeinsam mit den

Aktivitaten der Austria Wirtschaftsservice GmbH ein wichtiger Beitrag zur
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nachhaltigen Absicherung des 6sterreichischen Wirtschafts- und

Beschaftigungsstandortes geleistet.

Wirkungsziele inkl. Gleichstellungsziele

Sicherung der Stabilitat der Euro-Zone

Verringerung des unternehmerischen und finanziellen Risikos bei Exportgeschaften
und bei Investitionen

Sicherstellung eines hohen Frauenanteils in Aufsichtsraten von Unternehmen, die
dem Beteiligungsmanagement des Bundesministeriums fUr Finanzen unterliegen und
an denen der Bund mit zumindest 50% beteiligt ist

Erhaltung und graduelle weitere Verbesserung der hohen Qualitat der Leistungen und
der Effizienz der Internationalen Finanzinstitutionen (IFls) und der Qualitat der ODA
(Official Development Assistance bzw. Offentliche Entwicklungszusammenarbeit) —
Leistungen des BMF unter Bericksichtigung der Herstellung der Gender-Chancen-
gleichheit sowohl in der institutionellen Struktur der IFls wie auch in deren
Operationen

Sicherung der Werterhaltung bzw. Wertsteigerung und der langfristigen
Weiterentwicklung der Beteiligungen des Bundesministeriums fUr Finanzen (BMF)

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Positionierung in den zustandigen Gremien fir eine strikte Einhaltung der Verfahren
wegen eines UbermafBigen Defizits und/oder makroékonomischer Ungleichgewichte
UnterstiUtzung der regionalen Diversifizierung durch gezielten und abgestimmten
Einsatz des AuRRenwirtschaftsférderungsinstrumentariums (Exportférderung bzw. -
finanzierung, Kooperation mit Internationalen Finanzinstitutionen) sowie
Einrdumung von Haftungen der Republik Osterreich fir Exportgeschafte, kleine und
mittlere Unternehmen, Projektfinanzierungen und Investitionen bzw. fir deren
Finanzierung [Ausfuhrforderungsgesetz (AusfFG),
Ausfuhrfinanzierungsférderungsgesetz (AFFG), Garantiegesetz 1977, KMU-
Forderungsgesetz]

Nominierung von Bundesvertreterinnen und -vertreter in Aufsichtsrate von
Unternehmen, die dem Beteiligungsmanagement des BMF unterliegen und an denen
der Bund mit zumindest 50% beteiligt ist

Einflussnahme auf die Politiken, Strategien und Investitionen der IFls durch Beitrage
(zB. an die konzessionellen Fonds, deren Wiederauffillung mit Vorgaben verbunden
ist), Programme (zB. punktuelle Finanzierungen an Trust Funds, durch die spezifische

Ziele erreicht werden sollen) und Interventionen (zB. gezielte Debattenbeitrdage in
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den Boards of Directors der IFls), und damit Leistung eines Beitrags zur Erhaltung
oder Verbesserung der operationellen Qualitat und der institutionellen Effizienz der
Institutionen sowie der ODA-Leistungen des BMF einschlief3lich der Bericksichtigung
der Herstellung der Gender-Chancengleichheit sowohl in der institutionellen Struktur
der IFIs wie auch in deren Operationen

* Ubernahme der Entgelte fir Kernleistungen der Buchhaltungsagentur fir alle
Haushaltsleitenden Organe durch das BMF ab dem Jahr 2021

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

*  Wahrnehmung der Entwicklungszusammenarbeit als staatliche Gesamtver-
antwortung — Internationale Finanzinstitutionen (IFls)

e Anpassung der zweckgebundenen Gebarung im Bereich der Ausfuhrférderung an die
wirtschaftlichen Erfordernisse

e Zuschisse an Griechenland - Securities Markets Programme (SMP)

e Berucksichtigung der bundesweiten Entgelte fir Kernleistungen der

Buchhaltungsagentur
Erforderliche Steuerungs- und KorrekturmafRnahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

e Optimierung der nationalen Kostenersatze und internationalen Zuschisse

* Laufende Weiterentwicklung der Instrumente auf Grundlage des
Ausfuhrforderungsgesetzes und des Ausfuhrfinanzierungsforderungsgesetzes

e Zielgerichteter Einsatz der Zuschisse zur Darstellung gestitzter Finanzierungen (Soft
Loans) fur Entwicklungshilfeprojekte und projektvorbereitender MalRnahmen im
Wege der OeKB
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UG 46 Finanzmarktstabilitat

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 175,1 36,3 680,3 27,3 527,3 503,0
fix 150,9 12,5 206,5 3,5 3,5 3,0
var 24,2 23,8 473,8 23,8 523,8 500,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
Herausforderungen

Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde ein unterstitzendes Eingreifen des
Staates in den heimischen Finanzmarkt erforderlich. Das finanzielle Engagement des
Staates im Rahmen des so genannten Bankenpakets ist jedoch ausschlief3lich als
Notfallmal3nahme anzusehen, um im Fall einer Krise durch Kapital bzw. durch
liquiditatsstitzende Maf3nahmen temporar unterstitzend einzugreifen.

Falls die langfristige Uberlebensfahigkeit des jeweils betroffenen Finanzinstitutes mit
diesen Unterstitzungsmafinahmen nicht gewahrleistet werden kann, muss dieses

letztlich aus dem Markt ausscheiden.

Wirkungsziel

Sicherstellung des wert- und kapitalschonenden Portfolioabbaus.

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Erarbeitung von Strategien fir Umstrukturierungen gemafd den beihilferechtlichen
Vorgaben

Verdul3erung von Vermdgenswerten bzw. Beteiligungen der Abbauinstitute
Bestmdogliche Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben betreffend Abbauinstitute
Monitoring des Abbauerfolges und der mit der Beihilfegewdhrung verbundenen

Auflagen

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

e Fir MalRnahmen im Zusammenhang mit staatlichen Abbaugesellschaften wurde im Jahr

2020 eine Vorsorge getroffen.

e Von der Osterreichischen Finanzmarktaufsichtsbehorde in ihrer Funktion als nationale

Abwicklungsbehorde wurden Abwicklungsmalinahmen in Bezug auf die HETA gemaf3

dem Bundesgesetz zur Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG), BGBI. | Nr.
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98/2014, angeordnet. Dies fUhrt dazu, dass die Republik Osterreich als Garantin der
Nachranganleihe, die am 13. Dezember 2022 fdllige Nominale zu leisten hat. DarGber

hinaus sind jahrliche Zinszahlungen zu bedienen.
Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmaf3nahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

»  Uberprifung der Einhaltung der zugesagten Restrukturierungsmafinahmen durch die
Banken

* Anwendung des Bundesgesetzes Uber die Sanierung und Abwicklung von Banken
(BaSAQG)
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UG 51 Kassenverwaltung

Erfolg v. Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 12,9 13,4 17,2 15,7 14,8 10,2
fix 12,9 13,4 17,2 15,7 14,8 10,2
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Die Kernaufgabe dieser Untergliederung ist die Kassenverwaltung des Bundes, insbesondere

Veranlagungen des Bundes sowie die transparente Darstellung und Verrechnung der

RUckflUsse aus der Europaischen Union.

Herausforderungen

Interessensabwagung zwischen Halten einer hohen (mehr Flexibilitat, hoheres
Kreditrisiko) & niedrigen Liquiditatsreserve (geringeres Kreditrisiko, weniger
Flexibilitat)

Das Halten einer Liquiditatsreserve ist aufgrund der negativen Zinsen am
europdischen Geldmarkt mit Kosten verbunden.

Hinsichtlich der RUckflUsse liegt die grof3te Herausforderung darin, zu gewahrleisten,
dass geplante RUckflisse auf Basis der vorab getatigten Auszahlungen durch die
Ressorts auch tatséchlich nach Osterreich zurickflieBen bzw. Anlastungen und damit

verbundene budgetare Nachteile fir den Bundeshaushalt vermieden werden.

Wirkungsziele

Bereitstellung der notwendigen Kassenmittel zur Bedienung der taglichen Zahlungen
des Bundes
Aufrechterhaltung der sehr hohen Kreditqualitdt der Kassenveranlagungen des

Bundes

Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Laufende Analysen zur weiteren Optimierung der Liquiditatsplanung, des Vollzugs
und des Monitorings der Liquiditat

Durch ein restriktives Limitsystem wird sichergestellt, dass nur mit Geschaftspartnern
hoher Bonitat kontrahiert wird

Laufendes Monitoring der Zahlungsantrage der Ressorts und Hinwirken, dass Antrage

auf Erstattung der Auszahlungen rechtzeitig und in voller Hohe gestellt werden
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e Zeitgerechte Buchung allfalliger Rickforderungen, um Verzugszinsen zu vermeiden
e Erfassung von Anlastungen, um verursachergerechte Zuordnung sicherzustellen und

Bedeckung durch allgemeinen Haushalt zu vermeiden
Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzrahmens 2018-2022 wurde von steigenden Zinsen ab
dem Jahr 2019 ausgegangen. Tatsachlich ist das derzeitige Marktumfeld nach wie vor durch
historisch tiefe Zinsen gekennzeichnet. Ausgehend von dieser Entwicklung werden im BFRG
2020-2023 hohere Auszahlungen angenommen.

Erforderliche Steuerungs- und KorrekturmafRnahmen zur Einhaltung der Obergrenzen
Der Bundesfinanzrahmen 2020-2023 bericksichtigt alle zum Zeitpunkt der Erstellung

bekannten Vorhaben, Prioritaten und Entwicklungen, sodass aus heutiger Sicht keine
Korrekturmafinahmen erforderlich sind.
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UG 58 Finanzierungen, Wahrungstauschvertrage

Erfolg v. Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Auszahlungen gem. BFRG 5.445,7 47049 4.424,0 4.272,0 4.249,0 3.592,0
fix 5.445,7 47049 4.4240 4.272,0 4.249,0 3.592,0
var 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auswirkungen der BMG-Novelle 2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Die Kernaufgaben dieser Untergliederung sind die Aufnahme und die Verwaltung der

Finanzierungen des Bundes inkl. der Durchfihrung von Wahrungstauschvertragen.

Herausforderungen

Das aktuelle Marktumfeld zeigt das historisch tiefste Zinsniveau. Das laufende
Ankaufprogramm des Eurosystems (Public Sector Purchase Programme — PSPP) in
Kombination mit den historisch tiefen Zinsen im Euroraum stellt eine
Herausforderung dar. Bei einem zukinftigen moglichen Auslaufen des
Ankaufprogrammes (, Tapering") musste der Ausfall der Europaischen Zentralbank
durch andere Investoren kompensiert werden.

Starker Einfluss des Ankaufprogrammes auf die Zinslandschaft erschwert auch eine
Prognose hinsichtlich der zukinftigen Zinsentwicklung und damit Belastung des
Budgets.

Auseinanderklaffen von Kuponhohe und Effektivverzinsung von Bundesanleihen: bei
Aufstockungen bestehender Bundesanleihen ist der Emissionskurs — bedingt durch
das niedrige Zinsumfeld — teilweise deutlich Gber 100%. Diese Agien fihren zu einer
verzerrten Darstellung der Zinskosten im Finanzierungshaushalt. Der
Ergebnishaushalt ist hier wesentlich aussagekraftiger, da er die wirtschaftliche
Zinsbelastung darstellt.

Wirkungsziele

Bereitstellung der erforderlichen Finanzierungen des Bundes unter Einhaltung einer
festgelegten Risikotoleranz zu moglichst geringen mittel- bis langfristigen
Finanzierungskosten.

Sicherstellung der jederzeitigen Liquiditat des Bundes.
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Wichtigste laufende und geplante MaRnahmen und Reformen

Finanzierungsquellen werden hinreichend stark diversifiziert (Streuung nach
Finanzierungsinstrumenten, Regionen- und Investorentypen)

Ebenso wird bei der Verschuldungsstruktur in Bezug auf die Laufzeit
(Tilgungstermine) eine ausgewogene Verteilung angestrebt, um das
Refinanzierungsrisiko des Bundes gering zu halten.

Durch intensive Investorenkontakte werden der Vorteil und das Standing der
Republik Osterreich am Markt im Vergleich zu anderen Emittenten herausgearbeitet.

Einsatz derivativer Finanzinstrumente zur Absicherung von Wechselkursrisiken

Abweichungen zum vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetz

Die sich laufend @ndernde Nachfragestruktur am Kapitalmarkt macht es notwendig
die Planung anzupassen. In die Planung fir das BFRG 2018-2022 wurden teilweise
andere als der Planung des vorangegangenen Bundesfinanzrahmengesetzes
zugrunde gelegten Bundesanleihen aufgenommen, Nominalen gedndert bzw.
Aufstockungen durch Neuemissionen ersetzt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des BFRG 2018-2022 wurde von steigenden Zinsen ab
dem Jahr 2019 ausgegangen. Tatsachlich ist das derzeitige Marktumfeld durch
historisch tiefe Zinsen gekennzeichnet. Ausgehend von dieser Entwicklung werden im

BFRG 2020-2023 geringere Auszahlungen angenommen.

Erforderliche Steuerungs- und Korrekturmafinahmen zur Einhaltung der Obergrenzen

Der Bundesfinanzrahmen 2020-2023 bericksichtigt alle zum Zeitpunkt der Erstellung

bekannten Vorhaben, Prioritaten und Entwicklungen. Im Falle von unvorhergesehenen

Vorhaben ist die Bedeckung durch Umschichten innerhalb der UG (Umepriorisierungen)

vorzunehmen.
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6 Entwicklung der Einzahlungen

Tabelle 8: Entwicklung der Einzahlungen

Erfolg  v.Erfolg Bundesfinanzrahmen
In Mio. €
2018 2019 2020 2021 2022 2023
UG 16 Offentliche Abgaben, Brutto 88.204 90.893 92.200 96.500 100.100 103.700
Veranlagte Einkommensteuer 4.280 4.925 4.300 4.600 4.900 5.100
Lohnsteuer 27.177 28.481 29.500 31.200 32.700 34.200
Kapitalertragsteuern 3.072 2.990 3.150 3.400 3.650 3.900
Kérperschaftsteuer 9.163 9.385 9.400 10.000 10.400 10.900
Umsatzsteuer 29.347 30.046 30.600 31.900 32.800 33.700
Energieabgabe 943 866 900 900 910 920
Normverbrauchabgabe 530 554 530 530 530 530
Tabaksteuer 1911 1.894 1.925 1.925 1.950 1.975
Mineraldlsteuer 4.488 4.466 4.400 4.500 4.500 4.500
Grunderwerbsteuer 1.208 1.317 1.400 1.475 1.550 1.625
Versicherungssteuer 1.179 1.215 1.230 1.250 1.280 1.300
Motorbezogene Versicherungssteuer 2.446 2.533 2.600 2.650 2.700 2.750
Rest 2.460 2.223 2.265 2.170 2.230 2.300
abziglich -34.964 -35.879 -36.799 -38.447 -40.008 -41.597
Uberweisungen an Lander, Gemeinden etc. -31.328 -32.729 -33.499 -34.747 -36.108 -37.397
Nationaler EU-Beitrag (DB 16.01.04) -3.636 -3.149 -3.300 -3.700 -3.900 -4.200
UG 16 Netto 53.240 55.015 55.401 58.053 60.092 62.103
UG 13 Justiz 1.339 1.360 1.399 1.453 1.452 1.452
UG 20 Arbeit 7.301 7.570 7.540 7.759 7.976 8.185
UG 23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 2.215 2.203 2.159 2.113 2.060 2.009
UG 25 Familie und Jugend 6.805 6.992 7.575 7.959 8.336 8.698
UG 41 Mobilitat 457 655 609 1.090 993 826
UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 209 214 1.055 635 604 565
UG 43 Klima, Umwelt und Energie 662 623 189 205 220 326
UG 44 Finanzausgleich 643 666 690 720 753 784
UG 45 Bundesvermogen 1.346 1.127 1.224 1.311 1.334 1.345
UG 46 Finanzmarktstabilitat 41 1.259 1.328 141 2 116
UG 51 Kassenverwaltung 1.348 1.431 1.369 1.369 1.369 1.369
Sonstige Einzahlungen 1.273 1.241 1.253 1.259 1.081 1.101
Einzahlungen insgesamt 76.879 80.356 81.791 84.068 86.273 88.880

Gemal3 vorlaufigem Erfolg beliefen sich die Einzahlungen in den Bundeshaushalt im Jahr
2019 auf knapp 80,4 Mrd. €. Die aktuelle mittelfristige Planung geht, basierend auf der
letztverfigbaren Wirtschaftsprognose, von einem Anstieg der Einzahlungen um rund

8,5 Mrd. € auf 88,9 Mrd. € im Jahr 2023 aus. Im Vergleich hierzu steigen die Bruttosteuern in
der UG 16 im Zeitraum 2019-2023 um 12,8 Mrd. € auf 103,7 Mrd. €. Gleichzeitig erh6hen sich

die Uberweisungen an Lander und Gemeinden und der ésterreichische EU-Beitrag wird —

Strategiebericht 2020 bis 2023 127 V0N 145

www.parlament.gv.at



134 von 156 Zu 56 der Beilagen XXVII. GP - Strategiebericht

abhangig vom Ausgang der Verhandlungen zum Mehrjahrigen Finanzrahmen 2021-2027 -

zunehmen.

Die Effekte von COVID 19 wirken sich Gber eine schwachere Konjunktur auf das
Bundesbudget aus. Aufgrund des bestehenden Negativrisikos wurde die Prognose der
offentlichen Abgaben im BVA-E 2020 gegeniber der Prognose, die auf der WIFO
Dezemberprognose beruht, um 1,1 Mrd. € gesenkt.

Die Entwicklung der Einzahlungen wird in den nachsten Jahren deutlich von den bereits
eingefUhrten und den noch geplanten Entlastungen gekennzeichnet sein. So fihrt das
Steuerreformgesetz 2020 zu ersten Entlastungen fir Geringverdiener und Kleinunternehmer.
Im Gegenzug fordert das Abgabenanderungsgesetz 2020 mit der EinfGhrung eines
Digitalsteuerpakets die Steuergerechtigkeit, indem eine Digitalsteuer, eine Meldepflicht fir
Online-Plattformen und der Entfall der Umsatzsteuerfreigrenze fir Warenlieferungen aus
Drittlandern in Kraft treten. AuRerdem bewirkt seit 2019 der Familienbonus Plus eine
Entlastung fir Familien, die sich erst ab 2020 (Uber die Arbeitnehmerveranlagung) voll

entfalten wird.

Die neue Bundesregierung geht den Weg der spirbaren steuerlichen Entlastung fir die
Menschen weiter. Ab dem Jahr 2021 sollen die ersten drei Steuertarifstufen bei der Lohn- und
Einkommensteuer gesenkt werden. Daruber hinaus sind weitere Mal3nahmen zur Entlastung
fur die Landwirtschaft, zur Starkung des dsterreichischen Wirtschaftsstandorts und zum
Ausbau der Wettbewerbsfahigkeit geplant. Ein Schwerpunkt der Bundesregierung ist eine
umfassende 6kosoziale Steuerreform, mit dem Ziel klimaschadliche Emissionen wirksam zu
bepreisen, Kostenwahrheit herzustellen und somit den Klimawandel zu bekampfen. Diese
Okologisierung wird Hand-in-Hand gehen mit spezifischen Entlastungsmafinahmen unter
Bericksichtigung vorhandener Umstiegsmdglichkeiten, sozialer Abfederung und regionaler
Unterschiede der Lebensverhdltnisse. 2021 sollen hierzu bereits erste Schritte gesetzt
werden, ab 2022 dann die umfassende Reform des Steuersystems realisiert werden. Die Task

Force zur Erarbeitung wurde im Februar 2020 eingesetzt.

Tabelle 8 fihrt auch weitere Untergliederungen an, die quantitativ bedeutende Einzahlungen
aufweisen. In der UG 13 Justiz sind dies vorwiegend Justiz- und Gerichtsgebihren. Die hohen
Einzahlungen in der UG 20 Arbeit sind primar auf die Beitrdge zur Arbeitslosenversicherung
zurickzufUhren. Die Entwicklung der Arbeitslosenversicherungsbeitrdge ist dabei eng mit der
Konjunktur und hier mit dem Wachstum der Lohn- und Gehaltssumme verbunden. Bei den
Einzahlungen in die UG 23 handelt es sich um die Pensionsbeitrdge der Bundesbeamten, der
Landeslehrer sowie der Beamten der ausgegliederten Unternehmen wie OBB und

Nachfolgegesellschaften der Post und Telekom. Neben der UG 20 verzeichnet insbesondere
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auch die UG 25 Familie und Jugend hohe Einzahlungen, welche sich im Wesentlichen aus den
Dienstgeberbeitrdgen zum Familienlastenausgleichsfonds und den Abgeltungsbeitragen, die
aus den Offentlichen Abgaben stammen, zusammensetzen. Die Einzahlungen sind
zweckgebunden und hangen wie die Arbeitslosenversicherungsbeitrage stark von der
Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lohn- und Gehaltssumme ab.

In der UG 41 Mobilitat umfassen die Einzahlungen ua. die ASFINAG-Dividende, Geldstrafen
oder Patentgebihren. Die Einnahmen aus Funkfrequenzversteigerungen, 2020 iHv.

0,4 Mrd. €, wandern durch die BMG-Novelle 2020 von der UG 41 Mobilitat in die UG 42
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Die UG 42 Ubernimmt infolge der BMG-Novelle
2020 zudem sowohl die Steueranteile fir Siedlungswasserwirtschaft als auch die Einnahmen
aus Forderzinsen von der UG 43 Klima, Umwelt und Energie. In der UG 43 verbleiben
insbesondere die Erlose aus Emissionshandelszertifikaten. Die wichtigsten Einzahlungen in
die UG 44 Finanzausgleich stellen Mittel fir die Krankenanstaltenfinanzierung und fir die
Dotierung des Katastrophenfonds dar. In der UG 45 Bundesvermdgen resultieren die
Einzahlungen hauptsachlich aus Einnahmen im Zusammenhang mit dem
Ausfuhrforderungsverfahren, Haftungen und Dividenden. Die Volatilitat der Einzahlungen in
die UG 46 Finanzmarkstabilitat erklart sich durch Rickflisse im Zusammenhang mit der
Abwicklung der HETA. 2019 zahlte der Freistaat Bayern eine von der Republik Osterreich im
Jahr 2015 geleistete Vorauszahlung iHv. 1,2 Mrd. € komplett zurGck. Im Jahr 2020 erhalt der
Bund Uber die ABBAG 1,3 Mrd. € aus der Schuldentilgung der HETA bzw. des KAF. Die
Einzahlungen in die UG 51 Kassenverwaltung bilden grofdtenteils Ruckflisse aus dem EU-
Haushalt ab, welche sich auf knapp 1,4 Mrd. € pro Jahr belaufen. Die sonstigen Einzahlungen
fassen die Einzahlungen der restlichen Untergliederungen zusammen und liegen in den

Jahren 2021 bis 2023 bei 1,1 bis 1,3 Mrd. €.
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7 Parameter bei variablen
Auszahlungsobergrenzen

Variable Auszahlungsbereiche kommen in den folgenden Untergliederungen vor:

* UG 20 Arbeit

* UG 22 Pensionsversicherung

* UG 24 Gesundheit

* UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus
* UG 44 Finanzausgleich

* UG 45 Bundesvermdgen

e UG 46 Finanzmarktstabilitat

UG 20 Arbeit

In der UG 20 sind die gesetzlich vorgesehenen Auszahlungen fir arbeitsmarktpolitische
Leistungen und Malinahmen gemaf? Arbeitslosenversicherungsgesetz sowie bestimmte
Beihilfen gemaf? Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz variabel. Sie umfassen folgende
Leistungen (inklusive Sozialversicherungsbeitrage):

e Arbeitslosengeld

* Notstandshilfe

* Pensionsvorschisse

* Altersteilzeitgeld (inklusive Ubergangsgeld nach Altersteilzeit)

*  Weiterbildungsgeld

* Bildungsteilzeitgeld

* Umschulungsgeld

e Kurzarbeitsbeihilfe

» Ubergangsgeld

¢ Beihilfen und MalRnahmen fur Altere, langzeitbeschaftigungslose Personen sowie
Mittel zur Arbeitsmarktintegration von Asylberechtigten und subsidiar

Schutzberechtigten

Der variable Auszahlungsrahmen dndert sich in dem Ausmalf3, in dem sich die Auszahlungen
fur diese Leistungen dndern.
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Zusatzlich beinhaltet die UG 20 variable Auszahlungen im Bereich Europdischer Sozialfonds
und Europaischer Globalisierungsfonds. Der Auszahlungsrahmen der variablen Auszahlungen
im Bereich der EU-Gebarung erhéht sich in jenem Ausmal3, in dem diese Mehrauszahlungen
im selben oder in einem kinftigen Finanzjahr von der Europdischen Union im Rahmen der

geteilten Mittelverwaltung refundiert werden.

UG 22 Pensionsversicherung

Die Auszahlungen der UG 22 sind zur Ganze variabel. Als Parameter ist der Saldo jener
Ertrdge und Aufwendungen der gesetzlichen Pensionsversicherung festgelegt, die fir die
Ermittlung der Auszahlungen der UG 22 unter Anwendung der geltenden Rechtslage
mal3geblich sind. Dieser Saldo entspricht im Wesentlichen dem Bundesbeitrag und den
Ausgleichszulagen. Werden Abrechnungsreste aus Vorjahren beglichen, so verandert sich der

Auszahlungsrahmen zusatzlich in dem sich aus den Abrechnungen ergebenden Ausmal3.

UG 24 Gesundheit

Die variablen Auszahlungen in der UG 24 umfassen Teile der Krankenanstaltenfinanzierung.
Als Parameter sind die Auszahlungen fir Zweckzuschisse nach dem Bundesgesetz Gber
Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG) festgelegt. Der Auszahlungsrahmen andert sich
in dem Ausmal3, in dem sich die Zweckzuschisse nach dem KAKuG durch die Entwicklung
des Abgabenaufkommens, das deren gesetzlich festgelegte Bemessungsgrundlage bildet,

andern.

UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

In der UG 42 sind als variable Auszahlungen ausschlief3lich Mittel im Rahmen der EU-
Gebarung vorgesehen. Die variablen Auszahlungen bemessen sich an den voraussichtlichen
RUckflissen von der EU. Somit stehen den Auszahlungen aus dem Bundeshaushalt
grundsatzlich gleich hohe Einzahlungen von der EU gegeniber. Variabel sind sowoh| EU-
Auszahlungen im Rahmen der 1. Sdule der Gemeinsamen Agrarpolitik (Direktzahlungen) als
auch der 2. Saule, der EU-Anteil am Programm fir die Entwicklung des landlichen Raums,

sowie die Auszahlungen des Europdischen Regionalfonds (EFRE).

UG 44 Finanzausgleich
Diejenigen Transfers in der UG 44, deren Hohe an die Entwicklung des Aufkommens von
Abgaben gebunden wurden, sind als variable Auszahlungen eingestuft; es handelt sich dabei

um die Finanzzuweisungen an die Gemeinden zur Férderung von &ffentlichen
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Personennahverkehrsunternehmen und fir Personennahverkehrs-Investitionen, die
Finanzzuweisungen an die Gemeinden zur Finanzkraftstarkung, den Zweckzuschuss des
Bundes an die Lander zum Zwecke der Krankenanstaltenfinanzierung, die Aufstockung der
Landerzuschlage zur Bundesautomaten- und Video-Lotterie-Terminals-Abgabe sowie die
Auszahlungen gemaf’ dem Katastrophenfondsgesetz 1996. Der Auszahlungsrahmen dieser
variablen Auszahlungen im Bereich des Finanzausgleichs andert sich in dem Ausmalf3, in dem
die Verpflichtungen durch die Entwicklung des jeweils zugrundeliegenden

Abgabenaufkommens gedndert werden.

UG 45 Bundesvermogen
Als variable Auszahlungsbereiche sind Auszahlungen auf Grund der vom Bundesminister fir
Finanzen Ubernommenen Haftungen — mit Ausnahme jener aus Ausfallsbirgschaften —

vorgesehen.

Als Parameter werden die notwendigen Auszahlungen in jener Hohe zugrunde gelegt, wie sie
durch die tatsachliche Inanspruchnahme des Bundes aus vom Bundesminister fir Finanzen
Ubernommenen Haftungen gemaf3 § 82 BHG 2013 anfallen. Somit soll sichergestellt werden,
dass Auszahlungen aus schlagend gewordenen Haftungen auch in jenen Fallen rasch genug
und im erforderlichen Umfang geleistet werden konnen, in denen die ansonsten notwendige
parlamentarische Genehmigung zusatzlicher Auszahlungen im Einzelfall erst zu spat erfolgen
wirde. Diese Haftungen sind insbesondere fir Bundesbeteiligungen wie zB. bei der Austria
Wirtschaftsservice GmbH, der ASFINAG und der OBB bzw. fir Verpflichtungen gemaf?

Zahlungsbilanzstabilisierungsgesetz vorgesehen.

Des Weiteren wurde 2012 ein zusatzlicher variabler Auszahlungsbereich im Zusammenhang
mit dem Europaischen Stabilitatsmechanismus (ESM, BGBI. | Nr. 62/2012) vorgesehen. Der
ESM wurde mit 27. September 2012 als Internationale Finanzinstitution durch Vertrag
eingerichtet (BGBI. Il Nr. 138/2012).

Der Auszahlungsrahmen dieser variablen Auszahlungen im Bereich des Europaischen
Stabilitdtsmechanismus andert sich in dem Ausmal3, in dem Auszahlungen aufgrund des

Vertrages zur Einrichtung des Europaischen Stabilitdtsmechanismus fallig werden.

UG 46 Finanzmarktstabilitat
Als variable Auszahlungsbereiche sind Auszahlungen auf Grund bestimmter Verpflichtungen
aus Ubernommenen Haftungen oder vertraglichen Vereinbarungen zur Stabilisierung des

Osterreichischen Finanzmarktes vorgesehen.
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Als Parameter werden die notwendigen Auszahlungen in jener Hohe zugrunde gelegt, wie sie
durch die tatsachliche Inanspruchnahme des Bundes aus den Gbernommenen Haftungen
fallig werden. Es besteht ein Auszahlungsbereich fur die Brickenfinanzierung gem. § 123c des
Bundesgesetzes Uber die Sanierung und Abwicklung von Banken (Sanierungs- und
Abwicklungsgesetz — BaSAG).
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8 Gesamtstaatliche
Budgetentwicklung

Die gesamtstaatliche Budgetentwicklung basiert auf statistischen Daten der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR). Die VGR ist grundsatzlich darauf ausgerichtet,
verschiedene nationale Methoden, Konzepte, Klassifikationen, Definitionen und
Buchungsregeln zur besseren Vergleichbarkeit zu vereinheitlichen und befolgt das
methodische Regelwerk des Europaischen Systems der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen (ESVG 2010). In der gesamtstaatlichen Betrachtung werden neben dem
administrativen Bundeshaushalt noch auRerbudgetédre Einheiten des Bundes wie zB. die
OBB, die BIG oder Abbaubanken (zusammen ,Bundessektor") sowie der Landes- und
Gemeindesektor (Gebietskorperschaften plus auf3erbudgetare Einheiten) und die

Sozialversicherungstrager miteinbezogen.

Erfolg 2019

Das abgelaufene Jahr 2019 ist auf gesamtstaatlicher Ebene duf3erst positiv verlaufen.
Nachdem 2018 auf gesamtstaatlicher Ebene erstmals seit 1974 ein positiver Maastricht-Saldo
erzielt wurde (+0,2% des BIP), féllt dieser Uberschuss 2019 noch héher aus. Ein Hauptgrund
hierfir ist nicht zuletzt der erste Uberschuss im administrativen Bundeshaushalt seit 1954.
Die amtlichen Berechnungen zu den gesamtstaatlichen Ergebnissen des Jahres 2019 erfolgen
durch Statistik Austria und werden Ende Marz 2020 verdéffentlicht und ggf. Ende September
nochmals angepasst. Insofern beruhen die folgenden Zahlen auf vorlaufigen Einschatzungen
und sind daher mit Unsicherheit behaftet.

Nettofinanzierungssaldo: Gemal’ den vorlaufigen Berechnungen ist 2019 ein positiver
Maastricht-Saldo von 0,7% des BIP erzielt worden. Im Vergleich zum Jahr 2018 stellt dies eine
Verbesserung von o,5 Prozentpunkten des BIP dar, der zum Zeitpunkt der Budgeterstellung
prognostizierte Wert wird um 0,7 Prozentpunkte des BIP Ubertroffen. Die Verbesserung ist

insbesondere auf die deutlichen Verbesserungen des Bundessektors zurickzufihren.

Struktureller Saldo: Der strukturelle Saldo ist 2019 gemal ersten Einschdtzungen positiv
ausgefallen und betragt o0,2% des BIP, womit das mittelfristige Haushaltsziel (MTO) klar
erfillt wird. Auch der strukturelle Saldo verbessert sich damit gegeniber dem Vorjahr um
0,5 Prozentpunkte und gegeniber dem bei der Budgeterstellung erwarteten Wert um

0,7 Prozentpunkte. Sowohl im Vergleich zum Jahr 2018 als auch zur BVA-Prognose resultiert
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diese Verbesserung aus dem héheren Nettofinanzierungsiberschuss, wahrend der zu

bericksichtigende Konjunktureffekt jeweils nur marginal niedriger ausfallt.

Schuldenstand: Die offentliche Schuldenquote ist nach 74,0% des BIP per Ende 2018 im Jahr
2019 nach vorlaufigen Ergebnissen auf rund 70% des BIP gesunken. Die Schuldenquote liegt
damit deutlich unter dem zum Zeitpunkt der Budgeterstellung prognostiziertem Wert (70,9%
des BIP). Wahrend 2,4 Prozentpunkte des Rickgangs im Jahresvergleich auf den reinen BIP-
Effekt zurlckzufUhren sind, ist auch die absolute Staatsverschuldung deutlich gesunken.
Summierten sich die 6ffentlichen Schulden Ende 2018 auf 285,3 Mrd. €, lagen sie per Ende
2019 nach einer ersten Einschatzung bei 280,1 Mrd. €. Zum einen sind die bereinigten
Finanzschulden des Bundes um knapp 2,9 Mrd. € gesunken. Zum anderen trug auch 2019 der
kontinuierliche Schuldenabbau bei den Abwicklungsbanken zum Rickgang des
Schuldenstandes bei. So hat die HETA 2019 eine weitere Zwischenverteilung an die Glaubiger

vorgenommen und die KA-Finanz konnte ihren Schuldenstand um 0,6 Mrd. € reduzieren.

Einnahmen: Trotz einer sich abkihlenden Konjunktur im Jahresverlauf entwickelten sich die
Einnahmen dynamisch, vor allem weil sich der Arbeitsmarkt als robust erwies. So spiegelt
sich das kraftige Wachstum der Lohn- und Gehaltssumme iHv. 4,4% in starken Zunahmen bei
der veranlagten Einkommensteuer (+15,1%) und der Lohnsteuer (+4,8%) wider. Eine starke
Zunahme war zudem bei der Grunderwerbsteuer zu verzeichnen (+9,0%), wahrend die
Umsatzsteuer (+2,4%) und die Korperschaftsteuer (+2,4%) nur moderat wuchsen und die
Einnahmen aus der Mineraldlsteuer (-0,5%) und der Tabaksteuer (-0,9%) geringfigig
zurickgingen. Die Entwicklung der Kapitalertragsteuern ist durch das Niedrigzinsumfeld
gepragt: wahrend die Kapitalertragsteuern auf Dividenden substanziell zulegten (+9,8%),
sind jene auf Zinsen massiv gesunken (-27,5%). Insgesamt betrug der Zuwachs bei den

Bruttosteuern 3,3% im Jahresvergleich und bei den gesamten Staatseinahmen 3,6%.

Ausgaben: Auch auf der Ausgabenseite wirkte sich das makrookonomische Umfeld positiv
aus. Einerseits setzte sich der Ruckgang bei den Zinszahlungen auch 2019 fort und sank im
Jahresvergleich um 7,0% auf nunmehr 5,8 Mrd. € bzw. inklusive sonstiger Aufwendungen aus
Emissionen und Provisionen um 13,6% auf 4,7 Mrd. € (Differenz ergibt sich aus einem
positiven Saldo aus Emissionsagien und -disagien). Die Effektivverzinsung des Portfolios lag
Ende 2019 erstmals knapp unter 2%. Andererseits bremste die stabile Lage am Arbeitsmarkt
Auszahlungen aus dem Bundeshaushalt. So fiel beispielsweise der Anstieg beim Zuschuss des
Bundes zur gesetzlichen Pensionsversicherung geringer aus als im Bundesvoranschlag 2019
prognostiziert. Uberdies dampfte ein strikter Budgetvollzug des Bundes mit einem
Auszahlungswachstum von nur 1,0% auch die gesamtstaatliche Ausgabenentwicklung.

Insgesamt stiegen die gesamtstaatlichen Ausgaben um 2,5% gegeniber 2018, womit das
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Wachstum sowohl unter jenem der Einnahmen als auch unter dem nominellen BIP-

Wachstum (3,3%) blieb.

Lander und Gemeinden: Lander und Gemeinden partizipieren Uber hohere Ertragsanteile an

den gestiegenen Steuereinnahmen, insbesondere von den oben erwahnten Anstiegen bei der

Lohn- und Einkommensteuer. Insgesamt konnte die Landerebene (ohne Wien) nach

vorlaufigen Schatzungen ihr positives Ergebnis von 2018 halten und auch 2019 einen

Maastricht-Uberschuss von 0,2% des BIP erzielen. Auf Gemeindeebene ist hervorzuheben,

dass Wien als mit Abstand grof3te Gemeinde im administrativen Haushalt erstmals seit 2008

ausgeglichenen bilanzierte. Auf Basis vorlaufiger Prognosen dirfte das Maastricht-Ergebnis

der Gemeindeebene im Jahr 2019 damit leicht positiv (0,0% des BIP) ausfallen.

Sozialversicherungen: Auch die Einnahmen der Sozialversicherungstrager sind durch die

gute Lage am Arbeitsmarkt, insbesondere durch das kraftige Wachstum der Lohn- und

Gehaltssumme, deutlich gestiegen (+3,9%). Insgesamt wird der Maastricht-Uberschuss der

Sozialversicherungen etwas geringer als im Jahr 2018 ausfallen, aber klar positiv sein (0,1%

des BIP).

Tabelle 9: Gesamtstaatliche Indikatoren zur Budgetentwicklung

Gesamtstaat gem. ESVG2010, % des BIP, Rundungsdifferenzen 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Staatsausgaben 48,6 48,3 49,4 48,4 48,3 48,3
Staatseinnahmen 48,8 49,0 48,4 48,6 48,7 48,7
Steuern und Abgaben 42,3 42,5 42,0 42,4 42,5 42,6
Maastricht-Saldo 0,2 0,7 -1,0 0,2 0,3 0,4
Bundessektor -0,1 0,5 -1,2 0,0 0,1 0,3
Landessektor 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Gemeindesektor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sozialversicherungstrager 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Outputliicke 0,92 0,83 0,31 -0,02 -0,01 -0,01
+ Konjunktureffekt -0,5 -0,5 -0,2 0,0 0,0 0,0
+ EinmalmaBnahmen Ausgabenseitig (+), Einnahmenseitig (- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Struktureller Saldo (Gesamtstaat) -0,3 0,2 -1,2 0,3 0,3 0,4
Einhaltung der einfachgesetzlichen Schuldenbremse gem. § 2 (4-7) BHG 2013
Maastricht-Saldo Bund + SV 0,0 0,5 -1,1 0,1 0,2 0,3
+ Konjunktureffekt Bund (7/9 v. Gesamtstaat) -0,4 -0,4 -0,1 0,0 0,0 0,0
+ EinmalmaRBnahmen Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Struktureller Saldo Bund + SV -0,4 0,2 -1,2 0,1 0,2 0,3
Einhaltung (+)/Verfehlung (-) der Grenze von -0,35% -0,1 0,5 -0,9 0,5 0,5 0,6
Kontrollkonto -0,5 0,0 -0,9 -0,5 0,0 0,7
Verschuldungsquote (Maastricht) 74,0 70,3 68,2 65,7 63,2 60,9
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Budget 2020

Das Budget 2020 auf Bundesebene spiegelt die Schwerpunkte der neuen Bundesregierung
wider, zusatzliche Budgetmittel flie3en insbesondere in die Sicherheit und Verteidigung, die
Justiz, Bildung, Integration sowie Mal3nahmen fir Mobilitat und Klimaschutz. Dariber hinaus
wirken sich die Parlamentsbeschlisse des Sommers bzw. Herbsts des Vorjahres aus. Diese
umfassen sowohl Entlastungsmaldnahmen im Rahmen des Steuerreformgesetzes 2020, aber
vor allem auch Mehrausgaben fir eine Reihe von getroffenen Beschlissen (ua. MalRnahmen
bei den Pensionen, Valorisierung des Pflegegeldes, Anpassung des Vorrickungsstichtages
bei 6ffentlich Bediensteten). Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie wurde ein COVID-19-
Krisenbewaltigungsfonds iHv. 4 Mrd. € eingerichtet, was sich bei den Ausgaben im
Bundessektor niederschldgt. Infolge der COVID-19-Pandemie ist zudem auch von einem
spurbar geringeren Wirtschaftswachstum als in den letzten Jahren auszugehen, was im
Budgetentwurf insbesondere einzahlungsseitig Bericksichtigung fand. Das anhaltend
niedrige Zinsumfeld tragt dagegen auch 2020 zu einer Entlastung der 6ffentlichen Haushalte
bei.

Nettofinanzierungssaldo: Unter Bericksichtigung der momentan absehbaren Effekte von
COVID-19 auf die 6ffentlichen Haushalte und der Ausschépfung des COVID-19-
Krisenbewaltigungsfonds wird 2020 auf gesamtstaatlicher Ebene mit einem
Nettofinanzierungssaldo von -1,0% des BIP gerechnet. Dies ist ein markanter Rickgang
gegeniber dem Vorjahr. Neben den Auswirkungen in Zusammenhang mit COVID-1g ist diese
Entwicklung vor allem auch auf die erwahnten Mehrausgaben infolge der
ParlamentsbeschlUsse und auf das prognostizierte geringere Wirtschaftswachstum

zurUckzufihren.

Struktureller Saldo: Basierend auf der aktuellen Einschatzung der COVID-19-Pandemie und
deren Auswirkungen wird 2020 unter Zugrundelegung der Outputlicke der WIFO-Prognose
vom Dezember 2019 ein struktureller Saldo von -1,2% des BIP berechnet. Das Konjunkturbild
wird sich in den nachsten Wochen jedoch derart andern, dass eine laufende Neueinschatzung
des strukturellen Saldos notwendig sein wird. Aulserdem ist derzeit ist noch offen, inwieweit
die Kosten der Mal3nahmen zum Umgang mit COVID-19 im Rahmen der Regeln des
Stabilitats- und Wachstumspakts der EU Bericksichtigung finden konnen.

Schuldenstand: Der Rickgang der Schuldenquote setzt sich 2020 fort, wenngleich dieser im
Vergleich zu den vergangenen Jahren geringer ausfallt. Insbesondere der Anteil der
Abwicklungsbanken am Schuldenabbau geht kontinuierlich zurick und auch das BIP-
Wachstum ldsst markant nach. Konkret wird fir Ende 2020 eine Schuldenquote von 68,2%
des BIP prognostiziert, was dem Level vor dem Ausbruch der globalen Finanz- und
Wirtschaftskrise 2008-2009 — und damit vor sdmtlichen Bankenrettungspaketen — entspricht.
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Einnahmen: Die Dynamik des gesamtstaatlichen Einnahmewachstums wird 2020 im
Vergleich zu den vergangenen Jahren spirbar nachlassen. Einerseits dampfen die COVID-19-
Pandemie und die schwache Konjunkturentwicklung das Wachstum bei den
Steuereinnahmen, andererseits kommt es durch das Steuerreformgesetz 2020 zu
Entlastungen. Auch der bereits 2019 eingefihrte Familienbonus Plus wird 2020 voll zur
Geltung kommen. Insgesamt wird auf gesamtstaatlicher Ebene ein Einnahmenwachstum von

1,9% gegeniber 2019 prognostiziert.

Ausgaben: Die Ausgaben auf gesamtstaatlicher Ebene wachsen 2020 gemal3 aktueller
Prognose mit 5,5% und damit starker als die Einnahmen (3,4% ohne Bericksichtigung des
COVID-19-Krisenbewaltigungsfonds). Neben der Einrichtung des COVID-19-
Krisenbewaltigungsfonds resultiert das starke Ausgabenwachstum insbesondere aus den
Schwerpunktsetzungen der neuen Bundesregierung, den budgetrelevanten Beschlissen der
Parlamentssitzungen im Sommer und Herbst 2019 (ua. MalRnahmen bei den Pensionen,
Valorisierung des Pflegegeldes, Anpassung des Vorrickungsstichtages bei 6ffentlich
Bediensteten) und der sich abkihlenden Konjunktur in Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie.

Lander, Gemeinden und Sozialversicherungen: Gemaf3 der aktuellen Einschatzungen
werden die Lander auch 2020 einen positiven Maastricht-Saldo aufweisen. Die im Rahmen
des Steuerreformgesetzes 2020 beschlossenen Entlastungsmalinahmen werden aus dem
Bundesbudget abgedeckt und fihren somit zu keinen Einnahmenausfallen bei den Landern.
Auf Gemeindeebene wird insgesamt fir den Gemeindesektor ein leicht positiver Haushalt
prognostiziert. Jedoch hangt das Ergebnis auch von der tatsachlichen Konjunkturentwicklung
ab, insbesondere vom Arbeitsmarkt und den daraus resultierenden Einnahmen aus der
Kommunalsteuer. Der Maastricht-Saldo der Sozialversicherungstrager wird sich 2020

gegeniber 2019 weiter vermindern.

Entwicklung der 6ffentlichen Haushalte 2021-2023

Die aktuelle gesamtstaatliche Planung auf Basis des Bundesfinanzrahmens 2020-2023 weist
in der mittleren Frist Uberschisse auf, sofern die COVID-19-Pandemie bis Ende 2020
erfolgreich bewaltigt werden kann. Sowohl der administrative Bundeshaushalt, als auch der
Maastricht-Saldo des Bundessektors sind dann wieder im Plus. Im administrativen
Bundeshaushalt wirken die bereits 2020 beschlossenen MalRnahmen weiter, auch das gemaf
jungster Wirtschaftsprognose nur moderate Wachstum findet sowohl einnahmen- als auch
ausgabenseitig Bericksichtigung. Im Bundessektor spiegeln sich ua. die hohen
Investitionsausgaben der auRerbudgetaren Einheiten (insbesondere der OBB) wider. Lander

und Gemeinden werden in Summe auch in der mittleren Frist einen ausgeglichenen bzw.
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leicht positiven Maastricht-Saldo erzielen. Das Ergebnis der Sozialversicherungstrager bleibt

ebenso leicht positiv, jedoch geht der Uberschuss in den kommenden Jahren weiter zurick.

Das Regierungsprogramm enthalt zahlreiche Maf3nahmen, sowohl auf der Einnahmen- als
auch Ausgabenseite, deren Umsetzung ab 2021 anvisiert wird. Schwerpunkte sind neben
einer deutlichen steuerlichen Entlastung auch eine umfassende Okologisierung des
Steuersystems sowie Zukunftsinvestitionen. Geplant ist eine Senkung der ersten drei Stufen
des Lohn- und Einkommensteuertarifs auf 20%/30%/40%, um eine Entlastung des Faktors
Arbeit zu erreichen. Uberdies soll der Familienbonus Plus und der Kindermehrbetrag
angehoben werden, um speziell Familien noch starker zu entlasten und die soziale
Absicherung von Familien mit niedrigen Einkommen sicherzustellen. Auch Landwirtinnen
und Landwirte sollen weiter entlastet werden. Beziglich Okologisierung des Steuersystems
werden bereits 2021 erste MalRnahmen umgesetzt. So wird etwa die Flugticketabgabe auf
einheitliche 12€ pro Flugticket gesetzt und die Normverbrauchsabgabe, die LKW-Maut, das
Dienstwagenprivileg und die Pendlerpauschale 6kologisiert sowie Malinahmen gegen den
Tanktourismus und den LKW-Schwerverkehr gesetzt. Ab 2022 wird eine umfangreiche
okosoziale Steuerreform folgen, die von einer im Februar 2020 eingesetzten Task Force
erarbeitet wird. Ziel ist eine moglichst effiziente Bepreisung von klimaschadlichen
Emissionen zur schrittweisen Herstellung von Kostenwahrheit bei CO,-Emissionen in den
Sektoren, die nicht dem EU ETS unterworfen sind. Mittelfristig soll die Abgabenquote durch

die geplanten Entlastungsschritte in Richtung 40% sinken.

Weitere Schwerpunkte betreffen die Fortfihrung der begonnenen Personaloffensive bei der
Polizei und die Sicherstellung einer ausreichend ausgestatteten Justiz. Wesentliche
Investitionen erfolgen auch im Militarbereich, wo neben einer generellen Budgetaufstockung
gegeniber dem geltenden Rahmen ein Sonderinvestitionsbudget fortgeschrieben wird und
Mittel fUr die Miliz und Hubschrauber aufgestockt werden.

Die Maastricht-Schuldenquote in Relation zum BIP fallt auch in den nachsten Jahren und wird
mit Ende 2023 den niedrigsten Stand seit der EU-Mitgliedschaft Osterreichs aufweisen.
Damit wird der eingeschlagene Weg der Schuldenreduktion hin zum Zielwert des EU-
Stabilitats- und Wachstumspaktes von 60% des BIP weiterverfolgt.
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Tabelle 10: Maastricht-Uberleitung aus dem administrativen Finanzierungssaldo
In Mio. € 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Finanzierungshaushalt Bund, allgemeine Gebarung

Auszahlungen 77.982,8 78.870,3 86.274,8 83.383,9 85.661,3 87.4124

Einzahlungen 76.878,6 80.356,3 81.790,8 84.067,5 86.273,2 88.879,9
Nettofinanzierungssaldo -1.104,2 1.486,0 -4.484,0 683,6 611,8 1.467,5

abzgl. geplante RL-Entnahmen -164,4 -447,0 -321,6 -158,1

zuzgl. Marge im BFRG 50,0 50,0 50,0 50,0
Nettofinanzierungssaldo inkl. gepl. RL-Entnahmen ohne Marge -4.598,5 286,6 340,3 1.359,5
Maastricht-komponenten 562,7 380,0 -137,8 -75,5 283,7 -224,6

Periodenabgrenzung UG 58 250,0 241,0 453,0 625,0 396,0

Periodenabgrenzung Steuern 570,0 400,0 250,0 250,0 250,0

Periodenabgrenzung Stabilitdtsabgabe 115,0 115,0

Abgabenguthaben -8,0

Periodenabgrenzung EU-RUckflUisse, Landwirtschaft EFS, EFRE 83,4

Periodenabgrenzung UG 22 400,0

Periodenabgrenzung Mobilfunklizenzen -16,1 -208,1 191,9 191,9 191,9

Ricklagenzufiihrung UG 20, netto 18,0

UG 46 Abbag-Ausschiittung -1.300,0

UG 46 Bayern Riickzahlung Vorabzahlung -1.230,0

UG 46 Bankenrestrukturierung 500,0 500,0

UG 46 Zahlung an HBI 150,0

UG46 VBW-Genussrecht -125,0 -100,0

AuBerbudgetare Einheiten -502,2 -635,7 -1.345,4 -1.783,2 -1.262,5

Sonstige Einrichtungen des Bundessektors 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Einlagensicherung 200,0 200,0 200,0 200,0

Sonstige Anpassungen 300,0 200,0 100,0 100,0 100,0
Maastricht-Saldo des Bundessektors -541,5 1.866,1 -4.736,3 211,2 623,9 1.1349
Quellen: Statistik Austria (2018); BMF (ab 2019)
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Maastricht-Saldo und -Schuldenstand nach Rechtstragern

Zur Umsetzung der Richtlinie 2011/85/EU Artikel 14 Absatz 1 haben EU-Mitgliedsstaaten fir
alle Teilsektoren des Staates die Auswirkungen der ausgegliederten staatlichen
Einrichtungen und Fonds, die gemaf? ESVG zum Sektor Staat gehdren, auf die

gesamtstaatlichen Haushaltssalden und den Schuldenstand darzustellen.

Tabelle 11: Entwicklung des Maastricht-Saldos nach Rechtstragern

In % des BIP, Rundungsdifferenzen 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bundessektor -0,1 0,5 -1,2 0,0 0,1 0,3
Kerneinheit Bund -0,1 0,5 -1,0 0,3 0,5 0,5
AuRerbudgetdre Bundeseinheiten und Fonds -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,2
Landessektor 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Kernhaushalte der Linder ohne Wien 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
AuBerbudgetédre Landeseinheiten und Fonds 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Gemeindesektor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kernhaushalte der Gemeinden mit Wien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AuBerbudgetdre Gemeindeeinheiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sozialversicherungstrager 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Maastricht-Saldo Gesamtstaat 0,2 0,7 -1,0 0,2 0,3 0,4

Quelle: Statistik Austria bis 2018, Ab 2019 BMF

Tabelle 12: Entwicklung des Maastricht-Schuldenstandes nach Rechtstragern

In % des BIP, Rundungsdifferenzen 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bundessektor 63,8 60,7 59,1 57,0 55,0 53,1
Kerneinheit Bund 55,1 52,2 50,8 48,6 46,5 44,6
AuBerbudgetdre Bundeseinheiten und Fonds 8,7 8,5 8,3 8,4 8,5 8,5
Landessektor 5,6 53 5,0 4,7 4,4 4,1
Kernhaushalte der Linder ohne Wien 3,9 3,7 3,5 3,3 3,2 3,0
AuBerbudgetédre Landeseinheiten und Fonds 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1
Gemeindesektor 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6
Kernhaushalte der Gemeinden mit Wien 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9
AuRerbudgetdre Gemeindeeinheiten 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Sozialversicherungstrager 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
Maastricht-Schuldenstand Gesamtstaat 74,0 70,3 68,2 65,7 63,2 60,9

Quelle: Statistik Austria bis 2018, Ab 2019 BMF

Strategiebericht 2020 bis 2023 142 VON 145

www.parlament.gv.at



Zu 56 der Beilagen XXVII. GP - Strategiebericht

9 Grundzuge des Personalplans

Um eine vergleichbare Ausgangsbasis zur Verfigung stellen zu kénnen, wurden in der
Darstellung die Planstellenverschiebungen im Zuge der BMG-Novelle 2020 ,fiktiv* in das Jahr
2019 Ubertragen.

Tabelle 13: Grundzige des Personalplans 2020 bis 2023

Planstellen 2019%) B'V'zGo'ZNOW' beeriI:igt 2020%%) 2021**) 2022*%) 2023**) Dzi:f'zzolf’
01 Prasidentschaftskanzlei 83 0 83 85 85 85 85 2
02 Bundesgesetzgebung 450 0 450 470 470 470 470 20
03 Verfassungsgerichtshof 102 0 102 105 105 105 105 3
04 Verwaltungsgerichtshof 203 0 203 202 202 202 202 -1
05 Volksanwaltschaft 78 0 78 89 89 89 89 11
06 Rechnungshof 323 0 323 323 323 323 323 0
10 Bundeskanzleramt 752 43 795 793 793 793 793 -2
11 Inneres 35.453 -38 35.415 36.597 37.745 37.733 37.733 2318
12 AuReres 1.299 -29 1.270 1.249 1.249 1.249 1.249 -21
13 Justiz 11.900 -28 11.872 12.166 12.166 12.166 12.166 294
14 Militarische Angelegenheiten 21.899 0 21.899 21.868 21.868 21.868 21.876 -23
15 Finanzverwaltung 11.986 0 11.986 11.749 11.749 11.749 11.749 -237
17 Offentlicher Dienst und Sport 267 10 277 349 349 349 346 69
18 Fremdenwesen 1.748 0 1.748 1.782 1.732 1.682 1.682 -66
20 Arbeit 401 0 401 390 390 390 390 -11
21 Soziales und Konsumentenschutz 1.452 -177 1.275 1.257 1.257 1.257 1.252 -23
25 Familie und Jugend 119 180 299 297 297 297 297 -2
30 Bildung 45.267 0 45.267 45.387 45.387 45.387 45.387 120
31 Wissenschaft und Forschung 694 0 694 680 680 680 680 -14
32 Kunstund Kultur 303 1 304 303 303 303 303 -1
40 Wirtschaft 2.091 0 2.091 2.031 2.031 2.031 2.031 -60
41 Mobilitat 1.070 143 1.213 1.194 1.194 1.194 1.194 -19
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourism  2.737 -105 2.632 2.590 2.590 2.590 2.590 -42
Summe (Personalkapazitdt Bund) 140.677 0 140.677 141.956 143.054 142.992 142.992 2.315

*)idFd gem. BGBI. I, Nr.20v. 9.5.2018

**)neu zu beschlieRende Grundziige

Die Entwicklung der ,Grundzige des Personalplanes" ergibt in ,saldierter Betrachtung"
(Planstellenvermehrungen abzuglich Planstelleneinsparungen) im Vergleich des Jahres 2023
mit 2019 einen Anstieg um 2.315 Planstellen. Dieser resultiert vor allem aus den
personalpolitischen Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Sicherheit, Bildung und Justiz.
Die Aufnahmeoffensive im Polizeibereich setzt sich auch in den Jahren 2020 und 2021 mit

2.318 zusatzlichen Planstellen in der UG 11 fort.
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Im Bereich der Landesverteidigung sind keine Einsparungen vorgesehen. Die geringfigige
Planstellenreduktion ergibt sich durch das Nachziehen von Organisations- und

Bewertungsanderungen aus 2019.

Auch im Bildungsbereich wird ein stabiler Personalstand fortgeschrieben. Der Anstieg um 120
Planstellen ab 2020 resultiert aus der gesetzlich beschlossenen Eingliederung des BIFIE
(Bundesinstitut fur Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des dsterreichischen
Schulwesens) in das BMBWF und der damit verbundenen Ubernahme von bis dato externem
Personal auf Planstellen des Bundes.

Eine umfangreiche Personaloffensive wird im Bereich des BMJ umgesetzt. Von in den
Grundzigen des Personalplanes 2019-2022 (BGBI I Nr. 20 v. 9.5.2018) vorgesehenen
Einsparungen wurde Abstand genommen und dariber hinaus eine Aufstockung um 294
Planstellen umgesetzt. Gegenuber der urspringlichen Planung ergibt das ein Plus von rd. 600
Planstellen in samtlichen operativen Bereichen der Justiz (Supportpersonal an Gerichten,
Staatsanwaltschaften und Justizanstalten, Richterinnen und Richter, Staatsanwaltinnen und

Staatsanwalte sowie Justizwachebeamtinnen und Justizbeamte).

Im Bereich der ,Obersten Organe" kommt es aufgrund spezifischer Bedarfe zu einem Anstieg
der Planstellen (Prasidentschaftskanzlei, Verfassungsgerichtshof, Parlamentsdirektion und
Volksanwaltschaft).

In den sonstigen Bereichen wurden von 2019 auf 2020 die Einsparungen von 2/3 der
Pensionierungen umgesetzt und ab 2020 ein weitgehend stabiler Personalstandspfad
fortgeschrieben, der damit den aufgrund der anstehenden Pensionierungswellen

notwendigen Wissenstransfer unterstitzen soll.

Zum Aufbau der notwendigen Strukturen des neu geschaffenen Bundesministeriums fir
Arbeit, Familie und Jugend wurde aus technischen Grinden die
Uberschreitungserméchtigung des BM fur Kunst, Kultur, 6ffentlichen Dienst und Sport (um
35 Planstellen) erweitert. Nach Feststehen der erforderlichen Strukturen und

Planstellenwertigkeiten werden die Planstellen sukzessive in die UG 25 transferiert.

Weitere Planstellenaufstockungen in der UG 17 resultieren vor allem aus der mit Juli 2020
gesetzlich neu eingerichteten Bundesdisziplinarbehorde als zentrale Disziplinarbehdrde

erster Instanz.
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Sowohl in der UG 17 als auch in der UG 10 wurden urspringlich von 2019 auf 2020 geplante
Einsparungen rickgefihrt bzw. aufgrund gednderter Kompetenzlage moderate

Aufstockungen umgesetzt.

Strategiebericht 2020 bis 2023 145V0N 145

www.parlament.gv.at



152 von 156 Zu 56 der Beilagen XXVII. GP - Strategiebericht

Strategiebericht 2020 bis 2023

www.parlament.gv.at



Zu 56 der Beilagen XXVII. GP - Strategiebericht

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auszahlungen und Einzahlungen gemal BFRG 2020-2023

Tabelle 2: Gesamtstaatliche Eckwerte und struktureller Saldo

Tabelle 3: Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 11
Tabelle 4: Vergleich unterschiedlicher Prognosen von Budget- und Wirtschaftsindikatoren 15
Tabelle 5: Entwicklung der Auszahlungen nach Rubriken 24
Tabelle 6: Mittelzu- bzw. -abfluss in den durch die BMG-Anderungen betroffenen

Untergliederungen 36
Tabelle 7: Entwicklung der Auszahlungen nach Untergliederungen 37
Tabelle 8: Entwicklung der Einzahlungen 127
Tabelle 9: Gesamtstaatliche Indikatoren zur Budgetentwicklung 137
Tabelle 10: Maastricht-Uberleitung aus dem administrativen Finanzierungssaldo 141
Tabelle 11: Entwicklung des Maastricht-Saldos nach Rechtstragern 142
Tabelle 12: Entwicklung des Maastricht-Schuldenstandes nach Rechtstragern 142
Tabelle 13: Grundzige des Personalplans 2020 bis 2023 143

www.parlament.gv.at

153 von 156



154 von 156 Zu 56 der Beilagen XXVII. GP - Strategiebericht

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wachstum des realen BIP (Osterreich, Deutschland und die Eurozone)
Abbildung 2: Konsumentenvertrauen (Osterreich, Deutschland, Eurozone)
Abbildung 3: Zusammensetzung des realen Wachstums

Abbildung 4: Aktiv erwerbstatige Personen und Arbeitslose (in Personen)
Abbildung 5: Entwicklungen der kurz- und langfristigen Zinssatze

Abbildung 6: Wachstumsverlauf des Bruttoinlandsprodukts 2008-2011

Strategiebericht 2020 bis 2023

www.parlament.gv.at

10
12
13
14
17



Zu 56 der Beilagen XXVII. GP - Strategiebericht 155 von 156

Strategiebericht 2020 bis 2023

www.parlament.gv.at



156 von 156

Zu 56 der Beilagen XXVII. GP - Strategiebericht

Impressum

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Bundesministerium fir Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien
Gesamtumsetzung: Bundesministerium fur Finanzen

Druck: BMF-Druckerei

Wien, 2020. Stand: 18. Marz 2020

Copyright und Haftung:

Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind ohne
schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzuldssig. Es wird darauf verwiesen, dass alle
Angaben in dieser Publikation trotz sorgfaltiger Bearbeitung ohne Gewahr erfolgen und eine

Haftung des Bundesministeriums fUr Finanzen (BMF) ausgeschlossen ist.

Rickmeldungen: Ihre Uberlegungen zu vorliegender Publikation GUbermitteln Sie bitte an
budgetberichte@bmf.gv.at.

Strategiebericht 2020 bis 2023

www.parlament.gv.at


file:///C:/Users/fittner/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_eoffice/c327692901/berichte@bmf.gv.at

Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2020- 03-19T11: 08: 52+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




	Kurzfassung
	1 Wirtschafts- und Budgetpolitische Herausforderungen, Ziele und Strategie – der Bundesfinanzrahmen 2020-2023
	2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung von COVID-19
	2.1 Wirtschaftliche Entwicklung (2019 bis 2023)
	2.2 COVID-19: Effekte auf die heimische Wirtschaft und die öffentlichen Finanzen

	3 Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von COVID-19
	4 Entwicklung der Auszahlungen nach Rubriken
	Rubrik 0,1 Recht und Sicherheit
	Rubrik 2 Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie
	Rubrik 3 Bildung, Forschung, Kunst und Kultur
	Rubrik 4 Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt
	Rubrik 5 Kassa und Zinsen

	5 Entwicklung der Auszahlungen nach Untergliederungen
	UG 01 Präsidentschaftskanzlei
	UG 02 Bundesgesetzgebung
	UG 03 Verfassungsgerichtshof
	UG 04 Verwaltungsgerichtshof
	UG 05 Volksanwaltschaft
	UG 06 Rechnungshof
	UG 10 Bundeskanzleramt
	UG 11 Inneres
	UG 12 Äußeres
	UG 13 Justiz
	UG 14 Militärische Angelegenheiten
	UG 15 Finanzverwaltung
	UG 16 Öffentliche Abgaben
	UG 17 Öffentlicher Dienst und Sport
	UG 18 Fremdenwesen
	UG 20 Arbeit
	UG 21 Soziales und Konsumentenschutz
	UG 22 Pensionsversicherung
	UG 23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte
	UG 24 Gesundheit
	UG 25 Familie und Jugend
	UG 30 Bildung
	UG 31 Wissenschaft und Forschung
	UG 32 Kunst und Kultur
	UG 33 Wirtschaft (Forschung)
	UG 34 Innovation und Technologie (Forschung)
	UG 40 Wirtschaft
	UG 41 Mobilität
	UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus
	UG 43 Klima, Umwelt und Energie
	UG 44 Finanzausgleich
	UG 45 Bundesvermögen
	UG 46 Finanzmarktstabilität
	UG 51 Kassenverwaltung
	UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge

	6 Entwicklung der Einzahlungen
	7 Parameter bei variablen Auszahlungsobergrenzen
	UG 20 Arbeit
	UG 22 Pensionsversicherung
	UG 24 Gesundheit
	UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus
	UG 44 Finanzausgleich
	UG 45 Bundesvermögen
	UG 46 Finanzmarktstabilität

	8 Gesamtstaatliche Budgetentwicklung
	Erfolg 2019
	Budget 2020
	Entwicklung der öffentlichen Haushalte 2021-2023
	Maastricht-Saldo und -Schuldenstand nach Rechtsträgern

	9 Grundzüge des Personalplans
	Tabellenverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis

		2020-03-19T11:08:52+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




